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vm . Abtheilung. Geschäfts - Kalender . A
I. Abschnitt . Die neuesten Postvorschriften. . s«

ES ist für Jedermann , der mit Postanstalten näher
oder entfernter in Berührung kommt zu wissen wichtig und
nolbwendig , wie er sich bei Empfang und Aufgabe von
Briefen oder Packeten oder bei Reisen mit dem Eilwagen
zu verhalten bat , welche Polizei - und Zollvorschriften er
beobachten muß , um Unannehmlichkeiten , mindestens un -
riörhigem Zeitverluste vorzubeugen , und wann die Posten
abgehen oder ankommen . Ueber alles dieses findet man
hier in gedrängtester Kürze Belehrung und Aufschluß .

4 . Vorschriften für die Driefpoft .
Das k. r . oberste Hof - Postamt ist in der Wollzeile

Nr . 867 , und eben da auch die Driefvost . Eröffnung
täglich Morgens um 8 Uhr , Schluß um r/,5 Uhr Nachmittags .

Aufgabsorte der Briefe in Wien . 1 . Inländi¬
sche Briefe werden in den SammlunqSkastrn geworfen ,
welcher täglich von Früh 7 bis Abends 9 Ubr offen ist .
doch gehen Briese , welche man nach */r5 Ubr hinwirft , erst
den anderen Tag ab . Jene Briefe , di ; bei der Aufgabe
bezahlt werden müssen , dürfen jedoch nicht in den Samm -
lun ' Skasten geworfen werden , weil sie sonst liegen bleiben .
2 . Briefe in das Ausland oder au Personen und Behörden
im Jnlande , welch : die Portobefreiung genießen , so wie
alle Briefe welche dem Adressaten t>ano <i , d. i . Porto¬
oder rahlungSfret . zuqestellt werden sollen , müssen dem
Postbeamten übergeben und die Briefaebübr ( das Porto ,
Briefgeld ) muß aleich bei der Ausgabe bezahlt werden .
I . Zu recommandirende oder gegen Recepisse auszugebende
Brieft sind ebenfalls zwischen 9 und 3 Ubr dem eigens
dazu bestimmten Beamten zu übergeben . Die AufqabS -
zimmer sind unter dem Thore von der Wollzeile hinein
l ' nks . Die rekommandirten Briefe werden im 1 Stock im
Hofe aufqegeben .

Abgab sort der Briese . In der Regel werden
die ankommenden Briefe den Parteien durch die Brief¬
träger in vis Wohnuna gebracht . Wer ssch feine Briefe
selbst abholen will , um sie schneller zu bekommen muß den
Briefträger zw ' fchen 10 und ^ ll Ubr im Postbofe ab -
warten . Er wird aber seinen Brief nur dann bekommen ,
wenn er dem Briefträger persönlich bekannt ist . koste rs -
»tsnte anqekommene Briefe müssen aber jedenfalls von den
Adressaten , d . b . von demjeniaen . an welchen die Aufschrift
oder Adrelle deS Briefes gerichtet ist , im Postamte , und
zwar im Zimmer rechts unter dem Thor , wenn man von
der Wollzeile hine -ngeht abgeholt werden , wobei man nur
fernen Namen arnugeben bat .

Fernere Bestimmungen . Es steht Jedermannfrei , seine Briese bei der Aufgabe zu frankiren , oder das
Porto a -azuweisen . Alle Briefe in daS Ausland ober an
solche Personen , die vortoftei find , müssen jedoch gleichbei der Ausgabe bezahlt werden . Werden unter den in die
SammlunqSkästen geworfenen Briefen solche gefunden , die
bei der Aufgabe batten bezahlt werden sollen , so bleiben
sse zurück, bis der Aufgeber ste entweder unter Vorzeigungdes da <-a,ft abgedruckten Petschaftes wieder abholt , oder
daS entfallende Porto dafür bezahlt . Es bestehen zu dem
Zwecke , damit jedermann ersehen könne , ob ein Brief von

ihm liegen geblieben sei , eigene Bücher , worin die Naina
derjenigen , an die der Brief adressirt ist , eingeschriebn
werden , und die unter dem Thorwrge von der Wolluil , cg .
hinein befestiget sind , Meldet sich binnen 3 Monaten Ni» ^
mand . so werden die Briefe amtlich eröffnet , allenfM
darin befindliche Wertbqegenstände herausgenommen , W so
die Briefe unter Aufsicht verbrannt oder zerstampft . C .

Briefporto - Gebühren nach dem neuen Port»
Regulativ , kundgemacht mit ReqgS . Circ . vom 23 . Mft ! ^
in Wirksamkeit getreten am 1 . August 1842 . DaS Brir> bei
porto wird sowohl nach der Entfernung als nach dem G sch
Wichte bemessen . Der Portosatz für einen einfachen Bnr poj
von Vr Loth beträgt bis einschlüssiq 20 Meilen 6 kr . C. Ä Au
über 20 Meilen aber 12 kr . C . M . Nach Maßgabe ft schi
Gewichtes steigt das Brief « und Schriftenporto wie folzt rioi
über V2 Loth bis einschlüssig 1 Lotb für jedes V» ^ mu
um 3 kr . , von 1 bis 2 Loth jedes halbe Loth um 8 b, seil
von 2 Loth bis 32 Loth oder l Prund . für jedes Loth »>
6 kr . , und von 1 Pfund bis 5 Pfund für jede 9 Lotb oft Br
1/ ^ Pfund um 6 kr . , bei einer Entfernung von 10 Meila rui
über 20 Meilen aber von ^ Lotb bis 1 Loth um 6 b. der
von 1 Loth bis 2 Loth für jedes V, Loth , von 2 biSZi grl
Loth für jedes Loth , und von 1 Pfund dis 5 Pfund ß fen
jedes V2 Pfund um 12 kr . E . M . St

Bei der Briefpost werden gesiegelte Sendungen oiu uni
angegebenen Werth nur bis zum Gewichte von böchßft san
5 Pfund angenommen . Gesiegelte Packete mit Schritt «
und Dokumenten ohne Werthangabe bis zum GeM
von 6 Loth müssen zur Briefpost aufqeaeden , und werft
bei der Fabrpost nicht angenommen . Bei einer Schm dtt >
über 6 Loth steht eS jedoch den Parteien frei , ob sie d
Brief - oder Fabrpost zur Versendung benützen wollen . kön

Gedruckte oder litbograpbirte CirkularS , PreisliA 8 t
Börsenzrttel , Bücher - Broschüren , Musikalien und anft« we
Druckwerke , dann Waarenmuster . welche unter Kreut Au
band abqesendet und bei der Aufgabe frankirt werft «. St
find nur bis zum Gewichte von zwei Pfund zur Befft Ge
derung mit der Briefpost zugelaffen , und ist dafür ft
dritte Theil der tarifmäßigen Gebühr . und wenn die § Bei
weniger als der Porto - Satz für einen einfachen Vnr un >
beträgt , dieser Gebührensatz zu entrichten . Für Brieft «« Wi
Schriften , welchen solche Kreuzbandftndungen beilieft « 1ch>«

findet jedoch eine Ermäßigung der tarifmäßigen GeM wa

nicht Statt . ^
Für Sendungen , welche den Postämtern nach On "

^ 6,
ihres BestellungSbezirkeS übergeben werden , ist bis M
Gewichte von 2 Loth der besondere Portosatz von 2 ^

*
über 2 Loth aber dcr 4 . Theil der tarifmäßigen GebB v >'

nach Maßgabe der Progression zu entrichten . Für ^
Stadtpssten haben die bestehenden Tarife zu g - lten Se«'

düngen , welche mit Nekorrimandation aufgegeben werft «

unterliegen einer besonderen , für alle Entfernung glftcko
RekommandationSqebühr von 6 kr . , dagegen ist

' ei ' '

Recepissengebühr mehr zu entrichten . Wird bei der AuW
jedoch ein Retour -Recepisse begehrt , so ist dafür daS W
eines einfachen Briefes bis 20 Meilen mit 6 kr. , A
20 Meilen mit 12 kr. C. M . besonders zu vergüten . L»
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BestellungSgebühr bleibt unverändert Mit 1 kr . für jeden

Brief , wer sich jedoch seine Briefe im Postamte selbst ab -

hvlt , bat keine Bestellungsgebühr zu bezahlen .

Jede Adresse muß deutlich und leserlich geschrieben

sein , und eS bleibt immer vorsichtig , bei minder bekann¬

ten Personen auch den Charakter und die Wohnung genau

beizusetzen . Liegt der Ort außerhalb der Poststraße , oder

ist er auch an der Poststraße gelegen , aber in demselben
kein Postamt , so muß jederzeit das nächste Postamt beige¬

fügt werden . Je richtiger , deutlicher und genauer die Ad -

dresse ist , desto sicherer werden die Briefe bestellt .
Wenn ein rrkommandirter Brief in Verlust gerät - ,

so hat das schuldtragende Postamt dem Aufgeber 20 fi .
C . M . als Strafe zu entrichten . Die Anzeige des Ver -

lusteS muß aber für das Inland binnen 3 , für das Aus¬
land binnen 6 Monaten , vom AufgavStage an gerechnet ,
bei dem Aufgabepostamte gemacht werden und die Be¬

schwerde ist sodann schriftlich bei der zuständigen Ober -

postamtS - Verwaltung , unter Beilegung des Original -

AufgabSrecepisseS einzureichen . Briese nach außereuropäi¬
schen Staaten werden nicht zur Rekommandation ange¬
nommen , und bei rekommandirten Triefen nach Frankreich
muß der Umschlag beim Schlüsse mit 3 Siegeln versehen
sein .

Es ist Jedermann freigestellt , die an ihn gerichteten
Briefe anzunehmen oder nicht , nur muß die Verweige¬
rung der Annahme sogleich , bevor der Brief eröffnet ist ,
dem Briefträger angezeigt , und ihm der Brief zurückge -
grben werden . — Auf allen in Wien ankommenden Brie¬
fen wird auf der Siegelseite der Ankunftstag durch einen
Stempel angezeigt , und rS sollen alle Briefe in der Stadt
und in den Vorstädten noch an demselben Tage den Adres¬
santen zugestellt werden .

ö . Vorschriften für die Fahrpost .
Die k. k. Postwagens - Direktion und die Haupt -Erve -

dttion fahrender Posten ist am Dominikanerplatz Nr . 606 .
Eröffnung und Schluß . Vom 1 . März 1850 an ,

können Frachtversendungen , Gelder und Werthpapkere von
8 Uhr Früh bis 6 Uhr Abends ununterbrochen aufgegeben
werden . In den Mittagsstunden von 12 bis 3 Uhr hat die
Aufgabe ver Frachtstücke im Hofe rechts , außer diesen
Stunden aber dort zu geschehen , wo bisher gewöhnlich die
Geldaufgabe Statt fand .

Haftung . Die Postanstalt haftet für die richtige
Beförderung und Bestellung der aufgegebcnen Sendungen ,
und leistet den vollen Ersatz des angegebenen
Werth es , wenn ein Frachtstück verloren geht oder be¬
schädigt wird , der Verlust , Abgang oder die Beschädigung
mag durch Verschulden oder Versehen der Postdedienten ,
durch verübte Gewalt oder durch irgend ein zufälliges Er -
eigniß herbeigeführt worden siin , u ) wenn der Adressant
die Sendung sogleich bei der Uebernahme im Poftamte
beanständet und b ) wenn er im Falle deS Verlustes die
gesetzliche Reklamationsfrist von 3 Monaten für inländi¬
sche , und von 6 Monaten für Sendungen nach und von
dem Auslände , nicht verstreichen läßt . Geschieht das Eme
oder das Andere , so findet durchaus keine Vergütung
Statt . Zugleich ersieht man hieraus , wie unvorsichtig eS
ist , aus mißverstandener Oekonomie, um das Porto zu er¬
sparen , den Werth einer Sendung geringer anzugebrn ,als er wirklich ist.

Besondere Vorschriften bei der Aufgabe ,
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» ) Bei Geldsendungen . Zeder mit barem Gelde oder Gel ?
vorstellenden Papieren beschwerte Brief muß offen , d . b .
ungesiegelt zur Post gebracht werden . — Aus der Adresse
muß der Inhalt genau mit Beisetzung der Sorten des
Geldes oder der Gattungen der Papiere angegeben , und
eS muß auf die Rückseite des Briefes der Name und
Wohnort deS Aufgebers geschrieben werden . — Papier¬
geld , alS : Banknoten , EinlösungS - und
Anticipationsscheine müssen von rem Postbe¬
amten gezählt , und es muß sodann der Brief oder das
Couvert mit dem Amts - und Parteisieqel gesiegelt wer¬
den , weßhalb jeder Aufgeber sein Petschaft in das Post¬
amt mitzunebmen hat . Will man dem Gelde einen Brief
beilegen , so darf dieser Brief nicht versiegelt sein . Obli¬
gationen , Wechsel , Sparkassabüchel n , Lose ,
und alle dergleichen Geld vorstellende Papiere oder Doku¬
mente werden von dem Postbeamten nicht gezählt , sondern
er hat sich bloß zu überzeugen , ob der Inhalt wirklich in
dem besteht , was auf der Adresse angegeben ist . Solche
Briefe und Pakete werden dann aber auch nur mit dem
Petschafte des Aufgebers allein gesiegelt , und die Postan -
statt haftet bloß für den angegebenen Werth .

Münzen . Beträge in S i l b e r g e l d bis 40 fl . ,
in Gold bis 100 fl . müssen mit einem Umschläge ver¬
sehen , offen überbracht , von dem Postbeamten nachge -
zählt , und mit dem Siegel des Versenders , so wie auch
mit jenem des Postamtes verschlossen werden . Sendun¬
gen im Gewichte von 5 Pfd . und darüber find in mehr¬
mal mit Papier umwundenen Rollen , und bei höherem
Gewichte als 5 Psd . noch überdieß , mit haltbarer Wachs «
lrinwand fest und zweckmäßig verpackt und mit dem Pet¬
schaft deS Aufgebers mehrfach , besonders an den Schlüs¬
sen , wohl versiegelt aufzugeben . — Beträgt das Gewicht
mehr als 40 Pfund , so werden solche Sendungen nur
in Kistchen oder Fäßchen , welche mit guten Reifen ver¬
sehen , dann in Stroh und Rupfenleinwand einballirt , und
gehörig gesiegelt find , angenommen . Die Münzen selbst
müssen in Säcken fest verpackt sein .

Kupfergeld , mit Ausnahme der Thellbeträge ,
welche Geldsendungen anderer Art zur Ergänzung bei¬
geschlossen werden , ist bei der Aufgabe wie ein Fracht¬
stück , dessen Inhalt aus Maaren besteht , zu behandeln .
Es muß jedoch in Säcken , welche in Kisten oder Fäß¬
chen enthalten find , gut verpackt aufgegeben werden .
Die Fahrpostanstalt haftet für alle nicht gezählten Geld¬
sendungen nur für die richtige Ueberlieferunz nach dem
Gewichte und unter dem unverletzten Siegel deS Auf¬
gebers .

b ) Bei anderen Frachtstücken . Dem Aufge .
der liegt ob , jedes Frachtenstück nach Verschiedenheit des
Inhalts so gut gepackt aufzugeben , daß der Inhalt vor
Reibung , Nässe und Druck vollkommen gesichert ist .
Frachtstücke , welche nicht so gepackt sind , muß der Post ,
beamte entweder ganz zurückweisen , over er darf sie nur
gegen dem annehmen , daß der Aufgeber alle aus der
schlechten Verpackung entstehen könnenden Übeln Folgen
auf sich nimmt . — Jedes Frachtstück muß mit einer
vollständigen Adresse versehen sein , die den Namen und
Wohnort des Aufgebers und des Empfängers , den In -
halt und die Angabe beS WertheS zu enthalten hat ; fer -
ners muß eine zweite solche Adresse , oder an deren Statt
ein Frachtbrief mit denselben Angaben beigefügt , und die-
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ser mit demselben Petschafte des Aufgebers , womit das

Frachtstück versiegelt ist , gesiegelt sein .
Den nach dem Auslande , nach Ungarn , Siebenbür «

gen , Triest und Venedig gehenden , so wie allen andern

Sendungen , die einer Zollbehandlung unterliegen , muß

zum Beweise des vollzogenen Zollverfahrens die Origi¬
nal « Zollbollete , überdies aber auch noch eine genaue
Deklaration des Inhaltes nach Stückzahl , Maß oder

Gewicht und Werth beigegeben werden . Diese Deklara¬
tion muß bei Sendungen nach Frankreich , den Nieder¬
landen ( Belgien ) und Holland in französischer ,
bei jenen nach den fremditaliensschen Staaten aber in

italienischer Sprache abgefaßt , und die Fracht¬
briefe und Deklarationen dürfen nicht briefartig ver -

ichlossen und versiegelt sein . Der Inhalt deS Fracht¬
stückes ist der Wahrheit gemäß anzugebrn , und jedes
Frachtstück ( Collo ) muß an den Schlüffen , oder wenn
es mit einer gekreuzten Schnur umwunden ist , an dem
Knoten ( Knopfe ) derselben mit dem Petschaft des Auf¬
gebers mehrfach gut versiegelt sein . Schwere Sendungen
im Gewichte über 80 Pfund pr . Collo werden nur unter
der Bedingung angenommen , wenn auf dem abgehenden
Wagen hinlänglicher Raum ist , um dieselben mit den
übrigen kleineren Frachtstücken noch aufpacken zu können .
Collo über 100 Pfund müssen in mehrere abgethetlt wer¬
den . — Gegenstände , welche sich durch Reibung , Druck
oder auf irgend andere Art selbst entzünden , so wie
überhaupt alle Gegenstände , welche ihrer Beschaffenheit
nach , den ädrigen Frachtstücken leicht verderblich werden
können , find zur Versendung mit der Fahrpost nicht
geeignet . Würde es dennoch Jemand wagen , einen sol¬
chen Gegenstand unter falscher Angabe aufzugeben , so
unterliegt er einer Strafe von 25 ff . C . M . , und hat
überdieß für jeden Schaden zu haften , welcher dadurch
entsteht . —

Sendungen nach Schweden und Norwegen
müssen an ein Handlungshaus in Stralsund , und
nach Neapel oder Sicilirn au eines in Rom adres -
sirt sein . — Nach Rußland können seit t . Nos . 1331
Fahrpostsendungen bei sämmtlichen k. k. Postämtern direkt
aufgegeben werden , doch müssen selbe bis an die Grunze
und wenn sie über Brody gehen , bis Nadziwilow
frankirt werden . Es steht dem Aufgeber im Allgemeinen
zwar frei , das Porto entweder gleich bei der Aufgabe zu
zahlen , oder rS bei dem Empfänger anzuweisen , nur in
folgenden Fällen muß das Porto bei der Aufgabe gezahlt
werden , oder die Sendungen werden gar nicht angensm -
men . u) Bei Sendungen , die über Krakau in das Kö¬
nigreich Polen bestimmt sind ; b) bei Sendungen an
portofreie Personen und Behörden ; o) bei allen Sen -
düngen ohne Werth ; ä ) bei Sendungen deren Werth ,
wenn sie im Jnlande bleiben , nicht das fünffache Porto
und wenn sie in das Ausland gehen , nicht 10 fl . C . M .
betragt ; v) bei Sendungen , deren Inhalt dem schnellen

' f ) Sendungen , die auf Gefahr
des Absenders adgehen ; und x ) bet allen Sendungen in

ves Auslandes , mit denen keine wechselsei¬
tige Abrechnung Statt findet .

hei der Abgabe .
Dce Abgabe geschieht nicht im Postamte , sondern im
HauptzollamtS . ( Maut - . ) Gebäude am alten Fleischmarkt

d Eröffnung : Morgens 0 und
Mchnnttag 4 Uhr ; Schluß ; Mittags 2 und Ab ? nds (j

Uhr . An den Amtsstunden von 4 bis 6 Uhr Nachmitttz
werden aber nur post « restant « liegend « Geldbrief,
Effekten der Reisenden und solche Frachtstücke , die da

schnellen Verderben unterliegen , wie z . B . Eßwaaren

gefolgt . Die mit der Fahrpost ankommenden Gegenständ,
mit alleiniger Ausnahme der Gelddriefe , werden da
Adressaten nie in sein « Wohnung zugestellt , sondern ,
muß sse auf das zugestellte gedruckte Aviso und gegen A

gäbe des beigegebenen Recepisses , worauf er das Datn

auszufüllen und seinen Namen zu unterschreiben hat,i ,

Hauptzollamte abholen oder abholen lassen . Jene Send, :

gen , welche der Einfuhrsverzollung unterliegen , mW

vorher gehörig verzollt werden .
Die Briefe und kleinen mit Geld beschwerten M

dagegen , werden dem Adressaten unverzüglich durch eiga

Briefträger in die Wohnung zugestellt , wo er sie W
Unterschrift deö mitfolgenden Recepisses in Empfangr
nehmen hat . Die Briefträger sind angewiesen , die Ttü

briefe nur an die Personen des Adressaten selbst zu ük

geben , und diesem das Abgabs - Recepisse « t g e nhäi

dig unterschreiben zu lassen , denn sie find für dierit

tige Bestellung verantwortlich und deßhalb auch bent

tigt , die Beweise für die Identität der Person von de

Empfänger zu verlangen . Sie können ferner auch dM

bestehen , daß der Empfänger den Geldbrief gleich !

ihrer Gegenwart eröffnet , und sich von der Richtigkeit !,

Inhaltes überzeugt . Die Eröffnung muß aber ohne K

letzung des Siegels geschehen , der Brief darf daher r

aufgerissen , sondern muß mit einer Scheere ober dem N

gel ausgeschnitten weroen . Nur wenn der Brief in A

genwart des Briefträgers eröffnet wird und das H,

gel unverletzt bleibt , wird die Beschwerde deS Empss

gerS über einen gefundenen Abgang , von der PostavK
angenommen , und der entfallende Ersatz geleistet ; jek
ist der Empfänger gehalten , sich ohne Verzögerung gems
schaftlich mit dem Briefträger in das Postamt zu beM
und dort die Anzeige zu machen , damit sogleich die M

suchung eingeleitet werden könne . Wird ein Frachtß
nach g ^ nachter Anzeige an die Partei von dieser n>l

abgeholt , so erfolgt nach 2 Monaten die Rückseudullü »

das Aufgabsamt . Der Aufgeber wird dann von der M

kauft verständigt , und ihm das Frachtstück gegen Entn>

tung des darauf haftenden Portos und Zurückstellung «,

AufgabS - Recepisses wieder ausgefolgt . Kann jedoch *

Aufgeber binnen Jahresfrist nicht ausfindig gemacht R

den , so wird das Frachtstück Uoitanäo verkauft . 3*

Frachtstücke , welche Eßwaaren und andere dem Ms

ben unterliegende Sache » enthalten , werden , wen» "

die Parthei nicht abholt , mit Zuziehung einer zollänM
oder anderen obrigkeitlichen Person eröffnet , und daS ^
verbliche davon an den Meistbietenden verkauft . Dem

von was immer für einer Art können auf PostsenblB
nicht gemacht werden .

Die Portogebühren für Fahrpostsend «"

gen sind ebenfalls durch das neue Porto - Regulativ *

folgt neu regulirt . ,
Die Portobemessung geschieht , a ) nach dem WU'

b ) nach dem Gewichte , und eS kommt dabei über»

o ) die NekominandationSgebühr , und S) die Brief -M

Gebühr in Anrechnung . „
») Die Portogebühr nach dem Wer ",

beträgt für jede 109 fl bis 2 Meilen 1 kr. und

über 2 bis 10 Meilen pr . Meile um kr , über jv ''
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28 Meilen vr . Mette um V„ Über 28 bis 36 Metten lenden Effekten . Sendungen von Gold und S i l-

um V» über 36 bis 60 Meilen um V, und von da an bergeld unterliegen 1 . der Portogebühr nach dem

um '/ » kr vr . Meile , bis einfchlüffig 25 fl. wird über Werthe . 2 . nach dem Gewichte , und zwar bis 10 fl. i,i

25 bis 50 fl . die Hälfte über 50 aber das ganze Werth - keine Gebühr nach dem Gewichte , über 10 fl . bis 1 Pfv .

vorto für 100 fl. eingerechnet . Entfällt bei der Berech- nur '/ »- über 1 bis 10 Pfund d »' e V» und über 10 bis

nuna weniger als 2 kr. , so sind 2 kn. Porto zu entrich- 20 Pfund nur V» ; über 20 Pfund aber der volle Betrag

ten Bei Werthsendunqen über 1000 bis 10. 000 fl. wird der tarifmäßigen Gebühr zu entrichten ; 3. die Briefporto «

die
'

Portogebühr um V» > über 10,000 aber um Vr für den gebühr muß entrichtet werden , es mag ein Brief beiliegen

Mehrbetrag ermäßiget . oder nicht. Wiegt der beiliegende Brief über Vr Loth , so

b) Die Portogeb ühr nachdem Gewichte muß die tarifmäßige Gebühr entrichtet werden . Für

beträgt bei Sendungen von 8 Loth dis 1 Pfund auf 3 Kupfergeld ist dieselbe Gebühr , wie für Waarensen -

Meilen 2 kr. , und steigt bis 36 Meilen von 3 zu 3 , über düngen zu entrichten . Für Sendungen von Papier -

36 dis 100 Meilen von 4 zu 4 , über 100 Meilen von 5 geld und Banknoten , wobei die Wiener - Währung

zu 5 Meilen immer um 2 kr. C . M . Für Sendungen zu 250 auf Conv . Mze . reduzirt werden muß , ist zu ent»

unter 8 Loth ist die Hälfte der für 1 Pfund entfallenden richten , 1 . das Werihporlo nach der vollen Summe des

Portogebühr zu entrichten . .. angegebenen WertheS , und 2 . die Briefporto -Gebühr wie

Für Sendungen über 1 Pfund wird bis 6 Pfund für oben angegeben . Für Sendungen von Werrhpapieren :

jede - Pfund , über 6 bis 22 Pfund für 2 über 22 bis 52 als Staats -- und Privat -Obligationen , Wechsel - Coupons ,

für jede 3 , über 52 bis 100 Pfund , für jede 4 Pfund Geldanweisungen , Lotterielosen , Sparkassenbüchelu rc. ist

1 kr. C . N ., über 100 Pfund , aber für jede 5 Pfund 2 kr. der Werthgebühr , und bis zum Gewichte von 6 Loth
C . M . eingeboben . Das geringste Mehrgewicht begründet die Briefporto - Gebühr , über 6 Loth aber die Gebühr für

hierbei die Eir .hebimg des höheren Gebührensatzes . Schriften auf V » des tarifmäßigen Satzes herabgesetzt zu
Die RekommandationS - Gebühr wird bei Fahrpost - entrichten ,

sendungen ebenfalls mit 6 kr. C . M . eingelobtn , die o) Für Sendungen von Maaren , Prätiosea

Driesportogebühr aber nach dem Nriesportotarife entrich- und sonstigen Effekten ist zu entrichten s ) in jedem
tet . Necepissengebühr ist keine mehr ru bezahlen . Retourrece - Falle die Portogebühr nach dem Gewichte , b) dann die

pisse auSgenommeu , die wie bei den Griefen berechnet werden . Portogebühr nach dem Werthe unter folgenden Beschräu -

Die Anwendung der Portogebühr noch dem Werthe , kungen . Sendungen bis zum Werthe von 20 fl . find von

dem Gewichte und dem Vriesporto -Satze richtet sich nach der Werihgebühr ganz befreit , über 20 fl . werden für je¬
dem Inhalte der Sendungen , in welcher Beziehung unter - des Pfund 2 fl . des angegebenen WertheS frei gelassen,

schieden werden , Sendungen mit Schriften und Dccu - der Betrag von dem Werthe abgezogen, und nur von dem

menten , I,) von Geld n« d Gold verstellenden Effecten , Reste die Portogebühr berechnet. Bei Frachtstücken von

und «) von Maaren , Prätiosen und sonstigen Effecten . großem Umfange und leichtem Genichte wird daS Ge«

«) Für Sendungen von Schriften und Docn - wichisporto um V» erhöht ,
menten ohne angegebenen Werth , wird von dem für Für Sendungen von Büchern , Broschüren , Musika «

die Versendung mit der Fahrpost festgesetzten mindesten lien , rohe Seide , Haar - und Federwild , Geflügel , Austern

Gewichte über 6 Loth angrfangen , die volle nach dem und Fischen , im Gewichte über 8 Loth , ist nur V, der

Briefporto - Tarife für 6 Loth entfallende Gebühr so lange GewichtSpvrio -Gebühr zu entrichten , wenn daS Gewicht
ohne Erhöhung eingehoben , bis die Fahipcst - Ecbühr rech jedrö einzelnen Cello 80 Pfund nicht übersteigt ,
dem Gewichte doppelt gerechnet, höher entfällt . Für der . el) Für daS Gepäck der mit Fahrpost - Reisen¬
gleichen Sendungen mit angegebenem Werthe findet die den . Zn so fern dieses Gepacke das gebüh-rfreie in den

Bemessung der Gebühr bis 6 Loth (denn solche Schriften Vor merkscheinen auSgrditickte Ausmaß übersteigt , wird
können mit Werthangabe auch unter 6 Loth aufgr - die Portogebühr , für das Uebergewicht nur mit Vs des

geben werden ^ nach dem Briefporto - Tarife Statt , bei tarifmäßigen Satzes eingehoben . Das Werihporlo ist nach

mehr als 6 Loth wird diese Gebühr nur dann erhöht , len bei Geldsendungen angegebenen Begünstigungen
wenn daS doppelte Fahrporto nach dem Gewichte mehr zu entrichten . . . . .
beträgt . Entfällt aber die Gebühr nach dem Werthe höher , Als Bestellung S- und Aviso gebühr ist f«r tue

als jene nach dem Gewichte , so ist die höhere Wrrthge - Uebergabe des Aviso-Zettels 1 kr . , für die Zustellung der

bühr zu entrichten . Sendung in die Wohnung des Empfängers aber sind 2 kr.
b) Für Sendungen mit Geld und Geld vorstel - Conv . Mze . zu bezahlen.

Abgangs - und Ankunftstage der Briefposten in Wien .

Belgrad , Bergamo , Berlin , Bielitz , Bremen ,
Brescia , Breslau , Briren , Brody , Brünn ,
Budweis , Capo -d'Zstria , CarlSruhe , Chiavevna ,
Coblcnz , Cölln , Czernowitz , Dänemark , Debreczi »,
Dresden , Eger , England , Enns , EperieS , Erfurt ,
Erlau , Effeg , Feldkirch , Fiume , Frankfurt , Frank¬

reich, Fünffachen , Gibraltar , Gleicheuberg , GHp »

Abgang .

Alle Tage : Nach Aachen, Adelsberg , Agram ,
Altheim, Amerika, Anhalt , Arad , Asch, Augsburg ,
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litz , Görz , Gratz , Güus , Hamburg , Hessen ,
5) ohenzollern , Iglau , Imst , Innsbruck , Jschel,
Judeuburg , Karlsbad , Karlstadt , Kaschau , Klagen -

fnrt , Klattau , Königgrätz , Krakau , Krems ,
Krcmsmünster , Laibach , Leipzig, Lemberg, Leoben,
Lietzen , Linz , Lodi, Lübeck , Magdeburg , Mai¬
land , Mantua , Marienbad , München , NeuhauS ,
Niederlande , Nürnberg , Oedenburg , Ofen , Ol -

mütz , Padua , Pesth , PeterSwalde , Peterwardein ,
Pilgram , Pilsen , Podgorze , Portugal , Prag , Preß -

bürg , Preußen , Raab , Regensburg , Reichenberg ,
Ried , Rumburg , Salzburg , Sardinien , Schweden,
Schweiz , Semlin , Spanien , Steyer , Strakonitz ,
Straßburg , Stuttgart , Tarnow , Tarnopol , Te -
meSwar , Teschen , Teplitz , Trentschm , Triest ,
Troppau , Tyrol , Ulm , Venedig , Verona , Villach,
Waidhofen a. d. IbbS , Warschau , Wessely,
Würtemberg .

Sonntag : Wie täglich ; dann nach Klausenburg ,
Neapel , Parma , Rom .

Montag : Wie täglich ; dann nach Hermannstadt ,
Klausenburg , Neapel , Odessa , Parma , Rom , St .
Petersburg , Zara .

Dienstag : Wie täglich ; dann nach Bukarest ,
Constavtinopel , Hermannstadt , Jassy , Klausenburg ,
Salonich .

Mittwoch : Wie täglich ; dann nach JaSlo ,
Neapel , Parma , Rom , Zara .

Donnerstag : Wie täglich ; dann nach Klausen¬
burg , Neapel , Odessa, St . Petersburg , Rom , Zara .

Freitag : Wie täglich ; danu nach Bukarest , Her -
manvstadt , Klausenburg , Neapel , Parma , Rom .

Samstag : Wie täglich ; dann nach Constavtinoprl ,
Jassy , Klausenburg , Odessa, Salonich , St . Peters¬
burg , Zara .

Ankunft .
Alle Tage : Von Aachen , Adelsberg , Agram ,

Altheim, Asch , Augsburg , Belgrad , Bergamo ,

Berlin , Botzen, Bregenz , BreScra , Brests,,
Brircn , Brody , Brünn , BudweiS , Capo d' Jstch
Chiavenna , Coblenz , Cölln , Czernowitz , Debreczu N
Dresden , Eger , Enns , Erfurt , Erlau , EpeM S

Essek, Feldkirch , Fiume , Frankfurt , Glrichenber)
S

Görlitz Görz , Gratz , GünS , Hamburg , Hüm S

ge» , Iglau , Imst , Innsbruck , Ischl , IM
bürg , Karlsbad , Karlstadt , Kaschau, Klagen^ Mi
Klattau , Königgrätz , Körmend , Krakau , Krems
Kremsmünster , Laibach, Leipzig , Lemberg, Levbn
Lützen , Linz, Lodi, Magdeburg , Mailand , Mautm
Marieubad , München , NeuhauS , Nürnberg , OM
bürg , Ofen , Olmütz , Padua , Paris , W
Peterwardein , Pilgram , Pilsen , Podgorze , Hm
Preßburg , Raab , RegenSbnrg , Neichcnberg , M
Rumburg , Salzburg , Semlin , St . Gallen , St»
konitz , Straßburg , Stuttgart , Tarnow , TaruM
TemeSwar , Teschen , Trplitz , Trentschm , Trits
Troppau , Ulm , Venedig , Verona , Marsch» H
Wessely, Zürich . ü

Sonntag : Die täglichen ; dann von Covstantr
'
vopi § ^

Klausenburg , Neapel , Odessa , Parma . ^

Montag : Die täglichen ; dann von HermavnM t
Klausenburg , Zara . I

Dienstag : Die täglichen ; dann von Bukans I
Hermannstadt , Jassy , Klausenburg , Neapel,Pam »
St . Petersburg . !

Mittwoch : Die täglichen ; dann von Const «
tinopel , Klausenbrrg , Odessa , Parma , St . P be"

tersburg , Zara .
Donnerstag : Die täglichen ; dann von H«

mannstadt , Tarnopol , Zara .
Freitag : Die täglichen ; dann von Bukarest , Kla» 2on

senburg , Neapel , Odessa , Parma . ^
Samstag : Die täglichen ; dann von Her«M ten

stadt , Jassy , Klausenburg , Neapel , Salonich , N
Petersburg , Zara .

Alphabetisches Verzeichnis
derjenigen Lander und Staaten , nach welchen die Briefe bei der Aufgabe noch gezahlt

werden müssen .

Afrika , mit alleiniger Ausnahme von Algier . Griechenland . Holland .
Amerika , mit Ausnahme der englischen Colom'en Kichenstaat oder das römische Gebiet .

und Besitzungen. Lucca , Die Republik San - Marino .
Andora , Republrk zwischen Spanien und Frankreich . Modena . Montenegro .
Asr ^ n , ohne alle Ausnahme . Neapel und Sicilien .
Belgien , mit Ausnahme .von Luxemburg . Parma Portugal .
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Rußland vhve Auönaßme. Loökana .
Schweden und Norwegen . Türkei , mit Ausnahme von Belgrad , Confianti -
Schweiz , mit Ausnahme des CantsuS Schafhausen . nvpel , Salonich , und den Stationen , welche
Spanien , ohne Ausnahme . die Postdampfboote des vsterr . Lloyds berühren .

Nach allen hier nicht genannten Ländern ist hingegen der Frankirungszwang ganz aufgehoben und
mau braucht die Briefe nur in den SammlungSkastea der Postanstalt hinein zu werfen.

Fahrt -Ordnung der von Triest ausgehenden Lloydschen Dampfschiffe .
/ nach Venedig jeden Dienstag und Freitag Früh 6 Uhr .

» * „ Mittwoch u- SamstagAbendS lOUHr.
t Jeden zweiten Dienstag
» über Corfu und Syra nach Athen, Nauplia , Candien ,
» Smyrna , Dardanellen , Constantinopel , Sinope , Sam -
» sun , Varna , Tultscha , Galacz und Jdrail , Rhodos ,
» Cppern und Beyrut , Alexandrien .
i Jeden zweiten Dienstag

.2 rüber Ancona , Corfu , PairaS , Vostizza nach Lutraki ,
^ Idann zu Lande über den Isthmus von Corinth nach
^. /Calamakt , und von da nach Athen , Spra , Teffalonich ,» XDardanellen und Constantinopel ; Varna , Tultscha ,^ Galacz , Jbral .

t Jeden z wei ten Don ne r s t ag
Rüber Luffin Piccolo , Zara , Sebenico , Spalato , Lefina,
» Curzola , Ragusa nach Cattaro .
» Jeden Mittwoch und Samstag
f über Pirano , Umago , Cittanuova , Parenzo , Rovigno

nach Pola .
Vöder Pola nach Fiume jeden Samstag .

Der Frankaturszwang hat bei der Korrespondenz aus
den Staaten der österreichischenMonarchie nach den Joni «
scheu Inseln , den Dardanellen , Smyrna , Konstantinopelund Alexandrien in Egypten , und umgekehrt , welche mit
de » Dampfschiff: » des österreichischen Lloyd befördert wer¬
den, mit 1 . Oktober 1844 aufgehört .

Die Beförderung der Sendungen nach und aus den
Jonischen Inseln , den Dardanellen vno Alexandrien , ge¬
schieht bloß mittelst der Dampfschiffe , dagegen kommen jene
nach und aus Konstantinopel und Smyrna mit den gedach¬ten Schiffen zwischen Triest und den genannten zwei Städ¬

Fahr ende
Seit 1- August 1850 bewegen sich auf der Eisenbahn .

Strecke zwischen Wien und öftere . Oder bürg täglich zweifahrende Postämter , d . i . solche , in welchen die Postbeamtenihre Amtshandlungen in entsprechend eingerichteten Waggonswahrend des Fahrens auf der Eisenbahn ausüben ,
na an dieser Postämter ist die möglichst schnelle
Afueuung der aufgegebenen Briefpostensendungen an die
Adressaten , indem die zur Sortirung der Briefe und
Berechnung der Gebühren erforderliche Zeit kein Liegen-blerben derselben bedingt .
— Die Aufgabe der Briefe ist auf die möglichst spätesteStunde vor der Abfahrt hinauögedehnt , indem sowohl im
Rordbahnhofe in Wien , als auch bet allen Unterwegs -

ten bloß in dem Falle zu befördern , als deren Adresse die
Bemerkung : » Mit den Dampfschiffen des Lloyd, "
enthält , uad in Ermanglung dieser Bemerkung auf de »
Landpostconrsen über Belgrad zu versenden ; die nach
Smyrna gerichteten Sendungen werden zwischen diesem
Orte und Konstantinopel mittelst der Dampfschiffe befördert .

Die Seepsrto - Gebühren find mit Rücksicht auf diese
Beförderuilgswetie , wie folgt , für den einfachen ein halbes
Loth wiegenden Brief festgesetzt , und zwar für die Beför -
derung :

X . zwischen Triest und Alexandrien mit . . 30 kr.
v . zwischen Triest , Konstantinopel , Smyrna und

den Dadanellen mit . 24 »
6 . zwischen Triest uud den Jonischen Inseln mit 18 »
V . zwischen Konstantinopel und Smyrna mit 12 »
Für Druckwerke unter Kreuzband verwahrt , ist von

den so eben erwähnten Seeportc - Gebühren nur der sechste
Theil für jedes Loth , für Warenmuster dagegen der dritte
Theil der tarifmäßigen Taxen zu entrichten , jedoch darf
bei diesen letzten die dieSfällige Gebühr nicht weniger be-
tragen , als für den einfachen Brief festgesetzt ist .

Die aus Oesterreich nach Ancona , dem Königreiche
Griechenland , nach der Insel Malta und nach allen Orten
der Türkei und Egyptens ( Alexandrien , Smyrna , Konstan-
tinopel und die Dardanellen ausgenommen ) mit den Dampf¬
schiffen zu versendenden Briefe , unterliegen einstweilen noch
dem FrankirungSzwange , und es ist die Seegebühr für den
einfachen Brief nach Griechenland und der Insel Malta
mit 18 kr. , nach Orten der Türkei mit 24 kr. , und nach
jenen Egyptens mit 30 kr. , dann die österreichische Porto -
tare mit Rücksicht auf die Entfernung deS AufgabSorteS
von Triest zu entrichten .

Postämter .
Stationen , wie die Eisenbahnzüge an - alten , in den am
Waggon angebrachten Sammelkasten die Briefe so lange
eingelegt werden können , bis sich der Zug in Bewegung setzt.
Die in diesem Sammelkasten Vorgefundenen Briese werden
sogleich sortirt , und bei der nächsten Station die dahin
gehörigen schon zur Bestellung an die Adressaten abgegeben ,
auch die Briefe für Orte , die nicht an der Eisenbahn liegen ,
enthalten eine schnellere Beförderung , indem dieselben von
den fahrenden Postämtern an jene Theilungs - Stationen ,
instradirt werden . von welchen die Abgangsstunden der
Posten die entsprechendste Beförderung sichern .

Die AnkunstS- und Abgangsstunden für die fahrenden
Postämter find , wielfolgt , festgesetzt .
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Fahrendes Postamt Nr . 1 .

Abgang von Wien täglich Abends um 7Vr Uhr .
Ankunft in Oderberg am folgenden Tage Früh um7 '/r

" hr .
Abgang von Oderberg täglich Abends um 10 Uhr .
Ankunft in Wien am folgenden Tage Früh um 8 ^ Uhr .

Das fahrende Postamt Nr . 1 steht im genauen Anschlüsse an die auf den preußischen Eisenbahnen verkehrenden fahrrch

Postämter .

Fahrendes Postamt Nr . 2.

Abgang von Wien täglich Früh um 6 '/ , Uhr .
Ankunft in Oderberg am selben Tage Abends um 7 '/ ^ H
Abgang von Oderberg täglich Früh um 7Vr Uhr .
Ankunft in Wien am selben Tage Abends um 8 Uhr.

Vorschriften für die k. k. Stadtpost .

Die neue Postreform im inner » Verkehre der Stadt Wien .
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Die k. k. Stadtpost
oder ehemals sogenannte „ kleine Post, " welche schon
im Jahre 1830 reorganisier worden ist , erhielt im
Oktober 1847 eine ganz neue Einrichtung . Das k . k.
Stadtpost - Oberamt mit seinen 5 Borstadtfilialeu
wurde aufgehoben , und eö traten folgende Bestimmun¬
gen in Wirksamkeit .

§ . 1 . Der Zweck dieser Anstalt ist ; ») die mit den Po¬
sten angekommenen Briefe , Geldbriefe und Meldzettel
( ^ viso ) über die mit den Fahrposten eingelangten Sendun¬
gen , sowohl in der Stadt als in den Vorstädten täglich
fünf Mal zu bestellen ; b) den Einwohnern der Stadt
und der Vorstädte besonders denjenigen , welche sich vom
Postgebäude entfernt befinden , die Bequemlichkeit zu ver¬
schaffen , daß fie die Briefe , welche sie mit der Post absenden
wollen , zu jeder Zeit des Tages in einem Locale näher bei
ihrer Wohnung aufgeben können , von wo aus die Briefe
ebenfalls täglich fünf Mal zum Hof - Postamte gebracht
werden ; v) den Bewohnern der Ortschaften in den Umge¬
bungen Wiens in Bezug auf die für fie mit den Posten an -
gekommenen Briefe eine täglich wenigstens zweimalige Zu¬
stellung derselben zu sichern , und solche ebenfalls in die Lage
zu setzen, ihre Briefe , fie mögen mit den Posten weiter zu
senden , oder an Bewohner Wiens und dessen Rayon gerich¬
tet sein , entweder in ihrem Wohnorte selbst , oder wenig¬
stens in einer demselben nahe gelegenen Ortschaft aufgeben
zu könne « ; ä ) die Briefe de « inneren Verkehres , das heißt
lene , welche in W en und dessen Umgebungen für die Be -
wsh ^ r derselben aufgrgeben werden , in der Stadt und
oen Vorstädten ebenfalls fünf Mal des TageS und in den
Umgebungen Wiens wenigsten « täglich zwei Mal an die Em -
pfanger zu bestellen .

§. 2 . Zur Erreichung diese - Zwecke- find folgende Tin -
rtchtungen getroffen worden : Den Geschäftsbetrieb bei der

Bi

Stadtpost leitet daS im Briefpost - Gebäude in der Wch bi ,

befindliche Hof -Postamt . Zn demselben Gebäude bch , Pc

sich die zur Besorgung des Briefpost - Dienstes bestim» vo

Aemter , nämlich das „ Ce ntral - Brie f -Aufg a bsa » lui

und daS „Central - Brief - Abgabsamt . " Dies
Fahrpost -Dienste bestimmten Aemter , nämlich das tz»! « i

po st - AufgabS amt , dann das Geldbrtef - unod »n

Frachten - AbgabSamt , sowie die mit letzteren ln» A «

bindung stehende hauptzollämtliche Abt heile
befinden sich im HauptzollamtS - Gebäude auf dem L pe ,

Fleischmarkt . An 123 verschiedenen Stellen der Stadt ! N"

Vorstädte und der Umgebungen Wiens find BriefsamiÄ
gen errichtet , hie ein Schild mit dem k. k. Adler und ! « «

Aufschrift : K . K . Br iefsamml uag , Nr . Claisi ^
kenntlich macht . Diese Briefsammlungea i theilen fi- U
Briefsammlungen erster , zweiter und dritter Classe . ! .
den Briefsammlungen erster Classe , welche in den Lsn L,
ten an die Stelle der bisher bestandenen Filial - PoW
treten , können sowohl unfrankirte als frankirte und ,
commandirte Briefe aufgegeben werden ; dann , mit ! ^
nähme jener in der Leopolvstadt , Geldbriefe und Fahl ^
sendungen , in so ferne die letzteren keiner zollänB
Behandlung unterliegen und das Gewicht von 10 P!

^
nicht übersteigen . Zn Bezug auf den inneren Verkehr, - z^u
h . die in Wien und Rapon aufgegebenen für hiesige >

wohner bestimmten Briefe und Packele wird bestimmt, '

letztere zur Briefpost nur bis zum Gewichte von lö !

ausgenommen , die dieses Gewicht übersteigenden Packettt
als Fahrpoststücke zu behandeln sind . Diese können
nur bei den Briefsammlungen erster Classe aufgegrben » erf
den . Bei den Briefsammlungen zweiter Classe könnet ^
unbeschwerte Briefe , unfrankirt und frankirt am 2 ,
den werden ; bei den Briefsammlungen dritter Classe
nur unfrankirt . Sämmtliche Briefsammlungen müsse » bei
lich son 6 Uhr Morgens bis Abends 6 Uhr ( an Ss »' ' ' De
Feiertagen bis Nachmittags 4 Uhr ) zum Dienste des Publm det
offen gehalten werden . Be

h . 3 . Die Abholung der bei den Driefsammlu »st> uni
der Stadt und den Vorstädten aufgegebenen Briefe Fü
täglich fünf Mal , und zwar die erst : zeitlich Morge »^ in
mit die Abends vorher nach der letzten Expedition ^ trä

gebenen Briefe noch zeitlich genug zum Hof -Postamte ^ das

gen , um mit der ersten Abfertigung um TV, Fr »' , uni

Empfängern zugestellt zu werden . Mit den Briefsb den

gen auf dem La « vc find Verbindungen io der Dt ^
stellt , daß die daselbst aufgegebenen Briefe täglich ^
steaS zwei Mal , und im Sommer theilwrise auch 0^



zum Hof - PostaMte gebracht , und untzttzügli» den SiNpfärt «
gern zugestellt werden . Die Orte , Gaffen und Hausnummern ,
wo sich die 96 Brtefsammlungen in der Stadt und den

!->/ m, Vorstädten befinden , m .d die Stunden , zu welchen bei jeder
derselben die Abfertigung der Briefe nach dem Hof -Post «

Uhr amte statt findet , find aus der Tabelle ^ ersichtlich .
- , ^ § . Bei jeder Briefsammlung erster und zweiter Claffe
sapr « befinden sich zwei Briefsammlungskästen ; der eine ist vor

der Briefsammlung auSgehängt und dient zur Einlegung
der Briefe , welche unfrank rrt aufgegeben werden ; der
andere ist im Inneren der Briefsammlung aufgestellt , und
der Driefiammler ist bei der Aufgabe von fra .ikirten Brie¬
fen verpflichtet , solche im Beisein der aufgebenden Partei ,
nach vorläufiger Taxirung und Stämplung , in demselben
einzulegen . Diese Kästen befinden sich unter doppelter
Sperre de « Briefsammiers und des,ur Abholung der
Briefe bestimmten hofpostämtlichen Dieners , die Tasche

Wch bingegen , mittelst welcher letzterer die Briefe zum Hof -
> beß»> Postamte überträgt , ist ebenfalls verschlossen , so , daß die
estim » vollständigste Sicherheit hinsichtlich der bei den Briefsamm -
bSa » lungen aufgegeben Correspondenz hergestellt ist .
Die j, 5 . Für die mit den Posten weiter zu sendenden

Briese ist außer der Franco - und NecommandationS - Gebühr
und ^ in den Fällen , w s solche einzuheben ist , durchaus keine

dri ln» Nebengebühr zu zahlen , die Ausgabe mag bei dem
heilr Hof -Postamte selbst , oder bei einer Briefsammlung erfol -

sem «. § en . Die bisher bestandene Sammlungsqebührist
Stadt ! somit gänzlich aufgehoben . Die Briefe und Pa -
isamÄ Üete , welche in der Stadt , den Vorstädten und Umgebungen
c und ! die Bewohner derselben aufgegeben werden , können

entweder frankirt oder zur Zahlung an den Empfänger an -
7 «z gewiesen werden . Ausgenommen find die Briefe an Ihre"

ss
' ! Majestäten und die Mitglieder des allerhöchsten Kaiser -

, 8oii Hauses , an die landesfiirstltchen Behörden und die Chefs der
maftÄ Hol - und Landesstellen , welche immer frankirt werden
> »«d müssen . Die entweder bet der Aufgabe oder bei der Ab -

, gäbe zu entrichtende Taxe ist für jeden Brief bis etnschlie -
stig lg Loth ohne Unterschied auf 2 kr. festgesetzt . Bei
recommandirten Griefen ist noch insbesondere eine Re -

« i commandationS - Gebühr von 3 kr . zu entrichten . Bet Auf -
gaben von mehr als 50 Stück Briefen tnirch den nämlichenerkeyi, -
Aufgeber , tritt , j doch nur wenn solche frankirt wer -

^ den , die Moderirung des Porto auf ein Drittheil ein .
§ . 6 . Die Geldbriefe und Sendungen des inneren Ver -

^ , kehrs , zu welchen letzteren auch alle Schrlftenpackcte obne
alkett « Werth , wenn sie 16 Loth übersteigen , gehören , werden
nen !»> « ach dem allgemeinen Fahrpost -Tarife , und zwar nach der
zrves' ersten Stufe , tarirt ; nur wird hiebei die Necommanda -
öl»»" tionS - Gebühr nach dem Stadtpost - Tarife im Betrage von
!t M 2 und 3 kr. in Anwendung gebracht ,
ans ^ §> 7 - Sowohl die mit den Posten einlangenden , als
üfft» bei den Stadtpost -Aemtern und D . iefsammlungen für die
Is »' ' Bewohner Wiens aufgegebenen Briefe wertes fünf Mal
puM des TageS an die Empfänger bestellt , und zwar : Erste

Bestellung 7 ^ , Uhr Früh , Zweite um 9 Uhr Früh , Dritte
lu »St> um 11 Uhr Vormittags , Vierte um 3 Uhr Nachmittags ,
fe eo> Fünfte um 5 Uhr Abendü . Die Stadt und Vorstädte find
rg«H in 55 Bezirke getheilt , und für jeden Bezirk find zwei Brief «
sa träger angestellt , welche in den 5 Bestellungen wechseln , so
nte ^ daß einer die erste , dritte und fünfte , der ankere diezweite
tzM und vierte besorgt . In die entlegeneren Borstadt -Bezirke wer -

den die Briefträger zur Erreichung einer größeren Schnel¬
lt _ -

8t
llgklt mittels eigener Wäge« gesg-rt. Jeder Brief wird
Mit einem Stämpel versehen , welcher nebst Monat und
Tag der Ankunft oder Aufgabe die Bestellung ( 1, 2 , 3 ,
4 und 5 ) bezeichnet , innerhalb welcher die Uebergabe an
den Empfänger erfolg - n muß . Die erste Bestellung muy
um 10 Uhr Vormittags , die zweite um 2 Uhr Nachmit¬
tags , die dritte um 4 Uhr Nachmittags , die vierte um 6
Uhr Nachmittags , die fünfte um 8 Uhr Abends beendigt
sepn . An Sonn - und Feiertagen findet die fünfte Bestel¬
lung nicht Statt .

Z. 8 . Die Abholung der Briefe bei den Brieffamm -
lungen ist gemäß der dem tz. 3 . beigefügten Tabelle so ein¬
gerichtet , daß die Briefe immer zu einer solchen Zeit an
das Hof - Postnmt gelangen , daß die Absendung der weiter -
g -hendm mit den nächsten Postenabgängen , und die Zustel¬
lung der für Wien und die Vorstädte bestimmten mit de »
entsprechenden Briefträger - Abfertigungen verläßlich statt
findet . Die bei den Briefsammlungen aufgegebenen Briefe
werden zu diesem Zwecke mit einem Stämpel versehen ,
welcher den Monat und Tag der Aufgabe und die Stunde ,
zu welcher sie von der Briefiammlüng abgeholt worden
find , ersehen läßt . Hiedurch ist jeder Empfänger in der
Lage zu erkennen , ob die Zustellung deS Briefes im Ber -
hältniß zu seinem Einlangen oder seiner Aufgabe auch zur
vorgeschriebenen Zeit erfolgt sei . Beschwerden über verspätete
Absendungen oder Zustellungen find bet dem Hof -Postamte
anznbringen welches solche mit der größten Bereitwilligkeit
untersuchen und die entsprechende Abhilfe treffen wird .

§ . 9 . Für die Zustellung eines Briefes ohne Unter¬
schied d .' s Gewichtes ist sowohl in der Stadt als in den
Vorstädten die Bestellgebühr von 1 kr . zu entrichten . Hin¬
sichtlich der poste l-eritAntv Briefe und der Briefe an Adressa¬
ten , welche eigene Fächer besitzen , tritt keine Veränderung ein .

tz. lO. Nach den im Umkreise der Residenz gelegenen
Ortschaften , wo Vrlefsammlnngen ausgestellt find , finden
tägliche Expeditionen hin und zurück Statt , wie aus der
Tabelle v zu ersehen ist . Diese Verbindungen sind so ein¬
gerichtet , daß die Zustellung der Briefe sowohl in diesen
Ortschaften , als in der Stakt und den Vorstädten mit aller
Genauigkeit und in der kürzesten Z ' it erfolgt . Die Briese
find ebenfalls mit den in den §§ . 7 und 8 angeführten
Stämpeln versehen und die Corrtspondenlen können durch
diese die pünktliche Bestellung coatrolltren .

tz. 11 . Die Briefe , welche bei den Briessammlungen
aufgegeben werden , besonders die in Wien und den Umge .
düngen zu bestellenden , müssen deutlich und vollständig mit
Angabe der Wohnung des Empfängers adreffirt und gut
gesiegelt sepn . Den Correspondenten wird tiefes ganz
besonders empfohlen , weil die unvollständige Adreffirung
der Briefe ihre Bestellung , wenn nicht ganz unmöglich macht ,
doch wenigstens verspätet , indem die kurz bemessene Befiel -
lungSzeit nicht gestattet , weitläufige Nachforschungen wegen
der Wrhnungen der Brief - Empfänger anzustellen . Bei
Briefen , welche in Wien oder Umgebung zu bestellen find
ist zu wünschen , daß die Absender ihren Namen und die
Wohnung auf der Rückseite des Briefes bemerken , damit
im Falle der Unanbringlichkeit oder der verweigerten An¬
nahme dessen Zurückstellung veranlaßt werden könne .

H. 12 . Die Briefsammlungen find mit Verzeichnissen
über die Ankunft und den Abgang der Posten bei dem hie¬
sigen Hof -Postamte versehen , um den Correspondenten auf
Begehren hierüber Auskunft zu geben .

r
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Bestimmungen über die Briefporto - Taxen
und die Einhebung derselben durch Brief -Marken , nebst einem Verzeichnisse der von Wien

nicht über 10 und 20 Meilen Ln gerader Richtung entfernten Postämter .

In Vollzug der über Antrag des Ministeriums für
Handel , Gewerbe und öffentliche Bauten erlassenen a . h.
Entschließung vom 25 . September 1849 haben in Betreff
der Briefporto -Taren und Nebengebühren , dann der An¬
wendung von Brief -Marken mit 1 . Juni 1350 nachstehende
Bestimmungen in Wirksamkeit zu treten .

§. 1 . Portotaxe .
Die Portotaxe für einen einfachen Brief beträgt :

») im Bezirke des Aufgabepostamtes selbst . . . 2 kr .
d) bei einer Entfernung bis 10 Meilen einschließlich3 *

* - über 10 , 20 - . 6 »
ä) bei einer Entfernung über 20 Meilen 9 »

§. 2. Einfacher Brief .

Ein einfacher Brief ist ein solcher , welcher Ein Loth
nicht überwiegt .

k- 3. Progression der Taxe nach dem Gewichte .

Für Briefe im Gewichte über Ein bis einschließlich
zwei Loth wird das Doppelte , über zwei bis drei
Loth das Dreifache u . s. f. des Porto für einen einfachen
Brief eingehoben.

8 4 . Bezeichnung der den Briefen gleichzu¬
haltenden Sendungen .

Was von Briefen im engeren Sinne des Wortes gilt ,
hat auch von allen anderen zur Versendung in den Brief ,
packeten geeigneten Gegenständen , als ; Schriften , Druck,
Mustern u dgl . zu gelten .

§. 5 . Ermäßigung der Portotaxe .

Für Kreuzbandsendungen , wenn solche außer der Adresse,
dem Datum und der Namensunterschrift nichts Geschriebe¬
nes enthalten , ist ohne Unterschied der Entfernung nur der
gleichmäßige Satz von Einem Kreuzer für das Loth bei
der Aufgabe zu entrichten .

Für Waarenproben und Muster , welche auf eine Art
verwahrt aufgegeben werden , daß die Beschränkung des
Inhaltes auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ist , entfällt
für je zwei Loth nach der Entfernung das einfache Brief¬
porto .

Diesen Sendungen von Waarenproben und Mustern
darf , wenn vorstehende Ermäßigung zur Anwendung kom¬
men soll , nur ein einfacher Brief angehängt werden , wel¬
cher bet der Ausmittlung der Taxe mit der Probe oder dem
Muster zusammenzuwiegen ist. Die Sendungen der letztem
Art werden übrigens nur bi- zu einem Gewichte von 16

Loth einschließlich als Briefpostsendungen nach der vorste¬
henden Bestimmung behandelt .

§ . 6 . Zurückbeförderte Briefe .

Für die Zurückbeförderung der Brieftwstsendungen, .
welche an die Adressaten nicht bestellt werden konnten , ist
kein besonderes Porto zu entrichten .

8 . 7 . RekommandationS - Gebühr .

Sendungen , welche rekommandirt ( gegen AufgabSre -
cepisse ) aufgegeben werden , müssen ganz srankirt werden ,
und ist die ReksmmandationS -Gedühr , und zwar für Sen¬
dungen nach Orten im eigenen Bestellungsbezirke ( Stadt¬
post) mit 3 Kreuzern , und für alle andern mit 6 Kreuzern
pr . Stück von den Aufgebern zu erlegen .

§. 8 . Retour - Recepisse .

Wird bei der Aufgabe die Absendung eines Retour -
RecepisseS . d . i . eines solchen RecepiffeS begehret, wel¬
ches mit der Unterschrift des Empfängers zurücklangen und
an den Aufgeber ausgefolgt werden soll , so hat dieser da-
für bei der Aufgabe die gebührende Taxe wie für einen
einfachen Brief zu entrichten .

§. 9 . Na chfrag efch r ei den ( Quästionen ).

Nachfrageschreiben unterliegen der Vorausbezahlung
der gebührenden Taxe für einen einfachen Brief .

Eine gebührenfreie Absendung eines Nachfrage -
schreibrnS kann jedoch gefordert werden ;

») wenn det Aufgeber dem Postamte einen Brief des
Adressaten zur Einsicht gibt , laut dessen demselben
die rekommandirt aufgegebene Sendung zu einer
Zeit noch nicht zuaekommen war , zu welcher sie
bei regelmäßigem Gange der Post an ihn bestellt
seyn könnte , oder

b) wenn das bezahlte Retour -Recepisse nach Ablauf
der erforderlichen Zeit noch nicht zurückgelangt ist .

§ . 10 . Zustellungsgebühr .

Für die Zustellung der Briefpostsendungrn in den
Postorten , wo keine vom Staate aufgestellten Briefträger
in Verwendung find , ist V, kr . C. M . pr . Stück zu ent¬
richten.

§ . 11 . Fachgebühr .
Werden die Sendungen auf Verlangen des Adressaten

bei dem Postamte der Abgabe bis zur Abholung in einem
besonderen Fache aufbewahrt , so ist eine Fachgebühr mit
1 kr . C. M . pr . Stück zu zahlen.



§ . 12. Verbindlichkeit zu frankiren .
Alle im Jnlande aufgegebenen , für das Inland be-

stimmten Briefpostsendungen , müssen frankirt werden .

§ . 13. Frankiruna und Recommandirung durch
Brief - Marken .

Diese Frankirung , sowie die Entrichtung der Recom -
mandations - Gebühr hat durch die Anwendung von Brief -
Marken zu geschehen .

§ . 14. Werth der Brief - Marken und Verkauf
derselben .

Solche Marken sind angefertigt zu den WerthSbeträ -
gen von 1 , 2, 3, 6 und 9 Kreuzern , und zwar :

von 1 kr. in gelber Farbe ,
, 2 ,, „ schwarzer
- 3 - * hellrother -
- 6 » „ rothbrauner ^
- 9 „ ^ blauer ^

Dieselben können gegen Erlag des WeriheS bei allen
k. k. Postämtern tn beliebiger Quantität gekauft werden.

Jedes , verschiedene Räumlichkeiten benützende Postamt ,wird das Marken - Verkaufs - Lokale durch einen Anschlag
bezeichnen.

Außer den Postämtern ist vorläufig Niemanden ge¬stattet . Brief - Marken zum Verkaufe zu führen .
§ . 15. Verwendung der Marken .

- Der Aufgeber einer Driefpostsendung hat auf deren
Adreßteile am vbern Rande in der Mitte eine Marke ,oder deren so viele mittelst Benetzung des auf ihrer Rück¬
seite aufgetrageuen KlebestoffeS haltbar zu befestigen , als
nöthig sind , um durch ihren Werth die nach Entfernungund Gewicht entfallende tarifmäßige Franco - Gebühr aus -
zugleichen. Die Recommandations - Gebühr hat der Aufgeber
durch das Aufkleben einer Marke im Werthe von 6 kr.
auf die Siegel feite des Briefes zu entrichten .

§ . 16 . Art der Aufgabe .
Die Sendungen sind in die Briefkästen einzulegen ,wenn sie aber recommandirt werden wollen , den Poflbe -

diensteten einzuhändigen , an welche die Gebühr für das
allfällig gewünschte Retour -Recepisse bar zu bezahlen ist.

H. 17. Affigirung der Bestimmungen über den
Briefpost - Tarif und der Ortsverzeichnisse .

Bei jedem Postamte sind die Bestimmungen über den
Driespost -Tarif und die Verzeichnisse der Orte , welche tn
den eigenen Brstellungsbezirk gehören , sowie derjenigen ,welche nicht über 10 Meilen , dann über 10 bis 20 Meilen
einschließlich entfernt find , zur Einsicht der Parteien ange -

heftet.
' Bei den bedeutenderen Postämtern find die Ortsver¬

zeichnisse gedruckt zum Verkaufe vorräthig .
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§. 19. Ausnahmsweise - Aufkleben der Mar¬

ken durch die Postbediensteten .
Für zweifelhafte Fälle bleibt es den Parteien freige -

stellt , bet den Postämtern um die richtige Taxe anzufragen ,und die nöthigen Brief - Marken unter barer Bezahlungdes WertheS derselben von den Postbediensteten auf die
Sendungen kleben zu lassen.

§ . 19. Behandlung der nicht gehörig fr ankir -
ten Sendungen .

Sendungen , welche sich ohne oder mit zur vollständi¬
gen Frankirung unzureichenden Marken in den Briefkästen
vorfinden , werden zwar unavfgeharten abgefertigt . dochwird der fehlende Betrag als Porto , und außerdem eine
nach dem Brtefgewi

'
chte steigende Zutare von 3 kr. für

den einfachen Brief von dem Adressaten eingehoben . Wenn ,eine Briefpostsendung , für welche die Ermäßigung des
Porto zugestanden ist ( § . 5) , ohne eine oder mit einer
unzulängliche » Brief - Marke in den Briefsammlungskasten
eingelegt worden ist , so verliert ste die Begünstigung der
Porto -Ermäßigung , und wird wie ein gar nicht ore - un¬
richtig frankirter Brief behandelt .

Zur Recommandation werden Sendungen , welchenicht gehörig frankirt sind, gar nicht angenommen .
§ . 20 . Ausnahme .

Erlässe portofreier Behörden und Personen an porto¬pflichtige Adressaten werden nur mit der gebührenden Taxeohne Zuschlag belegt .

§. 21 . Vorgang gegen wiederholte Verwen¬
dung der nämlichen Marken .

Die Postämter drucken auf die Marken der bei ihnenaufgegebenen Sendungen theilweise ihnen gewöhnlichenAufgabS - Postfiämpel . Sendungen mit Marken , welche ein
Merkmahl früheren Gebrauches an sich tragen , werden alsunfrankirt aufgegebene behandelt .

§ . 22 . Verfälschungen .
Eine Verfälschung der Marken wird jener des Papier «

flämpels gleichgehalten .

§ . 23 . Briefpostverkehr mit dem Auslände .
Hinsichtlich dcS BriefposiverkehrS mit dem Auslandebleiben tn Betreff der Portotore und der Gewichts - Pro¬gression vorläufig die bisherigen bezüglichen Bestimmungenin Anwendung , und es wird tn dieser Hinsicht einstweilen

sowohl die Frankirung durch Barzahlung , als die
Wahl zwischen der Franlirung und Nichtsranlirung Lei¬
behalten .

Die Recommandations - Gebühr ( § § . 13und 15) ist aber auch für Briefe in das Ausland
durch das Aufkleben einer Marke zu entrichten .

Wien den 2b . März 1850.



Briefporto - Tarif .
s»

D i st a n z !

I « ! II l UI
Auf eine Entfernungvon Meilen in geraderLinie
bis einschließl. über 10 bis

10 einschließl . 20 uver

P o r t o - G e b ü h r
fl . kr. fl- kr. fl. kr .

3 6 9
— 6 — 12 — 18
— 9 — 18 — 27
— 12 — 24 — 36
— 15 — 30 — 45
— 18 — 36 — 54
— 2t — 42 1 3
— 24 — 48 1 12
— 27 — 54 1 21
— 30 1 — 1 30
— 33 1 6 1 39
— 36 1 12 1 48
.— 39 i 18 1 57
— 42 1 24 2 6
— 45 1 30 2 15

48 " 1 36 2 24

Für einen Brief
und

für alle andern zur Versendung in den Briefpacketen geeigneten
Gegenstände

„ "

über 1 Lolh «
2

„ 3
» 4
« 5
„ 6
„ 7
" 8 „ „
» 9 ^ „
„ tO „ „
» 11 „ ^

12 §, „
„ 13 ,, ,,
„ 14 « »
„ 15 „ «
und. so weiter .

bis einschließlich 1 Loth
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Verzeichnis
der Postämter iu der Monarchie , welche von Wien nicht über 10 und 20 Meilen in ge¬

rader Richtung entfernt sind .
Taxe

kr .
8lcs . . . . . . . . . 6
Adamsthal . . 6
Aflenz . 6
Allentsteig . 6
Altenmarkt in Steiermark . . 6
Altenmarkt bei Baden . . . 3
Altenmark im Jsperthale . . . 6
Amstetten . 6
Anger in Steiermark . . . . 6
Annaberg . . 6
ArbeSbach . 6
Aspang . 3
Asparn an der Zapa . . . . 3
Atzenbrugg in Nieder-Oesterreich 3
Auspch . .
Austerlitz . 6
Baden . 3
Batelau . 6
« irkfeld . 6
Alsenz . . . . . . . . 6

Bietesch ( Groß-) .
BlanSko . . . .
Blindenmarkt . .
Bobrau ( Ober-) .
Börönd . . . .
Böstng . . . .
Boskowitz . . . .
Brod ( Ungarisch-) .
Bruck an der Leitha
Bruck an der Muhr
Brünn .
Brunn am Gebirge
Budwitz . . . .
Burgau . . . .
Butschowitz . . .
Bistritz bei Kunstadt
6eiö .
Csekleß . . . .
Csorna .
CöeU ( Ms) . .

Taxe
kr.

. . . 6

. . . 6
. . . 6
. . . 6
. . . 6
. . . 3
. . . 6
. . . 6
. . . 3
. . . 6
. . . 6
. . . 3
. . . 8
. . . 6
. . . 6
. . . 6
. . . 6
. . . 3
. . . 6
. . » 6

Taxe
k

Datschitz . . .
Devecser .
Dobrrsberg .
Droscndorf . . . . . . .
Dürnkrut . . . .
Dürnstein . . .
EbreichSdorf . .
Edlitz . .
Eggenburg . .
Eibenschitz . .
Eisenerz . . ^
Eisenstadt .
ElS .
Enns .
Enzersdors ( Groß-) . . . .
EnzerSvorf(Lang-) . . . .
Ernstbrunn .
Erßek -Ujvär .
Fehring . .
FklVhgch



Lare
kr.

8eldsprrg « . - ' - 3
Fertö Sz . MikloS . . . . . . 6
Ftschamend . .. . . . . . . . 3
Floridsdorf . . 3
Frain in Mähren . . . . . . . 0
FrainerSdorf .. . . . . . . . . 6
Fratting 6
Freistadt in Ober-Oesterreich . . 6
Friedberg in Steiermark . . . . 6
Frohnleiten . 6
Fürstenfeld . . . . . . . . . 6
Furth in Nieder-Oesterreich . . . 3
Gänserndorf (Unter -) . . . . . 3
Galgoez . 6
Gaming . . 6
GarS . . . . . . . . . . . 3
Gaunersdorf - . . 3
Gapa . » / < » » » . . . . » 6
GeraS . . .
GerungS ( Groß-) . . . . . . 6
Gsöhl .. . 3
GleiSdorf g
Gloggnitz . . . . . . . . . . 3
Gmünd in Lieder-Oesterreich . . 6
Gödtng . . 6
Gönyö . . . 6
Gopfrrtz . . . » » » . . « » » g
Gößling . . . . . . . 6
Goldenbrunn . . . . . . . . 6
Gradwein in Steiermark . . . 6
Grafendorf ( Ober-) . . . . . . 3
Grafenschlag . . . . . . . . . 6
Grametneufiedel . .
Gratz . . . . . . . . . . . . 6
Gratzen . . . .Grein . . .
Gresten . g
GschieS . . 3GünS . . .
Günselsdorf . . . 3
Gumpoldskirchen . . . 3Gutenbrunn . . . . . g
Gutenstein . . . . . . . . . 3
Haag in Rieder-Oesterreich . . 6
Hadersdorf am Kamp . . . . . 3
Haindurg . 3Hainfeld . . 3
Hartberg . . 6
Hausleithen in Nieder -Oesterreich 3HelmonSöd . . . . . . . . . g
Heidenreichstein . ^ . g
Herzogenburg . . . . . . . . 3Hieflau . . . 6
Hochstraß . . I gHöflein (Groß.) . . . . . . . 3Hohenau . . Z
Hohenberg 3
Holeschau . . «Holics . . . «
Hollabrunn . ^ ^ z

Lare
kr.

Horn . . 3
Hradisch (Ungarisch.) . . . . . 6
Hrofinkau . . 6
Hrottowitz . . 6
Iamnitz » . 6
Iaromeritz . . . . . 6
Jato ( Felsö--) . . . . . . . . 6
Jetzelvdorf . . . . . . . . . 3
Zglau . 6
3lZ . 6
Joslowitz in Mähren . 3
Kallwang . 6
Kapfenberg . 6
Kemmelbach . . 6
Kindderg - . . 6
Kirchberg an der Pielach . . . . 3
Kilchberg an der Raab . . . . 6
Kilchberg am Wagram . . . . 3
Kirchberg am Wald . 6
Kirchberg am Wechsel . . . . . 3
Kittsee . 3
Klobauk bei Auspitz ln Mähren . 6
Klosterneuburg . . . . . . . . 3
Körmönd - , . . 6
Kofetein . . 6
Komorn . . . . . . . . . . . 6
Korneuburg . . 3
Kraubath . 6
Krems . 3
Kremsier . 6
Krieglach . 6
Kromau . . . 6
Krumb ach . 6
Kunstadt . 6
Laa . 3
LangenloiS . 3
Langenwang . - 6
Larenburg . 3
Lechwitz . 3
Leiben . . 6
Leoben . 6
LeoderSdorf . 3
Lipuwka . 6
Litschau . . . . . . 6
LooSdorf . 3
Losenstein . 6
Lundenburg . 3
Maissau . 3
Malaczka . 3
Mallebern . 3
Maok in Nieder-Oesterreich - - 6
Marbach an der Donau . . . . 6
Marchegg in Nieder-Oesterreich . 3
Maria -Zell ( Groß -) . 6
Markts . 3
Martersdorf . 3
Matzen ln Nieder- Oesterreich . . 3
Mautern in Steiermark . . . . 6
Mautern in Nieder -Oesterreich . 3
Mauthauseu » ,, » » « ,, « 6

85
Taxe

kr^
Mestritsch (Groß-) - - -
Mezö-OerS . . . . . .
Mislitz . .
Mistelbach .
Mödling .
Mölk . .
Morkowitz .
Mühlbach in Nieder-Oesterreich .
Münzbach . .
Mürzhofen .
Mürzzuschlag .
NädaS .
Namiest bei Brünn .
Napagedl .
Neubistritz .
Neudorf (Wiener-) .
Neuhaus .
Neulengbach . . . . . . . . .
Neunkirchcn . .
Neufiedl am See .
Neustadt (Wiener-) .
Neustadt ! an der Waag . . - -
Neutra . * .
Nikolöburg ^ .
Oedenburg .
Ostra .
Ottenschlag .
Papa .
Parendorf .
Paffail .
Pawlowitz .
Peggau . . . . . .
Perbete .
Prrg .
Pernegg in Steiermark . . . .
PersDling .
Persenbeug .
Piestin .
Pinkafeld in Ungarn .
Pirnitz . .
Pischelsdorf .
Platz .
Pöchlarn .
Pöggstall .
Pöllau .
Pohrlitz .
Poisdorf .
Posorice . . . . .
Pocätek .
Pottendorf .
Pottenstein .
Pregarten .
Preßburg .
Puchers .
Pul kau .
Purgstall .
Purkerödorf .
Raab in Ungarn .
Raabs . .
Ragenbprf

6
6
6
3
3
6
6
3
6
6
8
6
6
K
6
3
6
3
3
3
3
6
6
3
3
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
3
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
0
3
3
6
6
3
L
6
3
3
6
3



SS
Taxe

kr.
Raigern . 6
Rakovitz . 6
Rappottenstein . 6
Rastenberg . 6
RLbät . 6
Raußnitz (Neu -) . 6
Ravelöbach (Unter-) . 3
Regelsbrunn . 3
Regens . 6
Rettelstcin . 6
Ripenp . 6
Rötz . 3

„ Georgen , Preßb. Com. - - 3
, Leonhard am Forst . . . . 6
» Oswald in Ober-Oesterreich 6
„ Peter in der Au . 6
„ Pölten . 3

Särfs - » . 6
Sarmingstein . 6
Särvär . - - . 6
Saffin . 3
Scheibbs . 6
Schelletau . . . 6
Schlvßhvf . 3
Schönbach in Nicder -Oesterretch 6
Schottwein . . 3
SchremS . 6
Schwarzbach . 6
Schwarzenau . 6 ,
Schwarzkirchen . 6
Schwechat . 3
Schweinitz in Böhmen . 6
Seitenstetten in Nieder - Oesterr. 6
Seelowitz in Mähren . . . . . 6
Sieghards (Groß -) . . . . . v 6
Sieghardskirchen . 3
Eitzendorf . 3

Tare
kr.

Skatitz in Ungarn . 6
Sollenau . 3
Somerein (Schütt-) . 3
Spitz . 3
Stainz bei Kindberg . . . . . 6
Stammersdorf - . . 3
Stampfen . . . . 3
Stannern . 6
Statzendorf in Nieder - Oesterreich 3
Stein in Nieder- Oesterreich . . 3
Steinamanger (SäbLria ) . . . 6
Steinitz in Mähren . 6
Steiteloorf . 3
Strper . . . . 6
Steyeregg . 6
Stockerau . 3
Stratznitz . 6
Strengberg . 6
Szäläb «r . 6
Szenicz . 6
Szent-JänoS . 3
Szent - Kereßt . 6
Szered . 6
Topoltsan ( Nagp -) . 6
Teltsch . 6
Tvth . 6
Therefienfeld . 3
TimerSdorf . . 6
Tischnowitz . 6
TraiSkirchen . . 3
Trautmannsdorf . 3
Trebitsch . . 6
Tremles . . . . 6
Trentsenp (Trentschin ) . 6
Triesch . 6
Trofayach . . 6
Türnitz . 3
Tulln . 3

Lare
kr.

Tyrnau .
Uhrschktz .
VäSvär . .
Vcrebvlp . .
VöSlau . .
Voran . . .
Bordernberg . .
Wagram (Deutsch -) . .
Waidhofen an der Thapa . . .
Waidhofen an der ZbbS . . . .
Waitz .
Wallsee (Nieder-) .
Wattersdorf in Steiermark . . .
WaraSdorf ( Groß-) .
WeikerSdorf . . . . .. . . . .
Weißenbach in Ober-Oesterreich .
Weißenkirchen . .
Weitersdorf . .
Weitersfelden .
Wntra .
Wesely in Mähren .
Weper .
Wieselburg .
WilferSkorf .
Wilhelmsburg . . . . . . . . .
Wimpassing 5.̂ . . . . . . . . .
Wischau .
Wittingau . .
WolkerSdorf .
JbbS .
Zdaunek in Mähren . -
Zell in Ober-Oesterreich . . . .
Zistersdorf .
ZlabingS . .
Zlin . .
Znaim . . -
Zsambokret (Npitra -) .
Zweitel in Nieder -Oesterreich - .

Alle Postämter der Monarchie , welche in diesem Verzeichnisse nicht aufgeführt sind , unterliegen der Taxe von S

Kreuzern ' , mit Ausnahme von ; AltmannSdorf,- Braunhirschen , BertholdSdorf, Döbling , Dörnbach , FünfhauS, Gaudenz¬
dorf , Grinzing, Heiligenstadt , Hernals , Hietzing, Himberg, Hütteldorf. JnzerSdorf am Wiener Berg , Liesing, Mauer ,
Meidling (Ober- und Unter -) , Neulerchenfeld , Nußdorf, Penzing, Rustendorf, Simmering , St . Veit (Ober- und
Unter-) , Währing , welche in den Wiener Bezirk gehören und daher nur der Taxe von 2 Konzern unterliegen.

Wasserpost zwischen Venedig , Mestre und Fufima . .
Für 1 Postkarte mit 4 Rudern Lüre austr . 8 Vevt . 5 - .
Ml » <» 6 » B i- 12 M 8

Trinkgeld für den Gastaldo . . » - — » 30
Passagieredie von Gmunden überden Traunsee nach Ebensee reisen, habendie jeweilige Dampfschifffahrts-Gebühr zu entrichten .



»V

Gedrängtes Postlexikon
oder

alphabetisches Verzeichnis der wichtigsten Städte und Handelsplätze
mit Angabe ihrer Lage und Entfernung von Wien in deutschen Meilen.

Aachen Ln Rheinpreußen
Aarau in der Schweiz
Abo in Finnland . . .
Adrianopel in der

kei .
Agram in Kroatien .
Aleffandria in Piemont
Algier über Genua .
Altenburg in Sachsen
Altona in Dänemark
Amberg in Vaiern . .
Amienö in Frankreich

Meilen.,

Tür

Amsterdam in den Nieder¬
landen . 152

Antwerpen in Belgien . . 158
Appenzell in der Schweiz . 90
Arad in Ungarn . . - - 67
Lrchangel in Rußland . . 470
ArbeS in Frankreich . . . 151
Arras in Frankreich . . - 162
Aschaffenburg in Baiern . 78
Augsburg in Baiern . . . 66^Avignon in Frankreich . - 144
Badajez in Spanien . . . 568
Baden in Niederösterr. - - 4
Daireuth in Baiern . . . 69
Bamberg in Baiern . . . 71
Barcellona in Spanien . . 247
Dartfeld in Ungarn . . . 73
Basel in der Schweiz . - 107
Bautzen in Sachsen . . . 59
Bayonnein Frankreich . . 396
Belgrad in Serbien . . - 104Delluno im Venezianischen 86Beraun in Böhmen . . . 44
Bergamo in der Lomb . . . 116Bergen in Norwegen . . 260Berlin in Preußen . . . 82Bern in der Schweiz . - 87Bnlitz im österreichischen« chlest
Bilbao

123 Brandenburg
100 ßen . . .
395 Braunau in

. reich . . .
235jBraunschweig

41 l schweig .

rn
Meilen .

Preu -
. 90

Oberöster-
. 39

in Braun -
102

150,Bregenz in Vorarlberg . . 92
328!Bremen . 11771
117
63

190

rn
Dp - " ien . .

? SiebenbürgenBochma in Galizien . .
staate

"
.

^ Kirchen

Bor?, ^
" ^ einpreußen -

FrankreichBotzen in Lprol . . . gnDorrlogne in Frankreich . i?2

48
449
111
. 68

Brescia in der Lombar
die . 148

Breslau in Preußisch
Schlesien . 53

Brest in Frankreich . . . 162
Brody in Galizien . . . . 123
Bruchsal in Baden . . . 95
Bruck an der Leitha in

Niederösterreich . . . .
Bruck an der Mur in Stei¬

ermark . 20
Brügge in den Nieder

landen . 160

112
121
363

Brünn in Mähren
Brüssel in Belgien . .
Brzezany in Galizien .
Buckarest in der Wala¬

chei .
BudweiS in Böhmen .
Cadix in Spanien - . .
Calais in Frankreich . .
Capo d 'Zstria in Jlly -

rien .
Carlowitz in Slavonien
CarlSbad in Böhmen .
Carlsburg in Sieben¬

bürgen .
CarlSruhe in Baden . .
Carlstadt in Croatien . .
Carthagena in Spanien
Cassel in Kurhessen . .
Cattaro in Dalmatien .
Celle in Hannover . .
Christian« in Norwe¬

gen .
Chrudim in Böhmen . .
Chur in der SchweizCilli in Steiermark . . .
Cleve in Rheinpreußen .
Coblenz in Rheinpreu-

ßen .
Evburg in Sachsen .

. 19
- 144

120

. 156

. 25

. 377

. 116

. 74

. 74

. 54

. 98

. 104
48 '/ ,
. 553
. 91
. 157
. 145

. 249
36 ' /,
. 99
44 '/,
. 141

115
73

Meilen .!
Colberg in Preußen . . . 110
Colmar in Frankreich . . 110
Cöln in Rheinpreußen . . 117
Como in der Lombard . . 118
Conegliano in der Lom-

bardie . 77^,
Constantinoprl in der

Türkei . 158
Constanz in Baden . . . 77
Cremona in der Lombar-

die . 114
Czaölau in Böhmen . . . 32 '/ ,
Czernowitz in der Bu¬

kowina . 147
Danzig in Preußen . . 116
Darmstadt in Hessen . . . 98
Debreczin in Ungarn . . 70'/,Delft in den Nieder¬

landen . . . . . . . 154
Dessau in Anhalt . . . . 83
Dijon in Frankreich . . . 159
Dresden in Sachsen . . 60 '̂
Dublin in Irland . . . 280
Dünkirchen in Frank.

reich . 180
Durlach in Baden . . . . 96
Düsseldorf in Rhein¬

preußen . 130
Edinburgh in Schott¬land . 230
Eger in Böhmen . . . . 58
Eichstädt in Baiern . . . 65
Eisenach Ln Sachsen . . . 64
Eisleben in Sachsen . . 84
Elba ( Insel ) . . . . . . 160
Elbogen in Böhmen . . . 56
EnnS in Oberösterreich - 23

«EperieS in Ungarn . . . 68
IErfurt in Thüringen . . 77
Erlangen in Baiern . . . 7S

>Erlau in Ungarn . . . . 53
IEssegg in Slavonien . . . 75
iFeldkirch in Vorarlberg . 88
Ferrara im Kirchenstaate . 104
Fiume in Ungarn . . . . 57
Florenz in Toscana . . . 129
Frankfurt am Main . . . 96
Frankfurt an der Oder . . 79
Franzensdrunn in Böhm. . 57
Freiberg in Sachsen . . . 67'/,

Meilen .
Freiberg in Mähren . . . 39
Freiberg in Baden . . . 96
Freidurg in der Schweiz . 120
Freistadt in Oberöster.

reich . 32
Friedeck in Schlesien . . . 41
Friedland in Böhmen . . 52
Friesach in Kärnthen . . 36 '^ .
Fulda in Kurheffen . . . 92
Fünfkirchen in Ungarn . . 47
Gastein in Salzburg . . . 56
Genf in der Schweiz . - . 1t6
Gent in Belgien . . . . 154
Genua in Piemont . . . 150
Gera im Voigtland . . . 72
Gibraltar in Spanien . . 657
Gießen in Kurheffen . . . 102
Glatz in Preußisch - Schle-

fien . . 47
Glogau (Groß.) in Preu -

ßisch . Schlesien . . . . 62
Glückstädt in Dänemark . 123
Gmunden in Oberöster¬

reich . . . . 3t
Gnesen in Preußen . . . 80
Gsding in Mähren . . . 17
Görlitz in Sachsen . . . 5«!
Görz in Jüprien . . . . «3
Goslar in Hannover . . 99
Gotha in Sachsen . . . . 81
Gothenburg in Schwe¬

den . . . 199
Göttingen in Hannover . S2
GradiSka in Jllprien . . 65
Gran in Ungarn > . . 30' ,
Gratz in Steiermark . . 27'>,
Grenoble in Frankreich . . 137
Großwardein in Ungarn . 77
Guastalla in Ober - Ita¬

lien . . . . . . . . . 109
GünS in Ungarn . . . . 14
Günzburg in Baiern . . . 76
Haag in den Niederlan¬

den . 146
Haida in Böhmen « . . . 49
Hainburg in Niederöster -

reich . .
Halberstadt i« Preußen . . 92
Hall in Tirol . . . . . 62
Halle in Preußen . . . . 75



SS

Halletn in Salzburg
Hamburg .
Hanau in Kurhessen . .
Hannover . . . . .
Harburg in Norddeutsch -

lau !» .
Hartem in den Nieder¬

landen . . . . .
Heidelberg in Baden .
Hcilbronn in Würtem -

berg . . . . . .
Hermannstadt in Sieben¬

bürgen .
Herrenbut in Sachsen .
Hildesheim in Preußen .
Hildburghausen . . .
Hirschberg in Preußisch -

Schlesten . . . .
Hof in Baiern . . -
Horn in Oesterreich . .
Hradisch in Mähren
Jägerndorf in österr .

Schlesien . . . .
Jaromierz in Böhmen .
JaroSlauS in Galizien .
Jassy in der Moldau .
Jena in Sachsen . . .
Jglau in Mähren . .
Ingolstadt in Baiern .
Innsbruck in Tirol . .
Ischl in Oberösterreich .
Judenburg in Steier¬

mark

Veilen .
. 48

116
100
115

115

144
98

88

103
63

110
80

52
66

10 *4
23

40 *4
41

92 *4
173

73
22 *4

63
64
36

28V-
Jungbunzlau in Böhmen 49 *4

' ' 7s>
37
75
64
48

130
180

43
39
77

Meilen .

Kaschan in Ungarn
Kaurzim in Böhmen .
Kempten in Baiern . .
Kesmark in Ungarn
Ketskemet in Ungarn .
Kiel in Holstein . . .
Kiew in Rußland . .
Klagenfurt in Kärnthen
Klattau in Böhmen . .
Klausen in Tirol . .
Klausenburg in Sieben¬

bürgen . 123
Kollin in Böhmen . . 34
Komorn in Ungarn . . 23
Komotau in Böhmen . 52
Königgrätz in Böbmen . 38 *4
Königsberg in Preußen 143
Kopenhagen in Däne¬

mark . 152
Krainburg in Krain . . 51
Krakau in Polen . . . 63
Kremnitz in Ungarn . 40
KremS in Niederöster¬

reich . 10
Kronstadt in Siebenbür -

gen . 121
Küstrin ln Preußen . . 84

Kuttenberg in Böhmen 46
Laibach in Kroin . . . 54 *4
Lambach in Oberöster »

reich . 29
Landshut in Baiern . . 54
Leipzig in Sachsen . . 75
Leitmeritz in Böhmen . 48 *4
Lemberg in Galizien . 108
Lemgo in Lippe-Detmold 85
Leutschau in Ungarn . 70
Leutomischi in Böhmen 31
Leyden in den Nieder¬

landen . - 140
Liegnitz in Preußisch

Schlesien . . . . 58
Lic .rz in Tyrol . . . 62 *4
Lille in Frankreich . . 158
Limburg in Hessen . . 109
Lindau in Baiern . . 86
Linz in Oberösterreich . 25
Lissabon in Portugal . 632
Liverpool in England . 213
Livorno in ToScana . 143
Lobofitz in Böhmen . . 49
Lodi in der Lombardie . 120
London in England . . 195
Loretto im Kirchenstaat . 165
Löwen in Belgien . . 144
Lübeck . . . . . . 112
Lublin in Polen . . . 97
Lucca . 142
Luzern in der Schweiz . 97
Lüttich in Belgien . . 140
Luxemburg in den Nie

derlandeü . . . . 119
Lyon in Frankreich . . 140
Madrid in Spanien . 396
Magdeburg in Preußen 85
Mailand in der Lombar -

die . 122
Mainz . 94
Malaga in Spanien . 617
Malta . 349
Manchester in England . 220
Manheim in Baden .
Mantua in der Lombar¬

die . . . . . .
Marburg in Steiermark
Marburg in Hessen . .
Mariazell in Steiermark
Marrenbad in Böhmen
Marseille in Frankreich .
Mastricht in den Nieder ! . 131
Mecheln in den Nieder

landen . 150
Mehadia in Ungarn . 95

Meiningen in Sachsen . 94
Meissen in Sachsen . . 62
Melk in Niederösterreich 11 *4
Melnik in Böhmen

94

103
36

104
19
53

258

Mette ».
75
78

290
84
78
48

190
115
69

116
66

150
279

96

113
59
42
82

1l7
43

140
121
270
8t

218

42

43
120
22
74
41
28

22 */,
12

141
122

64
9*4
264

36

130
29

50
260
125

Memel in Preußen

Memmkngen in Baiern
Merseburg in Preußen .
Messina in Sicilien
Mestre im Venezian . .
Metz in Frankreich . .
MieS in Böhmen . .
Mietau in Rußland . .
Minden in Preußen . .
Miskolc ; in Ungarn
Modena in Oberitalten
MohacS in Ungarn
Mons in Belgien . .
Moskau in Rußland
Mühlenbach in Sieben¬

bürgen .
Mühlhausen in Frank¬

reich . . . . . .
München in Baiern
Münchengratz in Böhmen
Munkacs in Ungarn .
Münster in Preußen
Nachod in Böhmen , .
Namnr in Belgien . .
Nancy in Frankreich
Nantes in Frankreich .
Naumburg in Preußen .
Neapel .
Netsse in Preuß .-Schle -

sien .
Neu - Bidschow in Böh¬

men .
Neuschatel in d . Schweiz
NenhauS in Böhmen .
Neusatz in Ungarn . .
Neusobl in Ungarn . .
Neutitschein in Mähren
Neutra in Ungarn . .
Nikolsburg in Mähren .
Nimwegen in den Nie¬

derlanden . . . .
Nissa in Savoyen . .
Nürnberg in Baiern .
Oedenburg in Ungarn .
Odessa in Rußland . .
Ösen in Ungarn . . .
Oldenburg in Nord -

deutschlaud . . . .
Olmütz in Mähren . .
Oporto tn Portugal
Oppeln in Preußisch -

Schlefien . . . .
Orleans in Frankreich
Osnabrück in Hanöversch .
Ostende in den Nieder¬

landen . 178
Oxford in England . 219
Paderborn in Preußen . 112
Padua in Venezian . . 91
Palermo in Sicilien . 230

44 Pancsowa in d . Miliar - .

Mette «.
. 26

162i Gränze

Papa in Ungarn .
Paris in Frankreich . . 153
Parma in Ober -Italien 117
Passau in Baiern . . 33
Pavia in der Lombardie 126
Pcsth in Ungarn . . . 36
Petersburg in Rußland 347
Peterwardein in Ungarn 74
Piacenza in Ober -Ita¬

lien . 123
Pilsen in Böhmen . . 42
Pisa in Toscana . . . 145
Pleß in Böhmen . . 52
Plymouth in England . 236
Podgorze in Galizien . 62
Pölten , St -, in Nieder «

ösierreich . . . . 8 *4
Posen in Preußen . . 76
Potsdam in Preußen . 84
Prag in Böhmen . . 40
Preßburg in Ungarn . 10
Proßnitz in Mähren . ,26

Przemysl in Galizien . 95
Quedlinburg in Preußen 83
Querfurt in Preußen . 80
QueSnoy in Frankreich . 157
Raab in Ungarn . . . 17
Ragusa in Dalmatien . 135
Rakonitz in Böhmen . 49
Rastadt in Baden . . 100
Ratibor in Preußisch -

Schlesien . . . . 41 *4
Ravenna im Kirchen¬

staate . . . . . 127

Regensburg in Baiern 53 */,
Reggio in der Lombard . 129

Reichenberg in Böhmen 49

Reutlingen in Würtem -

berg . . . . . . 95
Reval in Rußland . . 234
Rheims in Frankreich . 150
Riga in Rußland . . 209
Rom im Kirchenstaate . 173
Rostock Ln Mecklenburg . 116
Rotterdam in den Nie¬

derlanden . . - . 151
Rouen in Frankreich . 185
Roveredo in Tirol . . 93

517 Rovigo in der Lombar¬
die ' . 68

Rzcfow in Galizien . . 83
Rudolstadt in Nord¬

deutschland . . . . 76

Runlburg in Böhmen . 52

Saaz in Böhmen . . 5t

Segan in Preußen . 64

Salzburg . . . . 41 *4
Schaffhausen ind . Schweiz 91

Schwerding in Oberöster -
reich . Z6

93 Scyemnitz in Ungarn . sh



8S
Meilen

. 45Schlan in Böhmen .
Schweidnitz in Preußlsch-

Schlesien . . .
Schwetnfurt in Baiern -
Schwerin in Meklen -

burg . . . . .
Sebenica in Dalmatien
Semlin in Sirmien
Sevilla in Spanien
Sienna in Toscana . .
Sinigaglia im Kirchen¬

staate . . . . .
Smolensk in Rußland .
Solothurn in der Schweiz 107
Sondrio in der Lombar -

die .
Spaa in den Niederlan¬

den .
Spalato in Dalmatien .
Speyer in Rheinbaiern .
Stanislawow in Gali¬

zien .
Steinamanger in Un¬

garn .
Sternberg in Mähren .
Stettin in Preußen . .Steier in Oberöster¬

reich . . . . . .
Stockholm in Schweden
Stralsund in Preußen .
Straßburg in Frankreich

52
86

115
98
85

606
155

239

103

13t
106
101

124

6 l '/2
30
98

23

Straubing in Baiern .
Stuhlwcißenburg in Un¬

garn . . . . . .
Stuttgart , in WurtM

berg .
Sulzbach in Baiern .
Szathmar in Ungarn
Szegcdin in Ungarn
Szekszard in Ungar »
Tabor in Böhnren .
Tarnopol in Galizien156 Tarnow in Galizien" " " Temeswar in Ungarn
Teplitz in Böhmen .
Teichen in österreich

Schlesien . . .
Theresienstadt in Un

garn .
Thorn in Preußen .
Tokey in Ungarn
Toledo in Spanien .
Torgau in Preußen
Toulon in Frankreich
Trautenau in Böh

men .
Trentschin in Ungarn
Trevifo im Beneziani

schen .
2l9iTrient in Tirol . .
120 ^Trier Ln Rheinpreußen102 ^Triest .

Meilen
österreich

Meilen '
. 49 Troppan in

l Schlesien
27 Tübingen in Würtemberg

, Turin iq. Piemont .88 Tyrnan in Ungarn .65 Udine im Beneziani86 . schen . . . .69 Ulm in Würtemberg40 Upsala in Schweden28 Utrecht in den Nieder
125 landen . . . .
73 Valadolid in Spanien74 Valencia in Spanien52 Valenciennes in Frank

! reich .
44 Venedig .

Verona im Venezianisch.
48,Versailles in Frankreich96 Vicenza im Venezian . .66 Villach in Kärnthen568 Vöcklabruck in Oberöster -
69 reich .102 ',Wadowice in Galizien .

lWaidhofen an der Zbbs45 >Waidhofen an der26 ! Thaya .
iWarasdin in Croatien .81 >WarmbrunninPreußisch -

90 ! Schlesien . . . .125 Warschau in Polen . .7l !Weimar in Sachsen . .

Meilen .Wels in Qberösterreich . 28
39 Wesel in Preußen . . 127
92 Wesprim in Ungarn . 29115 Wetzlar in Ntzeinpreu -

16^ ßen . 104
Wicliczka in Galizien . 6465 Wiener -Neustadt in Nie-

77 dcrösterreich . . . . 6
336 Wilna in Rußland . . 170

Winterthur in der
139s Schweiz . 108476 Wiesbaden in Nassau . 10950l ^Wittenberg in Preu¬

ßen . 73
159 'Wormö in Hessen . . 104
86 !Würzburg in Baiern . 77
97iZara in Dalmatien . . 84

210jZengg in Dalmatien . 86
90j Zerbst in Anhalt . . . 85
48 Zittau in Sachsen . . 59

Zloczow in Galizien . 159
32 Znaim in Mähren . . 1265
55 Zombor in Ungarn . . ^21 Zürich in der Schweiz . 83

Zweibrücken in Bai -
14 ern . 109
31 Zweite ! in Niederöster¬

reich . . . . . . 19 '/z55 Zwittau in Mähren . 29
102
82 !

Kundmachung in Betreff der postämtlichen Geldanweisungen .
Im Bereiche des österreichischen Postverwaltungs -Bezirkes treten die postämtlichen Geldanweisungen in Ge¬mäßheit der Ministerial -Bestimmungen vom 27 . Juli 1850 Z . ^ 517/0 mit ersten Octoder 1850 in Wirksamkeit .Jede Parthri , welche eine Anweisung auf eine der hierzu ermächtigten Post -Cassen begehrt , hat hiefür dietarifmäßige Gebühr für Papiergeld - Sendungen , nach Abzug jedoch der entsprechenden Franko -Tare für einen ein¬

fachen Brief gleich bei der Ausfertigung der Anweisung zu entrichten . Der Aufgabe,Parthci wird über die emgezahlte
Barschaft eine Anweisung auf den gleichen Betrag ausgefolgt .Hierbei ist dem Aufgeber Nachstehendes zu bemerken :1) Der Ueberbringrr muß den Namen , Stand und Wohnort des Versenders wissen.2) Da die Rückzahlung der bar eingelegten Beträge nur an den Borzeiger dieser Anweisung erfolgt , so muß
dieselbe von dem Absender mit der Bnefpvst an den Empfänger längstens binnen ( 39 drei Monaten , vom Tage derAusstellung an , zngesendet werden , indem sonst nach, Ueberschreitung dieses Tcrnnncs die bezogene Caffe den Auö-
wnS -Betrag nur über specielle Weisung der Vorgesetzten Post - Direktion , bei welcher in diesem Falle das Ansuchen
um Auszahlung eingebracht werden muß , verabfolgen darf .3) Das Couvert , unter welchem die Anweisung dem Empfänger zugesendet wird , muß bei Vermeidung dep in
wemaßheit des § . 19 der Ministerial-Bestimmungen vom 26 . März 1850 festgesetzten Zutaxe , mit der entsprechenden
nranko-M§rkx versehen sein. Nach vorläufiger eigenhändiger Bestätigung des richtigen Empfanges wird gegen Einzie¬
hung hjxsxr Anweisung der auf derselben verzeichnete Betrag ausgefolgt .. Zur Nebernahme und Auszahlung von Anweisungs -Betragen haben d >e Post - Cassen das Amts - Lokale täglich ,,

"WenS von 9 dis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 5 (oder 3 bis 6) Uhr Nachmittags für die Pariheien oHm
zu halten Die Post - Directionen sind übrigens ermächtiget und verpflichtet , dem Bedürfnisse des Publicums entsvre -
ryend diese Amtöstunden zu verlängern .

M
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Ausweis
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L Abholung der Briefe ß

Straße zur Post. ^

und Haus . Stummer. 1 . 2. 3. ! 4V 5. K
__ l ., . 1 ^

«7 ! LormiL- Nach - S
' tag 1 nnttao tz

1
2
3
4
5
f
7
8
s

1V
11
<2
13
14
15
16
17
1b
19
20
2 !
22
23
2
25
26
27
26
29
3l>
3 ,
Z2
33
3ä
35
3fi
3?
38
39
40
4-
43
44
45
46
47
b

Srrol'cbgc-ssc
am Hof . .
Cu r ^ntgasse
Jiscveifii «ge
rohen Mailt
BrantstaN >
Kärnttnerfiraße .
Na , hinst . ingasse
JronOckcNn platz
Eingerstroße . .
Goir»''aniirlgaffe
Ep- nglkrgLsie .

Alservorstod' . Hauptstraße 133
Wah ' irg ' rgasse . . 297

5 Michaelbairischer Grund . 16
3 Tburi , Krövs,affe « . . . 45
3 Himmelpfortgruud Wastg . 64
2 Lichtenthol , Hauptstraße . 11
3 Altian , Atveisech -ergasse . 23
2 Roßau , Porcellanc-asse . . 57
3 » Schmu tgasse . . . 108
2 Alservorstadt , Hauptstraße 155
2 Breitrnf ' ld , Calerngafle . 17
^ Alsrrvorstadt, Kcchgasse . 62

« Swlöße ' gasse 42
» Wickenburgg. 9

im k. k. Krankenbcuse - - . .
Josefftart , lange Gasse . . 62

» Jotc.nvies,affe . 25
ckottenfeld, Moriohuferh . 336

Wendet statt . 151
Srro; ; ischergr , Koiserstr. 23

2 Mariahilfer Hauptstraße . 35
3 Manohilf . Kostergerr gaffe 157
3 Windmühle 25 . . . . . . .
2 Mariahilf , Süfigoffe 80
2 rlaimgrube , Hauptstraße .
2 SchoUtnfeid , Heupistraße
2 « Felrgasse .
2 Neubau, Hauptstraße . .
3 Schvtleufeld , Kaiseistroße 39
3 „ Zieglrrgasse 408
2 Neubau Herma,tntgosse . 313
2 » am Platzt . . . 2
2 St . Ulrich, Roveranogasse . 73
Ä » Sigmunvegasse 156

6 '/»
7
7
7
7
7
67.
67.

168
211
232
285
264

87»
' 107. 7 V

V/r 10 ^,27
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87 , 107,27
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lange Gaffe
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74
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^ l !
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66
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1 Neue Wiede « , Hauptstraße 694
3 Magdalenogr. , Dergstrigg. 26
2 Ander Wien . . . . . . 33
2 Laiwg ude, Kothgaffe . 162
2 Güwpeudorf, Hauptstraße 116
2 » » 392
3 » » 24
3 » Dorotheergasse 46
3iHund 6 thurm , Hauptstraße 99
3 Neue Dieven, Wievstraße 873
2 » » LuwpertSg . 743
2 » » Hauptstraße 522
2 . » » 771
1 Alte Wieden , Hauptstraße
VLorenzigrund .

Alte Wieden, Hauptstr. .

» Javoritenstr .
» Heugaffe . >
» Carlsgasse .
» Allcegasse .

„ » Jreihaus . .
1 Landstraße , Hauptstraße >

, Steingaffe >
» Hauptstraße

31 Erdberg, Hauptstraße
3'Landstraße , »
3 Weißgärber
2 Nennweg .
2 » Traungaffe
3 » Nabevgasse
2 Landstraße , Ungergasse .
1 Leopoldstadt, Taborstr. .
3 ,, ,, ,
2 » Neugasse
3 » Taborflraße
3 ,, Piatcrstraße 405
^ Zägeizeile . 65
2 » Praterstraße . 531
3 Leopoldstadt, FnhrmannSg. 479

Zm Nordbahnhofe . . . .
Zn der LrtMenau .
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8 . Ausweis
über die in der Umgebung Wiens befindlichen Briefsainmlnngen mit Angabe der Aufstellungsorte und der

täglich zwischen denselben und dem Eentral - Brief -Aaf - und Abgabsamte stattfindenden Expeditionen .

Brieffammlung .

Draunhirfchen

Dertholdsdorf

Döbling

Dornbach . .

Floridsdorf .

Fünfhau - .

Gaudenzdorf

Grinzing . .

Heiligenftadt

Hernals . . .

Hietzing

Himberg . . .

Hütteldorf . .

Znzersvorf . .
Klosterneuburg

Liesing

Mauer . .

Meidling

- leulerchenfeld

Slnstdorf

Penzing

Nustendorf

Simmering
St . Weit (Ober -)
St . Beit (Unter -)

Südbahnhof . . .

Währing . . .

Von dem Eentralamte zur Brieflamml .
Im Sommer Im Winter .

Bon der Briefsamml . zum Ccatralamte .

1t Uhr Vormittag . 111 Uhr Vormittag .
4 - Nachmittag , j 4 „ Nachmittag .

Täglich zwei Expeditionen , mittelst - . W . Gloggn
Eisenbahn , die eine Dorm . , die andere Nachmitt .

Im Sommer . Im Winter .

v u . 11 Uhr Bormitt .
3 - 5 „ Nachm .
8 . 11 „ Vormitt .
4 „ Uhr Nachmittag .

11 » Uhr Vormittag .
3 u . 6 '/^ Uhr Nachm .

lllUhr Vormittag .
s 4 » Nachmittag .
11 . Vormittag . -
4 Nachmittag ,

ll . Vormittag .
3 » Nachmittag .

11 „ Vcrmittag .
3 „ Nachmittag .
8 u . 11 Uhr Vorm .
4 Uhr Nachmittag .
9 u 11 Uhr Bormi 'tt.
3u . 5 „ Nachmitt .

11 Uhr Vormittag .
3 «, Nachmittag .

11 » Vormittag .
4 «. Nachmittag .

11 " Vormittag .
3u . 6 '/ , Ubr Nachm .

11 Uhr Vormittag .
Nachmittag .
Borm >ttag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .

Täglich zwei Expeditionen mittelst d. W . Brücker
Eisenbahn , die eine Vormittag , die andere Nachm

9 U. 11 Uhr Vorm .
3 Uhr Nachmittag .

12 „ Mittags .
10 «, Bormittag .
4 » Nachmittag .

11
3

12
10

4

Uhr Bormittag .
» Nachmittag .
»> Mittags .
» Vormittag .

Nachmittag .

87 - Uhr Vormittag . ! 8 '/ , Uhr Vormittag .>27 - „ Nachmittag . !12 '/ , „ Nachmittag .Täglich zwei Expeditionen mittelst d. W . Gloggn .
Eisenbahn , eine Vormittag , die andere Nachmitt .

6 Uhr Vormittag .
2 „ Nachmittag .
5 „ Vormittag .
2 „ Nachmittag .
8u . 11 '/ , ü Vorm .
5 Uor ÄbendS.
8 '/ - Uhr Vormittag .

_ Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .

Vormittag .
Nachmittag .
Vormittage
Nrch mittag .

8 Uhr Vormittag .
! " Nachmittag .

7 unv 9 Uhr Früh
1 » 3 * Na4m .
7 » 9 » Vorm -
3 Uhr Nachmittag .
8 u . ll '/r U . Vorm .
5 Uhr Abends .
8 '/ , Uhr Vormittag .

„ Nachmittag
» Vormittag .
^ Nachmittag .
^ Vormtttag .
» Nachmittag .
» Vormittag
„ Nachmittag

^ '/2 u . 9 '/ , U . Vorm .
3 '/ , Uhr Nachmittag .
7 und 9 Uhr Vorm -
1 > 3 - Nachm .

y/r

8'/,
8'/ ,
2 '/ ,
87 ,
27-

l-2 -
4

8 '/^
i2 '/2
9 '4
17-
97r
17 -
87-27-

Tägli ch zwei Expeditionen mittelst d. W . Gloggn
Eisenbahn eine Vormittag , die andere Nachmitt, r> ii §.« — . . . . . Uhr Vormittag .

2 „ Nachmittag .
11 » Vormittag .
4 » Nachmittag .

11 „ Vormittag .
4 » Nachmittag .

11 „ Vormittag
3 - Nachmittag .

11 * Vormittag .
3 * Nachmittag .

11 » Vormittag .
4 , Nachmittag .

11 * Vormittag .
4 Nachmittag .

11 » Vormittag .
3 , Nachmittag .

11 „ Vormittag
3 , Nachmittag .
9 U . Fr . . 12 U . Mitt .
6 Uhr Abends .
9 u. 11 Uhr Vorm .
3 Uhr Nachmittag .

10 Uhr Vormittag .
3 - Nachmittag .

11 „ Vormittag .
4 „ Nachmittag .
8 u . 11 Uhr Vorm.
4 Uhr Nachmittag .
9 u . 11 Uhr Vorm .
3 und 5 „ Nachm .
9 u. 12 „ Vorm .
3 u . 5 -- Nachm .

11 Uhr Vormittag .
4 „ Nachmittag .

10 „ Vormittag .
4 „ Nachmittag .
9 u . 11 Uhr Vorm .
3 ir. 5 „ Nachm .
9 u . 11 » Vorm .
3 u. 5 » Nachm .

9 U . Fr . . 12 U . Mitt .
6 Uhr Abends .
Su . 11 Uhr Borm .
3u . 11 . Nachm.

Täglich zwei Expeditionen mittelst der LS. Brücker
Eisenbahn , die eine Vormittag , die andereNachinitt .7 und9 Uhr Bormitt .

' " '
1 Uhr Nachmittag .
7 „ Früh .
7 ,, «,
2 „ Nachmittag . . .

Täglich zwei Expeditionen mittelst d. W . Gloggn .
Eisenbahn , eine Vormittag , dis andere Nachmit .

10 Uhr Vormittag .
2 » Nachmittag .
7 » Früh .

2 » Nachmittag .

8 Uhr Vormittag .
2 » Nachmittag .
9 * Vormittag .
1 " Nachmittag .
77 » u . 9 '/ . U . Borm .
3 '/ . UNachmitt .

u . 9 Uhr Vormittag .
1 » 3 , Nachm .
7 » 9 » Vorm .
1 » 3 « Nachm
S7 - Uhr Vormtttag .

12 /̂2 - Nachmtttag .
7 Uhr Früh .
3 „ Nachmittag .
6 '/,u . 6/r U . Früh .

12 '/,u . 2 '/ , U . Nachm .
7 u . 9 Upr Vormittag .
1 u . 3 - Nachmitt .
7 U »r Früh .
2 u . 4 Uhr Nachmitt .
7 u . 9 M Vormittag .
1 u. A ^ Nachmittag.

8 U »r Vormilta
2 «, Nachmittag .
9 » Vormittag .
1 „ Nachmittag .
87 » Uhr Borm tg .
2 '/ » » Nachmitt .

10 Uhr Vormtttag .
2 » Nrchmittag .
8 » Bormittag .
17 - Uhr Nachmitt .
6/ - „ Vormrtt.

12 ^/r » Nachmrtt .
8 Uhr Bo tntttag .
3 ^ Nachmittag .
77 , Uhr Fra » .
17 - - Nachmittag ,
8 Uhr Bo mittag .
2 „ Nachmittag .
7 Früh .
2u . 4U - r Nachm .
8N. 10 " Vorm .
LUbr Nachmittag .

M *
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II . Abschnitt .

Das Wichtigste von den Eisenbahnen und Dampfschiffen .

-

1 . Die Gmunden - Linz - Budweiser - Msen -
bahn.

Durch diese bereits längere Zeit schon im Gange
befindliche Eisenbahn wird der Salivenort Gmunden
im Sdlzkammergute Oberösterreich mitLinz und Bud -
veiS in direkte Verbindung gebracht. Für Ncbenrouten
können die vorhandenen Dampfboote und Gesell-
schaftüwägen benu^t werden . Diese Eisenbahn besteht
aus einer 26 deutschen Meilen langen Bahnstrecke, die
mit Pferden befahren wird , und von Gmunden über
Linz und BudweiS zur schiffbaren, nach Prag fließen¬
den Noldau führt . Sie ist die erste in Oesterreich
errichtete , und auf Aktien gegründete Unternehmung
dieser Art .

Das Bureau der Gmuuden -Linz -Budweiser -Bahn
befindet sich in Linz.

Fahrpreise für eine Person in C . M .

Bon I dis ItKlaffr -i ^.Elaste ^ .Claffe.

Linz BudweiS . .
fl - >

31
kr. fl . >2

kr. fl. kr .

BudweiS Linz . . . . 3 — 2 — — —

Linz Oberndorf oder — 30 20 - - —

zurück . .
WeiterSdorf . . .

Lest . . . . 1 — — 40 — —

Neubau - . . — 15 — 10 — —

Wels . . . — 30 _ 20 — —

Lambach . . — 45 — 30 - —

Gmunden . . 1 20 — 50 —
Weis Neubau . . . — 15 — 10 — — >

M Lambach . . — 15 — 10 —
Gmunden . . - - 45 — 2S — — u

LMbttch Gmunden . . > 30 10

Damit stehen in Verbindung die Fahrten täglich :
'
1 . Von Büdiver's bis Prag , und von Linz bis

Wim mit D ampfboot , somit von Prag bis Wien ,

62^ Meilen , in drei Tagen ; ebenso auch retour von
Wien bis Prag in 4 Tagen .

2 . Von BudweiS lfis Pilsen , 18 M .
3 . Von Budtocis nach Pisek , 6 ' M .
4 . Von BudweiS nach NcuhauS , 6 M .
5 . Von Linz bis Salzburg , 18 M . , über Lam¬

bach, und eben 'so retour .
6 . Von Linz bis Ischl 14 ; M . , in einem Tage ,

und zwar von Gmunden mit der Eisenbahn täglich
zwei Mal von Gmnnden bis Ebenste mit Dampsboot ,
4 Mal des Tages , von Ebenste bis Ischl mitStell -

wagdn.
7. Von Linz bis Ried , 12 M . , in einem Tage ,

und zwar bis Lambach mit der Eisenbahn , und von
Lambach bis Nied mit Stellwagen täglich .

8 . Von Linz bis Freistadt , 6 ; M . , über Lest
und :

9 . Von Linz bis Negenöburg mit Dampsboot
der bairisch.- würtembergisch. Dampfschifffahrts -Gesell¬
schaft .

Waaren - Frachten .

Für den Transport der Waaren auf der Eisen¬
bahn zahlt man für den Sporco -Zentner :
1 . Von BudweiS bis Liuz für Getreite 12kr . E ^M .

bis Gmunden „ 20 „ „
für andere Waaren 16 „ „
bis Gmunden 29 „ „

2. Von Linz bis BudweiS für Getreide 24 kr . C . M «
bis Gmunden „ ,/ 8 „ „
bis BudweiS für Wein 32 „ „
bis Gmunden „ „ 15 „ ,/
bis Budw . f. andere Waareu 30 „ „
bis Gmunden „ „ 13 „ „

3 . Von Gmunden bis Linz für Waaren
aller Art 14 „ "

bis BudweiS „ „ 44 „ „
Der Tarif für den Transport von und nach den

Zwischenstatiouen Wels und Lambach , ist an diesen
Orten angeschlagen.

L . Die KaLfer-Fer- inands -Nord - ahn.
Die Fahrtouren sind folgende :
Von Wien nach Brünn , sammt den Zwi«

scheustationen : Wagrckrü-2 ^ , Gänserndorf 4 , Angern
5 , Dürnkrut 7 , Hochena« 9 , Lundenburg 11 , Saitz
13 , Branowitz 16 , Naigeen 18, und Brünn 20 Meilen .
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Zwischen Lundenburg und Olmütz'sammt den Zwischenstationen : Neudorf 1 ^, Göding 3 ,

BLesenz 6 , Hradisch 8 , Napagedl 10 , Hullein 12,
Preran 14, Brodeck 15^ , und Olmütz 17 Meilen.

Von Wien "Nach Stocke rau , sammt den
Zwischenstationev : Floridsdorf oder Spitz 1 , Jedlersee
1 »

- , EuzcrSdorf ( Lang - ) 1 ^ , Korneuburg 2 , und
Stockcrau 3 Meilen.

Nach und von allen genannten Stationen werden
Passagiere und Frachten zur Beförderungausgenommen ,mit Ausnahme von Neudorf, Jedlersee und LangenzerS-
dorf, an welchen Orten nur Personen ausgenommenund abgesetzt werden. — Nach und vor Süßenbrunn
und Drösing werden auch mit dem um 4 Uhr Früh
von Lundenburg nach Wien, und um 3 Uhr Nachmit¬
tags von Wien nach Lundenburg abgchenden Personen-
und Lastzüge (Train ) Passagiere befördert .
Personen - Gebühren in C. M. bei Benü -

Humg der Pofi - TraiuS .
I . Cl. II . Cl. III . Cl. IV . Cl.

Von Wien fl. kr. fl. kr. fl . kr. fl- kr .
ach Floridsdorf — 20 — 15 — 10 6
„ Kedlefte — 25 — 18 - 12 — 8
„ Enzersdorf — 30 — 24 — 15 — 10
„ Korneuburg — 40 — 30 — 20 — 12
„ Stockerau 1 — — 45 — 30 — 18
„ Süßenbrunn — 40 — 30 - - 20 — 12
" ikLagrzm — 50 — 38 — 25 — 15
„ Gänserndorf 1 20 1 - — 40 — 24
,, Angern 1 40 1 15 — 50 — 30
„ DürnVrut 2 20 1 45 1 10 — 42
„ Drösing 2 40 2 — 1 SO — 48
" Hohertau 3 — 2 15 1 30 — 54

kundebburg 3 40 2 45 1 50 1 6
" Seitz 4 20 3 15 2 10 1 18

Branowitz 5 20 4 — 2 40 1 36
„ Raigrrn 6 — 4 30 3 — 1 48
„ Brünn 6 40 5 — 3 20 2 >—

Neudorf 4 10 3 8 2 5 1 15
>, Göding 4 40 3 30 2 2V 1 24
" Bisenz - Pisek 5 40 4 15 2 50 1 42

Hradisch 6 20 4 45 3 10 1 54
„ Napagedl 7 — 5 15 3 30 2 6
" Hullein 7 40 5 45 3 50 2 13" Prera

'
u 8 20 6 15 4 10 2 30

Leipnik 9 — 6 45 4 30 2 42

I . Cl. II . Cl. III . Cl. I V. Cl.Ton KZien ft. kr. fl . kr . fl. kr. fl. kr .n crch Weiskirchen 9 30 7 8 4 45 2 51
„ Pohl 10 — 7 30 5 - 3 —
,, Zauchtl 10 30 7 53 5 15 3 9
„ Stauding 11 — 8 15 5 30 3 13
„ Schönbrunn 11 50 8 53 5 55 3 33
„ Ostrau 12 — 9 1 6 — 3 36
„ Oderberg 12 30 9 23 6 15 3 45„ Ratibor , Breslau , Berlin , Hamburg.
„ Brodek 8 50 6 38 4 25 2 39
,/ Olmütz 9 20 7 — 4 40 2 48
„ Prag 19 14 13 3 9 4 — —

Tarifsatz pr . Meile in Conv . Münze .
Auf der a . pr. K a is er - Ferd iria rrdS - No rd .bahn : I . Classe 24 kr ., II . Classe 15 kr. , III . Claffe10 kr. , IV . Classe 6 kr. C . M . Kinder unter 2Jahren , die auf dem Schoße gehalten werden , sindfrei. Kinder von 2 bis 10 Jahren zahlen die Hälfteder Tarifsgebühr. UniformirteMilirärmannschaftvom

Unteroffizier abwärts , diese mitbegriffen, zahlt in derHI . Wagenklaffe nur die Gebühr der I V. Preisklasse .

Fahrpreise aus der nördlichen k . k . Staatsbahu
von Wien über Mmiit ) bis Prag .

I . El . II . Cl. III .Cl.
Von Wien nach Olmütz

fl. kr.
9 20

fl. kr.
7 —

fl . kr.
4 40

Stefanau . — 18 — 11 — 8
r/ »/ Littau . . — 45 — 28 — 20

Müglitz . . 1 12 — 44 — 32
// ,/ Lukawetz 1 21 — 50 — 36

Hohenstadt . 1 30 1 1 — 44
Budigödorf . 2 15 1 23 1 —

,/ ,/ Landskron . 2 24 1 28 1 4
// // Tribitz . . 3 — 1 50 1 20

5/ Döhm . Trübau 3 18 2 I 1 28
Wildcnschwert 3 36 2 12 1 36
Brandeis . 4 3 2 29 1 48

,/ Chotzen . . 4 12 2 34 1 52
Zamersk 4 30 2 45 2 —

„ >, UherSko . . 4 48 2 56 2 8„ Morawau . 5 6 3 7 2 16
»/ Pardubitz . 5 42 3 29 2 32

,/ Przelautsch . 6 18 3 51 2 43
) Von Leipnik geht die Bahn über Ostrtm nach Ddernberg und schließt sich hier an die preußischen Bahnen an , mittelstwelcher man in einem Zuge über Ratibo r̂, Breslau und Berlin bis Hamburg fahren kanu , wobei die Fahrtvon Wien bis Hamburg in 4S Stunden zurückgelegt wird und der Fahrpreis für die ganze Strecke tu einerValuta bezahlt werden kann .
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Von Men »ach Elbe - Leinitz .
„ „ „ Aolin . .
„ „ „ Podiebrad .
„ „ ,/ Böhm . Brod .
„ „ ,/ Auwal . .
„ „ „ Bischovitz .
„ „ Prag . .

I. Tl.
fl . kr .

7 3
7 21
7 57
8 33
9 —
9 18
9 54

ll . Cl . M .Cl .
fl . kr . fl . kr .
4 19
4 30
4 52
5 14
5 30
5 41
6 3

3 3
3 16
3 32
3 48
4 —
4 8
4 24

mit jedem Zuge oder Train mitgenommen werde », find
in allen Bureaus , und in Wien im Central - Burea »

unentgeldlich zu haben .

K. K . süd - östliche Staatsbahn .

Tarifsatz pr . Meilen in Codv . Münze .

Auf der nördlichen k . k . Staatsbahn :
1 Claffe 18 kr . , li . Claffe 11 kr . , Hl . Claffe 8 kr .
Kinder , die auf dem Schoße gehalten werden , find
frei ; Kinder von 2 bis 10 Jahren zahlen die Hälfte
der Tarifsgebühr . Uniformiere Militärmannschaft vom

Unteroffizier abwärts , diele mitbegriffen , zahlen die

halbe Gebühr der II . Claffe für die Meile .
Reisegepäck und Eilgut . Jedem Reisen¬

den ist gestattet , 40 Pfund leicht vnterzubri
'
agendrS

Gepäck , welches jedoch selbst zu beaufsichtigen ist ,
portofrei mitzunehmen ; Reisegepäcks , welches über
40 Pfund wiegt , oder seines Volumens wegen zur
Mitnahme Ln den Wagen nicht geeignet ist , oder
welches überhaupt nicht unter eigener Aufsicht behal¬
ten werden kann , besonders gegen Recepiffe aufzu¬
geben , in den letztgenannten zwei Fällen ist an Auf¬
sichtsgebühr auf der k . k . Staatsbahn 4 und auf der
Nordbahn 3 kr. zu entrichten . Für die Beförderung
deS Reisegcpacks - Uebergewichtes sowohl , als auch
für die des Eilgutes ist auf jeder der beiden Bahnen
für je 20 Pfv . 1 kr . pr . Meile zu zahlen .

Die Vorschriften für Reisende und Frachtgüter ,
so wie die Abfahrtszeiten sind aus den öffentlichen
Anschlagzetteln an den Straßenecken Wiens und in
den StationS - Bahnhöfe » leicht zu erfahren , und
können hier um so eher weggelaffen werden , da sie
ohnehin zeitweiligen Veränderungen unterliegen , also
Ln einem Kalender nie ganz richtig angegeben werden
kövuen .

Frachten . Gebühren .
Die Waarengattungen sind in 2 Klaffen getheilt ,

von denen die 1 . 11 kr. , die 2 . 1 ^ kr . pr . Zentner
und Meile zu entrichten hat . Voluminöse und den
Transport gefährdende Gegenstände zahlen das
Doppelte .

Lebende Thiere werden zu einem festgesetzten
Gewichte angenommen .

Die ausführlichen Preis -Tarife für Personen ,
Maaren , Reisegepäcke und Equipagen , welche letztere

Klaffe
nach

Preßbur g
nach

P e st nach
Szolnok

fl kr . fl . kr. HI
I . 2 56 11 20 15 ^ 23

n . 2 7 7 >5 9 ! 44

Nt . 1 26
l

5 10 6 ! 58

L Die Wien - Gloggnitzer -Bahn .
Personen - Gebühren in C . M .

Von Wien nach

Matzleinsdorf. Meidling , Hetzendorf
und Atzgersvorf

Liesing und Pertholdsdorj
Brunn .
Mödling . .
Larenburg .
Baden .
Voslau .
Kottingbrunn und Leobersdorf
Solen «», stelirdorf und Therefien

stld .
Wiener -Neustadt
St . Egyoen . . . . .
Neuukirchen . .
Tcrnitz und Pottschach
Gloggnitz . . . .

Frachteu - Gebühren in T . M .

I l Ik. I Nl .
fl - kr fl - kr. fl. kr.

20 15 — 10
_ 25 — 20 — 15
_ 36 — 27 - : 8
— 40 — 30 — 20
— 50 — 3 '. — 25

l 3 — 4b — 36
1 20 1 — — 40
1 30 1 6 — 45

1 45 I lb 54
2 — 1 30 1 —
2 20 1 45 1 10
2 40 2 - 1 20
3 — 2 l5 1 30
3 >20 2 30 1 40

Post
Nr .

Vom
Bahnhöfe

zu

bis in
den

Bahnhof
von

I . Klaffe.
Getreide u . Hül-
senfrüchte , Stei¬
ne, Kohlen , rohe
Produkte, Eisen ,
Blei und Zmn

in Blöcken,
Kupfer u . dgl .

u . Klaffe.
Kaufmanno-
güter aller

Art , Tiien -
waaren und
.Flüssigkeiten .

jpr . Wlen . Sporco .Ztn . Kreuzer
1 Gloggnitz Wien 12 15
2 Neunkirch . 10 12
3 Wr . Neust . 7 S
4 Felirdorf 6 7
5 LeoberSd. S ^ S
6 Baden * s r
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Kinder di - zu 2 Jahren fivd frei , von 2 LtS 10 John »

ist für dikjklbkn bloß rie Halde Fahrtaxe - u bezahlen .
Zeder Passagier kann kleine Gepäckstücke bis zum

Gksawmtg,wiitte von höchsten - 20 Pfund unter eigener
Aufsicht bei sich behalten , wenn sie sich ohne Belästigung
der Mitreisenden unter seinen Sitz legen lassen ; alle-
übrige Gepäck ist an die Expedition emzuüesern , und
dafür die volle tarifmäßige Gebühr zu bezahlen . — Den
uniformirten Zöglingen der Wr . Neustädter . k. k. Militär -
und der Wiener k. k. Jngenieur - Akad . mie , dann der k. k.
Regimentsknaben - ErziebungShäuser wird gestattet , mit
Militär - Billeten III . Klasse im Wagen II . Klasse Platz
zunehmen . — K . k. GenSd 'armerie , Finanz - und Militär -
Polizei -Wache. dann Soldaten in Montur , vom Feldwebelabwärts , zahlen in der III . Wagen - Klasse bloß die halbe
Gebühr .

Jene Reisenden , welche Gepäck aufzugeben haben ,werden ersucht, sich spätestens ^ Stunde , die übrigen
V» Stunde vorder Abfahrtszeit in den Bahn¬
hofen einzufinden . — Die Kassen werden 5 Minuten vor
der Abfahrt , und alle Gepäcks- Expeditionen eine Viertel¬
stunde vorher geschlossen .

Jedermann hat sich zu den Fahrten nach Wr . Neustadt ,oder darüber hinaus , mit einem vorschriftmässrgen Reise -
certificate oder Paffirscheine zu versehen . DiejenigenReisenden , welche , ohne in Wien einen Aufenthalt zunehmen , ihre Reise auf der Nordbahn sogleich
fortzusetzen wünschen, wollen sich zum Behufe der Weiter¬
vidirung ihres zu Wr . Neustadt abgegebenen Reisedvcu-
menteS , bei dem k. k. stadthaupimannlchaftlichen Tom -
missariate am hiesigen Bahnhofe melden .

Passagier -Beförderung über den Semmering zur
Verbindung der Wiener -Gloggnitzer mit der k. k.

südlichen Staats - Eisenbahn .

schlag oder vlev vor »» zu übergeben , und erst nach der
Fabrt über den Semmering wieder in Empfang zu nehmen ,
wobei nebst dem Babnsrcchilohne auch die Gebühr für den
Transport über den Sen r> erirg nn' t4 kr. E . M pr . 20 Pfund ,
( wcbei als nielrigsteTaxelOkr . C. M . zu gelten bat ) , bei
der Aufgabe entrichten werden muß . Bolnnnnöse
GkpäckSstrcke , dann Einrichtungen und Kisten , endlich
Waaren verschiedener Art können nicht mitgenommen ,
sondern müssen als Eilgut entweder voraus - oder nach¬
gesendet werden .

Bei rinrm Separatwaqen werden bloß 160 Pfunde
Freigewicht zugclassen ; dasselbe muß ebenfalls in kleinen
Gepäckstücken , und unter der Aufsicht der Passagiere ver -
bleiben ; für Mehrgew cht oder für größere Gepäcksftüüe
ist die tarifmäßige Gebühr zu bezahlen .

Hinsichtlich der Haftung und Assekuranz für den Ge-
päckstranoport über den Semmering haben dieselben
Bestimmungen zn gelten , welche für die Gloggnitz er
Dahn vorgeschrieben find .

Bei rer Benützung von viersitzigen Kaleschen ist die
Mauth von den Passagieren abgesondert zu vergüten , dagegen
haben jene Passagiere , welche sich einzelne Fahr - Karten
gelöst haben , keine weitere Gebühr zu entrichten .

Die Reisenden von Mürzi .ufchlaq erhalten zu Vermei¬
dung jedes Aufenthaltes bloß am Glvggnitzer « , und jene
von Gloggnitz nur am Mürzzuschlager Bahnhofe die nöthigen
Speisen und Getränke um billigst festgesetzte Preise . Den
Kutschern ist verboten , Trinkgelder zu fordern oeer unter
WegS einzukehren .

Avenfällige Anstände und Beschwerden ersucht man
den Sections - Ingenieuren oder Assistenten in Gloggnitz
oder Mürzzuschlag bekannt zu geben , da diese über die
Einhaltung der nöthigen Ordnung zu wachen haben .

Mit den Eisenbahnzügen in Verbindung stehende
Posteinrichtungen .

Außer den k. k. Postwagenfahrten , welche in dem Ab
satze : „ Mit den E ' sendahnzügen in Verbindung stehendr
Posteinrichtungen - näher bezeichnet find, besteht noch folgende
BeförderungS - Anstalt :

Der Lohnkutscher Franz S eisser hat sich verbindlich
gemacht, jene k>. Passagiere , welche die beiven obgenann -
ten Eisenbahnen benützna wollen , sogleich nach ihrer Ankunftin Gloggnitz ooer Müriznschtag anfeine anständige Weiseund in einem solchen Zeiträume über den Semmering zubefördern , daß dieselben noch zeitlich gennz vor veM
Abgänge oer Trains in den Bahnhöfen anlangen .

. Die zn diesem Behufe nöthigen Fahrkarten sind sowohlaus der k. k. StariS -- Eisenbahn . als auch auf der GloggnitzerBaha bei al : n bedeutenderen Stationen , gegen Voraus «
dezahlunz von 5fl . 40 kr . C . M >für eme viecntzig -. Kalesche,um> von i fl . 30 kr . E . M , für einen Platz im geschlossenen«Lagen zu bekomme«.

brs zu 10 Jahren werden zum halben PreiseMitgenommen .
„ . Heber Passagier kann kleine G -päcksstücke ; als : Mantel -

^ Easchen , Hutschachteln u . vgl . im Gesam ntgnvich !-von höchstens 40 Pfund bei der Fahrt über den 2 : mu : riag
tb « " " Aufsicht unenkg - lolich au - d m

mit sich fuhren ; alle anderen
ver Gepäcks - Erudition auf demBahnhof- -ar Brsöroerauz voa Gloggnitz nach Mürzz -r-

1 . Sowohl die Post- als anderengemischten Züge der
k. k. Staatsbahn zwischen Mürzzuschlag , Grätz und Laibach,
als auch der Wien -Gloggnitzrr Bahn . die sich anein¬
ander schließen, sind durch k. k. Eilfahrten verbunden .

Zu diesen Eilfahrten werden Reisende
jederzeit unbedingt ausgenommen :
» . In Gloggnitz und Mürzzuschlag sogleich nach Ankunft der

Zuge bei den in den dortigen Bahnhöfen befindlichen k. k.
Posterpeditisnen gegen Entrichtung einer Gebühr von
1 fl . 55 kr .

b. Bei den k. k. Postämtern in Wien , Baden , Wr . Neustadt ,
Gloggnitz , Mürzzuschlag , Bruck. Grätz , Marburg , Spiel¬
feld , Eilli , Laibach. Adelsberg , Trieß , Leoben, Juoenburg ,
Klagenfurt . Villach , Uvkne , Treviso , Venedig , Padua ,
Vicenza , Verona , Brescia , Bergamo , Mailand , Linz,
Steper , EnnS , Salzburg , Wels , Krrchd .-rs und Ischl ,
woselbst die Aufnahme auch gleichzeitig mit jener für
eine oder beide Eisenbahnen , oirc auch für eine , an
diese st - schließende weitere k. k. Eitfahrt , wie solche
in den nachstehenden Punkten genannt siiv , geschehe»
kann .

j Bezüglich der Strecken , welche auf den Eisenbahnen
befahren werden » haben die Reisenden die Wahl jeder Wagen -
klaffe frei , und sie zahlen autec einer Elash ' ewgedu - r
pc . tOkr . für jede Bahn nur die tarifmäßigea Eisenbahn -
gebühr .
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2 . Die unter den -mb » . und b. genannten Bedingungen

bei den k. k. Postämtern aufgenommenen Reisenden
haben auf den Eisenbahnen , wie in den Eilwagen , 40 Pfunde
Gewichte und 80fl . am Werthe des Gepäckes frei ; sie sind
während der ganze» Reife der Sorge um das Gepäck
enthoben, für welchesdie k. k. Postanstalt nach den allgemeinen
Bestimmungen haftet .

3 . An die zwischen Wien und Laibach im Zusammen¬
hänge stehenden , zur Personenbeförderung benutzten Züge
schließen sich Malftpostfahrten zwischen Laibach und Triest .

4 . An die von Mürzzuschlag um 4 */t Uhr Früh , und
von Laibach um 8 '/ ^ Uhr Früh abgehenden Züge schließen sich :
» . Außer den unter 3 erwähnten Malleposten eine Courier «

fahrt zwischen Laibach und Triest , die mit der Dampfschiff¬
fahrt zwischen Triest und Venedig in genauer Verbindung
steht ;

b . eine tägliche Mallepost zwischen Laibach und Udine über
Görz und ft , weiterer unmittelbarer Verbindung
dis Venedig und Mailand ;

« . jeden Montag . Mittwoch und Samstag eine Mallepost
von Laibach über Villach nach Briren ;

4 . jeden Mit woch eine Mallepost von Druck über Eisenerz
nach Linz ;

« . eine tägliche Mallepost zwischen Bruck und Klagenfurt .
5 . A >. die von Mürzzuschlag um 3 Uhr Nachmittags

und von Laibach um 8 V». Uhr Früh abgehenden Züge
schließen sich :
» . eine tägliche Mall -post zwischen Bruck und Salzburg

über Ischl ;
b . eine tägliche Mallepost von Laibach nach Agram .

6 . An die von Mürzzuschlag um 4^ Uhr orüh und von
Laibachum 7 '/ , Uhr Abends abgehenden Züge schließen sich ;
» . eine tägliche Mallepost von Marburg über WaraSdin

nach Agram ;
b. eine tägliche Mallepost von Marburg nach Klagenfurt .

7 . Zwischen Mürzzuschlag und Gloggnitz kann sich
übrigens auch der Ertrapost , oder eigener Separat - Eil -
fahrten bedient werben , deren letztere mit Inbegriff der
Mauthgebührcu und Trinkgelder mit einem viersitzigni
Wagen 7 fl . 42 kr . , und mit einem achtsitziger iifl . C. M .
kosten .

Abonnementes - Karten I. Klaffe .
Dieselben sind nur im dirßseüigen ExpeditionS -Dureau
Wien , Stadt , im großen Fel .duerhof Ne . 768 , zubekommen.
Bei gleichzeitiger Abnahme von 12 derlei Karten für

die Fahrten vo§ Wi en nach Lieking , Brunn , Möd¬
ling, , Baden , Vöslau , Leoberödors , Felirdorf ,Neustadt , Neukirchen , und Gloggnitz oder
retour , ist blot der TarifpreiS von 10 Glücken zu be¬
zahlen . Jrde Äbonnements - Karte mizß vor ihrer Verwen¬
dung bei der betreffenden Stations - Kasse zur Ssämplung
vorgezeigt werden .

Taxe der Omnibus
^ . pr . PersonBon Wren nach der Stadt oder retour . . 6kr C . M .„ den entfernten Vorstädten . . 8 *

Passagier - Gepäck und Eilgut
wird bei den Gepäcks . Expeditionen auf allen Bahnhöfen ,
so wie im ExpeditionS -Bureau in Wien , Stadt , im großen

Federlhof Nr . 768 , zur Beförderung mit den Personen ,
und gemischten TrainS übernommen und auf Verlan¬
gen den Parteien von den Hauptbahnhöfen
auch ins Haus gestellt .

Weiter wird Eilgut von allen Hauptstationen , der
Gloggnitzer Bahn nach allen Stationen der k. ft Staats -
Eisenbahn von Mürzzuschlag bis Laibach befördert .

Staats - Eisenbahn von Mürzzu¬
schlag nach Grütz ,

in Verbindung mit der Wien -Gloggnitzer -Vahn .

Die Fahrpreise für Personen sind wie folgt in
C . M . festgesetzt :

Wagen - Claffe .
Bon Mürzzuschlag nach

Langenwang . . . . . - IS
fl . kr .
- 11

fl . kr.
8

fl. kr .
6

Krieglach . - j29 — 18 — 13 — 10
Kindbrrg . - ' 56 — 34 25 .— 19
Marein . . . . . . . 1 12 — 44 — 32 — 24?
Kapfenberg . 1 28 — 54 - 39 —

jBruck . 1 37 — 59 — 43 — 3L
Bärnegg . . . . . . . 1 59 1 13 — 53 — 40
Mirnitz . . . . . . . 2 > 8 1 18 — 57 — 43
Frohnleiten . . . . . .
Peggau . . . . . . .

2 >38 ll36 1 10 53
2 56 1 !47 1 18 59

' Klein -Stübing . . . . 3 ^ 5 1 53 1 22 1 2
.Judendorf . 3 25

3j4 .5
2 5 1j31 1 8

DGratz . . 2 18 1 >40 1,15

Kinder unter 2 Jahren , die auf dem Schoße
gehalten , werden sind frei , jene von2biö 10 Jah¬
ren zahlen die Hälfte der Fahrgebühr .

Frachten-Taris für den Wiener Sports Fentner .
Zuclufive aller Nebengebühren .

1 . Für Güter , welche sowohl an der k. k. Sinais
eisenbahn , alö auf der Wien,Gloggnitzer Eisenbahn
in die erste Klaffe gehören , vom Bahnhofe in Gratz
bis auf den Stationsplatz Neustadt 27 § , - iS Wien
33 Akr . , vom Bahnhöfe in Bruck bis Neustadt 22 "

,bis Wien 28Z kr .
2 . Für Güter , welche auf der Staatseifenbahn

in die erste Klasse , und auf der Wicn - Gloggnitzer
Eisenbahn in die zweite Klasse gehören , vom Bahn -
Hofe in Gratz bis auf den StativnSplatz Neustadt
27Z , bis Wien 35 *- kr . , vom Bahnhöfe in Bruck
bis Neustadt 22Z , bis Wien Y0^ kr .

3 . Für Güter , welche a.uf beiden Eisenbahnen
Ln die zweite Klaffe gehören , vom Bahnhöfe ü » Gratz
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-,'6 Neustadt 35, bis Wien 43 kr. , vom Bahnhöfein Bruck bis Neustadt 26 , bis Wien 34 kr.4. Für Triester Güter , welche auf der StaatS-
eiseubahn in die erste Klasse gehören , vom Bahnhofein Gratz bis Neustadt 27§ , bis Wien 37^ kr. , vomBahnhöfe in Bruck bis Neustadt 22; , bis Wien32^ kr.

5. Für Triester Güter , welche auf der Staats¬
eisenbahn in die zweite Klasse gehören , vom Bahn¬hofe in Gratz bis Neustadt 35 , bis Wien 45 kr . ,vom Bahnhofe in Bruck bis Neustadt 26 , bis Wien36 kr. C. M.

Sind die Güter in 'S Haus oder in die Zoll¬ämter zu führen , so ist außer obigen Tarifsätzen nochin Wien 3 kr. , in Wiener - Neustadt 2 kr . C . M.pr . Ztr . zu entrichten .
Die Vorschriften und PreiStarife für den Frach¬tentransport auf beiden Bahnen sind bei allen Sta -

tionökassen der k. k. Staatöeisenbahnen für 3 kr. pr.Exemplar zu haben .

41 . Wien -Brucker Eisenbahn .
Diese ist ein Seitenflügel der Wiener-Gloggni-tzer-Eiserrbahn und führt vom Wiener-Bahnhofe der¬selben nach Bruck an der Leitha über folgende Sta¬tionsplätze zu den bcigesetzten Preisen in C. M . DieAbfahrtSstundeu der Personen-TrainS sind von Wien:an Wochentagen Früh 6 und Nachmittags4 Uhr, anSonn- und Feiertagen um 10 Uhr Vormittags und7 Uhr Abends ; von Bruck : an Wochentagen um6 Uhr früh und ; 2 Uhr Nachmittags; an Sonu-und Feiertagen: um 10 Uhr Vormittags und 7 UhrAbends .

Bon nach Wagen- Claffen -
i . I ii . I m . , IV.

st. kr . st . kr . st . kr. fl. kr.Wien Simmering . . . . —20 15 10 10Schwechat , Kledering —20 —15 - 10 —10Lanzendorf , Pellendorf —28 —21 14 —10Himberg . . . . . —36 —27 — 16 —12Gulenhof, Velm . . —44 —33 —22 —14I . Gramet- Neufiedl . . —52 —39 —26 —16! " Götzendorf . . . . 1 10 —53 —35 —21! * TrautmannSdorf . . i 22 1 2 —4l —25" Wilfleinsdorf . . . i 36 1 12 —48 —30»Bruck an der Leitha . i 50 1 23 —55 —33
Alle Gebühren sind flets vor der Fahrt bei derAnmeldung zu bezahlen. Die Taxe für die Omnibusnach und vordem Bahnhöfe ist dieselbe , wie bei derGloggm'

tzer Bahn. Die Kaffe« werden 5 Minuten

vor der Abfahrt , und alle GepäckS-Erpeditionen eine
Viertelstunde vor derselben geschlossen. Reisende,
welche Gepäck mit sich führen, haben sich ß , die übri¬
gen z Stunde vor der Abfahrtszeit in den Bahnhö¬
fen einzusinde» .

Auf dem Bahnhofe in Bruck wird die österrei¬
chische und ungarische GränzzollamtS- Manipulationunter einem vorgenommen.

5- Sü - -östliche k. k. Staats -Eisenbahn.
ä .) Von Pesth nach Waitzen .

Meilen
'

Hinzüge I Fahrpreise in C . M-
von Pesth nach > 1. Cl. N .Cl. III . Cl.

IV.
2V.
4Vr

Ist . tr . jst .Palota . I— 15>—
DunakeSz . I— 27j—Waitzen . l- 54>-

k .) Von Pesth nach Szolnok .

kr .
12
23
45

fi . kr.- 10!
- 18
- 30

Meilen Hinzüge
von Pesth nach

Fahrpreise in C . M . >
l .Cl. HCl . Ul. Cl. >

fl . kr. fl. kr. fl. kr. >IV Steinbruch . - 15— 13- 103 Vecstö . . - 36 — 30 - 244 '/. Uellö . . . . . . - 51 — 43- 345V . . 1 3 — 53 — 426V Pilis . 1 21 1 8 - 547V Albcrti-Jrsa . . . . 1 33 1 18 1 210V. Ezegled . . . . . 2 3 t 43 1 22^12VrAbony . . . . . . 2 30 2 5 1 4014 Szolnok . . . .
' 2 48 2 20 1 52!

Ponau -Damps-Schissahrt .

AÄi!

EL
Linz - Wien . Abfahrt von Wien : Nußdorf . Ab-und aufwärts im März und April jeden zweitenTag . vom 1. Mai angefangea täglich .Wien - Preßburg - Pest - . Abfahrt von Wien :Kaisermühlen . Ab- und aufwärts täglich früh6 Uhr . j

Wien - Orfova . Die Abfahrt von Wien am 8.März ist in Anschluß an das erste von Orsova abwärts
N
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gehende Dampsbool . Vom Beginne der Schiffahrt bis 3 .
Mat , abwärts Samstag , Mittwoch , aufwärts Mon -

tag , D o n n er st a g . Vom 4 . Mai bis zum Schluffe der
Schiffahrt , abwärts Sonntag , Donnerstag , auf¬
wärts Montag , Donnerstag . Von Pesth noch Or -
so v a Separate ahrt.

Wien - Galaz . Vom 8 . Marz bis 3 . Mai , ( walachi -
sches Ufer) , abwärts Samstag , aufwärts Sonntag ;
( türkisches Ufer ) , abwärts Samstag , auswärts Sonntag .
Vom 4. Mai bis zum Schluffe der Schiffahrt , ( walachisches
Ufer) , abwärts Sonntag , Donnerstag , aufwärts
Sonntag , Donnerstag ; ( türkisches Ufer) , abwärts
Sonntag , aufwärts Sonntag .

Wien - Constantinopel . In Gala ; Umschiffung
auf die Da » pfboote des österreichischen Llopd. Bei den
Eil -Fahrte » tritt ein erhöhter Tarif ein . ( Gewöhnliche
Fahrten ) , vom 8 . März bis 3 . Mai abwärts Samstag ,
vom 4 . Mai bis zum Schluffe abwärts Sonntag .
( Eil - Fahrten : ) Nebst diesen Fahrten finden an folgenden
Tagen Eilfahrten zwischen Wien und Galaz am
walachischen Ufer statt , welche — wenn nicht ein unge¬
wöhnlich niederer Wasserstand am eisernen Tbore der Pas
sage hinderlich ist , in welchem Falle in Orsova eine
Ueberschiffung statt finde » müßte ; — mit ein und demsel-
ben Schiffe ihre Reise ununterbrochen fortsetzen , nur an
jenen Zaischenstationen landen ( darunter Giurgrvo ) wo
es nöthig ist , um Kohlen und anderen Schiffbedarf einzu¬
nehmen , und in der Abwärts - Reise mit den Ertraschiffen
des österreichischen Llopd in Galaz im Anschlüsse stehen ,
nämlich : von Wien nach Galaz : 13 . Juni , 11 . Zuli ,
8 . August , 5 . September und 3 . Oktober , von Galaz
nach Wien : 23 . Juni , 21 . Juli , 18. August , 15 . Septem¬
ber und 13 . October .

Pesth - Semlin mit Berührung von Tittel , Esseg
und den Zwischenstationen in der Auf- und Abwärtsfahrt .
Abwärts : Sonntag , Dienstag , Donnerstag ,
Samstag , 6 Uhr Früh , auswärts Sonntag , Diens¬
tag , Mittwoch , Freitag , 6 Uhr Früh .

Pesth - Orsova . Die Abfahrt von Pesth am 9.
März trifft in Orsova daS erste nach der untern Donau
gehende Dawpsboot . Vom Beginne der Schiffahrt bis 4.
M a t mit Ueberschiffungtn Semlin , abwärts Sonntag ,
Donnerstag , auswärts Montag , Donnerstag . Vom
5 . Mai bis zum Schluffe der Schiffahrt Se p a ra t - Fahr¬
ten ohne Ueberschiffung in Semlin . abwärts Montag ,
Freitag , aufwärts Montag . Donnerstag . Die
Se parat - Fahrten nach 5 . Mai , von Pesth nach
Orsova berühren Pesth , Mohacs , Semltn , Kubin ,
Basiasch und Drenkova , nehmen in der Abwärtöreise in
Pesth und Mohacö nur Passagiere für Stationen
unterhalb Semlin , tn Semlin für Kubin , Basiasch , Dren -
kova und Orsova , — in der Aufwärtsreise nur Passa¬
giere von Orsova , Drenkova , Basiasch und Kubin auf ,
— und vollendrn die Tour abwärts in zwei, aufwärts in
3 Tagen .

Semlin . Orsova . Vom Beginn der Schiffahrt
bls 6 Mai abwärts Dienstag Früh . Samstag Früh ,
aufwärts Montag , Donnerstag . Von 7 . Mat bis
zum Schluffe der Schiffahrt abwärts Dienstag Abends,
Samstag Abends , auswärts Montag , Donnerstag .

Orsova . Galaz . Vom 13 . März bis 8 . Mai
am walachischen und türkischen Ufer abwärts Donnerstag ,

uswärts Sonntag . Vom 8 . Mai bis zum Schluffe der

Schifffahrt , am walachischen Ufer, abwärts Donnerstag ,
Montag , aufwärts Sonntag , Donnerstag , am türki
schen Ufer , abwärts Donnerstag aufwärts Sonntag .

G al az - C on stantin op el mit den Dampfschiffen
des österreichischen Llopd . Von Galaz nach CoSpoli :
Jeren Sonntag , außerdem vom 18. Juni angefangen , jeden
zweiten Mittwoch . Von CoSpoli nach Galaz : Jeden
Dienstag , außerdem Vom 13 . Juni angefangen , jeden
zweiten Freitag .

Galaz - Odessa mit kaiserlich russischen Dampf -
booten . Von Galaz nach Odessa : alle 14 Tage .
TheiS : S e ml i n - S ze g edi n . Von Semlin nach

Szegedin : Dienstag 2 Uhr Nachmittag . Aon
Szeged in nach Semlin : Samstag 6 Uhr
Vormittag .

Szegedin - Szolnok . Von Szeged in
nach Szolnok : Dienstag , Freitag 6 Uhr
Vormittag . Von Szolnok nach Szegedin :
Mittwoch , Samstag 1 Uhr Nachmittag nach An¬
kunft des Frühlrains von Pesth.

Gz olnok - Tokap . Von Szolnok nach
Tokay : Am 1. , 6, , 11 . . 16 . , 21 -, 26 - eines jeden
Monats Nachmittag 1 Uhr , in Berbinlung m t
dem Frühtrain von Pesth . Von Tokap nach
Szolnok : Am 4 . , 9 . . 14 . , 19 -, 24 . , 29 . eines
jeden Monats Früh 5 Uhr.

Save : Semlin - Sisse k. Von Semling nach Gis¬
se ! : Dienstag 5 Uhr Früh , Don Sissek nach
Semlin : Samstag 5 Uhr Früh .

Local - Fahrten . Gönpö - Raab , von Raab
nach Gönyö für Pesth 10 Uhr V . M - , für Wien 2 Uhr
N . M . Von Gönyö nach Naab nach Ankunft der Dampf¬
schiffe von Wien und Pesth . Esseg - Draueck , von
Eff eg an 's Draueck : für die abwärts gehenden Pass «-
giere : Montag , Mittwoch , Freitag , Sonntag Früh , für
die auswärts gehenden Passagiere : Montag Mittwoch ,
Donnerstag , Samstag . Von Draueck nach Essegr nach
Ankunft der Dampfschiffe von Pesth und Semlin . Pesth -
Al "tofen Ucberfuhrsdirnst . Semlin - Belgrad -
Panksova Ueberfuhrsdienst .

Wien - Linz - Passau . Im Anfang der Schiffahrt :
Zwischen Wien und Linz zweimahl wöchentlich , wovon
nach Passau einmal wöchentlich die Fahrt ausgedehnt
wird . Später : Zwischen Wien und Linz täglich , wovon
zwei Fahrten wöchentlich bis Passau . -

Wien - Pesth mit Berührung rer Zwischenstationcn .
Abwärts : täglich mit Ausnahme deS Montags , aufwärts :
täglich mit Ausnahme deS Mittwochs .

Pesth - Orsova Frachtdampsboote von Pesth :
Samstag , von Orsova Freitag . Remorqueurs von Pesth
Dienstag , von Orsova : Dienstag . Die Abfahrten am
Freitag und Samstag haben hauptsächlich den Dienst auf
den Zwischenstationkii zu versehen .

Se ml i n - Sissek . Von Semlin : Montag , von
Sissek : Diemrag .

Orsova . Galaz . Remorqueur . Dienst nach
Bedüvfniß .

Auf allen Strecken der obern Donau , der Theiß
und der Save , nehmen auch dir Passagierschiffe nach
Thunlichkeit . Güter zur Beförderung ; auf den Streck ?»
unterhalb Orsova werden die Waaren mit den Pasta -

gierschiffeu befördert . für größere Partien aber Nemor -

queure beigestellt.



Bevölkerung der größten europäischen Städte .
London
Paris . .
Konstantinopel
Petersburg
Wien . .
Neapel
Moskau .
Berlin
Dublin
Lissabon .
Manchester
Amsterdam

2,007600
1,035000
900,000
480,000
400,000
400,800
375,000
300 000
300,000
260 000
309 . 000
212 . 000

Glasgow .
Liverpool .
Venedig .
Palermo .
Mailand .
Madrid
Birmingham
Rom . .
Warschau .
Lyon . .
Ldingburg .
Hamburg .

258,000
294,000
104,920
176,800
170,400
188,227
183,000
170,200
156,073
207,000
160,000
130,000

Barcelona
Leeds . .
Turin . .
Prag . .
Kopenhagen
Brüssel
Marseille .
Halifax
Jork . .
Bristol .
München .
Adriauopel

IH . Abschnitt .
Auszug aus dem neuen Stämpel - und Taxgrsetze

für alle Kronländer der k. k. öfterr . Monarchie , vom 9 . Febr . 1850 .

150,000
169,000
124 . 000
120,758
119,300
120,000
151 ^200
109,000
198,000
118,000
106,000
100,000

Unentbehrlich für jeden Staatsbürger .
Kaiserliches Patent vom 9. Februar 1650,( giltig für alle Kronländer . in welchem das allerhöchste

Stämpel - und T - r Gesetz vom 27 . Jänner 1240 in Wirk¬
samkeit steht , und für das Großherzozthum Krakau ) ,wodurch an die Stelle des ersten Theiles dieses Gesetzes ,des im Großherzogthume Krakau giltigen Stämpel -Gefttzesvom 16 . September 1833 und der Borschristen über die
Gerichts - und Grnndbuchstaxeu ein neues provisorisches
Gesetz über die Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden,Schriften und Amtshandlungen erlassen , kundgemacht undvom 1 . Mai 1850 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird .Mit Rücksicht auf die durch die Entlastung des Bodensin den Verhältnissen eines großen TheileS der Gruiidbe -
fitzungen eingeiretenen Aenderuagen , dann auf die voll¬führte oder in der Ausführung begriffene Umgestaltung der
Verwaltungsbehörden und der Gerichtsverfassung , und in
Erwägung der hieraus im gesteigertem Maße hervorgehen¬den unabweislichen Nothwendigkeit , die zur Herstellung der
Ordnung im Staatshaushalte führenden Maßregeln ohneVerzug zu ergreifen , haben Wir über das Einrathen Unse¬res MinisterralheS auf der Grundlage der §§ . 37 . 120 und121 der Rcichsverfassung die Einführung des angeschlosse-neu provisorischen Gesetzes über die Gebühren von Rechts¬geschäften, Urkunden , Schritten und Amtshandlungen mitfolgenden Bestimmungen beschlossen :

- 1 . Das gegenwärtige provisorische Gesetz hat ln denKronländern , in denen das Stämpel - und Targesetz vom27 . Jänner 1840 wirksam ist , dann in dem Großyerzog -thume Krakau vom 1 . Mai 1850 angrfangrn in Wirksam¬keit zu treten .
11 Mit diesem Tage haben der 1 . Theil des Stäm -Pcl- und LargesetzeS vom 27 . Jänner 1640 , srmmt den aufdenselben Bezug nehmenden nachträglichen Verordnungen ,insoweit sie in dem neuen provisorischen Gesetze nicht aus¬drücklich aufrecht erhalten werden , dann die über die Ge¬richt-- und Grundduchsiaxen bestehenden Gesetze und Vor¬

schriften und das in dem Großherzogthume Krakau bisher
aufrecht erhaltene Stämpclgesetz vom 16 . September 1833
außer Anwendung zu treten ; der zweite Tsest ves Stäm¬
pel -- und Tarzesetzes vom 27 . Jänner 1840 hat fortan in
Wirksamkeit zu verbleibend

111 . Die bis zum 1 . Mai 1850 giltigen Gesetze und
Vorschriften sind fedoch auch nach diesem Tage in Anwen¬
dung zu bringen :
a) Bei gerichtlichen Erkenntnissen in Streitsachen , welche

nach der Wirksamkeit deS neuen Gesetzes geschöpft wer¬den . wenn die Actea - Jnrotulirung vor dem Tage der
Wirksamkeit des neuen Gesetzes stattgefunden hat ;b) bei Eiua " twortungen von Erbschaften , Vermächtnissen ,
Geschenken auf d . n Todesfall , wenn der Erblasser , der
Gefchenkgeber oder die Person , durch deren Tod die
Erwerbung des Nachlasses , oder der vermachten orcr
geschenkten Sache bedingt ist, vor dem Tage der Wirk¬
samkeit des Gesetzes vrrstorben ist ;

o) bei andern , als den unter s. und b aufgeführten amt¬
lichen Ausfertigungen oder bei Zeugnissen , die amtlich
ertheilt werden , wenn die Eingabe , über welche die
Ausfertigung oder das Zeugmß erfolgt , vor dem I . Mai
1350 , bei der Behörde oder einem zur Uebcrnahme er¬
mächtigten Amte eingebracht wurde ;6) bei Eintragungen zur Erwerbung dinglicher Rechte irr
die öffentlichen Bücher , wenn diese vor dem Tage der
Wirksamkeit deS neuen Gesetzes angesucht wurden ;e) bei dem nach dem neuen Gesetze der unmittelbare » Ge¬
bührenentrichtung unterliegenden Rechtsgeschäften , die
vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes geschlossen wurden ,
insbesondere jenen , durch welche das Eigenthum , der
Fruchtgenuß oder das Gebrauchsrecht einer unbeweg¬
lichen Sache erworben wird , wenn darüber eine Rechts¬
urkunde vor der Wirksamkeit des neuen Gesetzes ausge -
fertiget und der durch das bisherige Gesetz bestimmten
Stämpelpflicht Genüge geleistet wurde . Für RechtSge-

N *
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schäfte , röcksichtlich deren diese Bedingung nicht erfüllt
worden ist , haben die zur Anzeige des Rechtsgeschäfts
mit dem tz. 44 des neuen provisorischen Gesetzes vorge -
zeichneten Fristen vom 1 . Mai 1850 an zu laufen. Wird
die Anzeige binnen dieser Fristen eingebracht, ohne daß,
sofern eine Gesetzübertretung stattgefunden hätte . die¬
selbe früher zur Kenntniß der Gefällsbehörden gelangt
war , so ist sich bloß auf die Einhebunq der nach dem
neuen Gesetze entfallenden einfachen Gebühr zu beschrän-
ken und eine Strafverhandlung nicht einzuleiten ;

t) bet allen andern vor dem t . Mai 1350 errichteten
Urkunden und Schriften und den vor diesem Zeitpunkte
überreichten Eingaben , deren Beilagen und Rubrik-Ab¬
schriften. Für die im Auslande oder gebührenfreien
Jnlande ausgestellten Rechtsurkunden , welche vor dem
1 . Mai 1850 in das gebührenpflichtige Inland über -
tragen wurden , hat die mit dem § . 23 des provisori¬
schen Gesetzes vorgezeichnete Frist zur Stämplung von
dem gedachten Tage an zu laufen. Bon diesen Rechts -
urkunden , dann anderen vor dem ersten Mar 1850 aus¬
gestellten Urkunden und Schriften, welchen nach dem bis¬
herigen Gesetze , die bedingte Stämpelfreihett zukommt,
ist wenn dieselben nach dem 30. April 1850 zur Ge¬
bührenentrichtung gebracht werden , die Gebühr uach
dem Ausmaße des neuen provisorischen Gesetzes ein¬
zuheben.

x) Bei Handels- und Gewerbsbüchern . von welchen die . in
dem früheren Gesetze vorgeschriebenen Gebühren entrich¬
tet wurden . Deren Fortführung wird gestattet . D >e
Bücher , welche nach dem bisherigen Gesetze nicht stäm .
pelpflichtig waren, müssen dagegen , sofern der Steuer¬
pflichtige eS nicht vorzieht , dieselben mit dem Tage vor
der Wirksamkeit diesrs Gesetzes abzuschließen, und für
die späteren Eintragungen neue gehörig gestämpelte
Bücher zu verwenden , bis zum 15 . Mai 1850 ver
Gebührenentrichtung nach der Gesammtbogenzahlunter¬
zogen werden .

IV. Die Urkunden , welche über ein vor der Wirksam -
keit dieses Gesetzes geschlossenes Rechtsgeschäft zur Ueber-
tragung des Eigenthumes, Fruchtgenusses oder Gebrauches
einer unbeweglichen Sache errichtet , jedoch nicht vor dem
1 . Mai 1650 in die öffentlichen Bücher eingetragen wur¬
den, find bis Ende Junius 1850 den zur Einhebung der
Gebühr bestellten Aemtern zu dem Behübe vorzulrgen , um
dadurch die in der Anmerkung 6 zur Tarife ost 55 H,. b .
und L. gestattete Nachweisung über die erfolgte Entrichtung
der nach den ältern gesetzlichen Anordnungen entfallenden
Gebühren zu leisten. Die Bestätigung über die erfolgte
Vorlegung der Urkunde wird auf derselben von dem Amte
angesetzt. . Ohne diese Bestätigung wird .das Stämpelzeichen
auf den von einem frühern Tage ausgestellten , in die
öffentlichen Bücher nicht bereits eingetragenen Urkunden
bei den Eintragungen dinglicher Rechte , die nach dem
30 . Juni 1850 angesucht werden , nicht als die Nachwei¬
sung der erfül' ten Gebührenpflicht angesehen , und eS hat
der Schlußsatz jener Anmerkung 6 in Anwendung zu
treten .

V . Wir wollen gestatten , daß hinsichtlich der Urkunden
und Schriften, denen zufolge dieses Gesetzes die Gebühren ,
befreiung zusteht , die aber nach den außer Wirksamkeit

tretenden Vorschriften die Befreiung nicht zu genießen
hatten , Niemand , wenn nicht daS Strafverfahren bereits
vor dem 1 . Mai 1850 eingeleitet wurde , in Strafe gezo¬
gen oder zu einer nachträglichen Gebühreneutrichtung ver¬
halten werden soll.

VI. Auch bewilligen Wir , daß diejenigen , welche wegen
einer vor dem 1 . Mai 1850 ausgestellten stämpelpflichtkgen,
und entweder ungestämpelten oder nicht mit dem vorge -
schriebenen Stämpel versehenen Urkunde oder Schrift bei
der Entdeckung der GesetzeS -Uebertretung einer Strafe un¬
terliegen würden , von jeder Strafvrrhandlung frei zu
lassen sind , wenn sie , ohne daß die Nebertretung der Be-
Hörde angezeigt oder auf eine andere Art bekannt wurde,
die gedachte Urkunde oder Schrift der die Gefällsangelegen-
heiten leitenden Behörde bis zum 1 . Mal 1850 vorlegen
und die Gebühr nach dem Ausmaße des zur Zeit der Er¬
richtung bestandenen Gesetzes berichtigen .

VII . Die bisher einzelnen Personen oder Anstalten
durch besondere ausdrückliche Bewilligungen als Ausnahmen
vom Gesetze zugestandenen Begünstigungen hinsichtlich der
Stämpelpflicht, bleiben innerhalb der Gränzen der bisheri¬
gen Bewilligung aufrecht.

Unsere Minister der Finanzen , deS Innern und der
Justiz find mit der Vollführung des beigeschlossenen provi¬
sorischen Gesetzes beauftragt .

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt - und Residenz¬
stadt Wien am 9. Februar im Eintausend Achthundert fünf,
zigsten, Unserer Reiche im zweiten Jahre.

Franz Joseph,
1^. 8.

Schwarzenberg. Krauß. Bach . Bruck. Thinnfeld . Gpulai.
Schmerling. Thun. Kulmer .

S c a l a I .
(Wechsel - Scala )

bis 100 fl. - fl. 3 sr .
über 100 fl. „ 200 — 6

200 350 „ — 10
„ 350 500 — 15

500 „ 1000 — , 30
1000 1500 — 45

„ 1500 2000 1 —
2000 ,, 4000 2 „ —
4000 „ 6000 F, 3 —

„ 6000 8000 4 —
8000 „ 10000 5 —

10000 „ 12000 6 —
12000 16000 8 —

„ 16000 20000 10 — Df
20000 „ 24000 12 —
24000 28000 14 —

„ 28000 32000 „ 16 —
32000 36000 18 — *
36000 40000 20 - —

über 40000 fl. ist von je 2000 fl. eine Mehr-
gebühr von 1 fl. zu entrichten , wobei ein
Restbetrag unter 2000 fl . für voll anzuneh -
men ist .
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S c a l a II .

für andere nach dem Werihe des Gegenstan¬
des stämpelpflichtige Urkunden mit Ausschluß
jener der Uebertraguyg des .Eigenthums un¬

beweglicher Sachen

Stä

biö 20 fl ' fl . 3 kr -
über 20 . fl.. . 40 „ -»s- - i . i6 -

- 40 i». 70 .5 ''
. 1.0 -

70 - „ 100 „ — 1Ä *
100 - „ 200 „ — 30
200 300 — , 45 *

- 300 400 1 _
400 800 2 —

- 800 1200 3 — Df
1200 1600 4 —
1600 2000 5 —

. „ 2009 2400 6 —
2400 3200 3 —
3200 4000 10 „ —
4000 » 4800 12 —
4800 5600 14 —
5600 * 0400 16 —
6400 7200 18 „ —
7200 * „ 8000 „ 20 —

, über 8000 fl. ist von je 400 fl . eine Mehrge -
E dühr von 1 fl . zu entrichten , wobei ein Rest¬

betrag unter 400 st. als voll anzunehmen ist -

Gebühren ,
welche aus Veranlassung der bei den öffentlichen Behördenund Aemtern angebrachten Verhandlungen über Privat -

Angelegenheiten entrichtet werden müssen .

Stä
l . Alle Eingaben , die von Privatpersonenbei dem Landesfürflkn . dem Reichstage , den
Landtagen , den Kreis - , Bezirks - und Gemein -
devertretnngen , so wie bei öffentlichen An¬
stalten , Behörden oder Aemtern , oder den ihreStelle vertretenden Amtspersonen überreicht
werden ; jeder Bogen .
Ausnahmen ;

a) Gesuche um Ertheilung oder Anerken¬
nung einer Berechtigung zum Gewerbsbetriebeoder zu andern Unternehmungen und ErwerbS -
geschalten ( z. B . der Advokatur , einer öffent -
lichen Agentie u . s. w .) ; jeder Bogen . .b) Gesuche um Zulassung zur GeschäftS -PrariS , Ertheilung eines Adjutumö , Verlei¬
hung einer öffentlichen Anstellung ( mit Aus¬schluß der Plätze der Dienerschaft ) odereiner Pfründe ; jeder Bogen . . . . .v) Gesuche um Ausfertigung von Licita -tions - und andern Edicten ; jeder Bogen6) Gesuche um Maaren Ein - , Aus - , und
DurchfuhrS -Päffe , dann um Bezugsbewilligungaußer Handel gesetzter Maaren ; jeder Dogen«) Gesuche um Errichtung , Erweiterung ,Umwandlung , Vertauschung oder Verschuldungeines Fideikommisses ; jeder Bogen . . .

mpel ,
fl. kr.

- 15

- 30

- 30

- 30

- 30

- 30

1) Vorstellungen und Rekurse gegen Ent¬
scheidungen einer untern Instanz im gerichtli¬
chen und nicht gerichtlichen Verfahren ; jeder
Bogen .

x ) Außerordentliche Gnadengesuche im Ge -
fälls -Strafverfahren ; jeder Bogen . . . .b ) AxpellationS - und RevistonSanmeldun -
gen , die AppellationS - oder RevisionSbxschwerde
mag darin zugleich enthalten sein oder nicht ,
dann Necurse :

as ) wenn der Werth des Streitgegenstan¬
des 50 fl . nicht übersteigt ; der erste Bogen .

jeder folgende Bogen .
bb ) wenn der Werth des Streitgegenstan¬

des 50 fl . aber 200 ff . nicht übersteigt , wenn
sie gegen Jncidcnz -Urtheile , oder gegen Ur -
thcile über die Auflegung deS ewigen Still¬
schweigens , über Klagen wegen Befltzstörun -
gen , über Priorktätsklagen im Concurse und
bei Meiftbothvertheilungen , über die Giltig¬keit der Aufkündigung eines Pacht - oder
MiethvertrageS oder über Liquidationen im
Concurse gerichtet sind ; der erste Bogen . .

jeder folgende Bogen . . . . . .
ov ) wenn sie gegen anderweitige End -

urtheile in streitigen Verfahren gerichtet find ;der erste Bogen .
jeder weitere Bogen .i ) Alle andern gerichtlichen Eingaben in

Rechtsstreiten , wenn der Werth des Streit¬
gegenstandes 50 fl . nicht übersteigt ; jeder
Bogen .H . Duplikate der Eingaben , .wischte Ein¬
gaben selbst .
III . Rubriksabschriftev , welche mit den
Eingaben selbst überreicht oder zu Protokoll
gebracht werden ; jeder Bogen . . . . .IV . Beilagen , welche von den Parteienden stämpelpflichtigen Eingaben oder Proto¬kollen zugelegt werden ; jeder Bogen . . .V . Protokolle :

s ) wenn sie die Stelle einer Eingabe der
Rrchtsurkunde vertreten , unterliegen in Absicht
auf die Stämpelpffrcht den für diese Einga¬ben oder Urkunden geltenden Bestimmungen ;
doch ist, wenn sie nicht gebührenfrei find , der
mindeste Stämpelbetrag für jeden Bogenb) andere Protokolle

an ) die von einem Gerichte ausgenom¬
men werken :

1 ) wenn der Werth des Streitgegenstan -
des 50 fl . nicht übersteigt ; jeder Bogen . .

2 ) in allen übrigen Fällen ; jeder Bogenbl^» wenn sie von andern Behörden aus¬
genommen werden , über Streitigkeiten zwi¬
schen zwei Privaten , dann über Befunde , Schät¬
zungen , Zeugenverhöre und andere Vernehmun¬
gen , um welche ein Private Behufs der Er¬
lheilung eines amtlichen Zeugnisses ansucht
jeder Bogen . .
vi . Abschriften :

mpel
fl. kr .

- 30

- 30

- 30
— 6

1 -
- 15

4 —
- 15

- 6

- 6

- 6

- 15

6
15

15
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Stä mpel .

fl . k. .
- 15

- 30

- 15

») ämtliche nicht vidimirte keder Bogen .
d) ämtliche vidimirte , worunter auch Ver -

gleichs-Jntimationen und Beweggründe civrl -

qerichtlicher Erkenntnisse gehören ; leder Bogen
e ) nicht ämtliche vidimirte ; leder Bogen

vn . Auszüge :
a) aus Landtafeln , Grund - , Hypotheken ,

Verfach- und Notifikenbüchern, aus Bergbüchern ,
Gewerb - Vormerkungsbüchern u - dgl . so wie
die Depofitenertracte ; jeder Bogen . . -

b) aus den inländischen Catastral -Vermes-

sungs -Protokollen , dann aus den Gedurts -,
TrauungS - und Sterberegistern ; jeder Bogen
VNI . Reiscurkunden ( Pässe, Passierscherne
zu Reisen über acht Tage , Geleitscheine, Hei¬
matscheine u . dgl .) :

s ) fük Dienstbothen , Gesellen . Lehnungen ,
Taglöhnrr , Arbeiter n . dgl . , so wie Wander -
dücher überhaupt ; von jeder Ausfertigung

d) für andere Personen ; von jeder Ausferti¬
gung .
IX . Diplome , Privilegien -Urkunven . Patente ,
Licenzen , Meister - und Bürgerrechts - Urkun¬
den, Flaggenpatente und Cabotage - Licenzen,
Hausfirpässe , und andere Befähigungsde -
erete ; jeder Bogen .
X . Duplikate , die auf Ansuchen einer Par¬
tei von einer amtlichen Ausfertigung
ausgestellt werden ; jeder Bogen . . . .

Gebühren ,
welche von der Festsetzung, Erwerbung . Anerkennung , Be¬

festigung, Ausübung oder Aufhebung eines CivilrechteS und
den hierzu dienenden Hilfsmitteln erhoben werden .

G ebühr
in Percenten
des Werthes .

Gebühren von Rechtsgeschäften .
1. Vermögens . Uebertragungen von
TodeSwegen , sie mögen in Folge Testa¬
mentes , oder Erbvertrages , einer Schenkung
auf den Todesfall , eines AdvitalitätSvertragcS
oder im Wege der gesetzlichen Erbfolge ( ab
iate8tato ) geschehen :

a) wenn sie von Aeltern an eheliche oder
uneheliche Kinder oder deren Nachkömmlinge ,
und umgekehrt , an Wahlkinder oder
au den zur Zeit des Todes des Erblassers nicht
getrennten Ehegatten erfolgen :

aa ) im Falle der Gesammtnachlaß ohne
Abzug der Schulden 5V fl . nicht übersteigt ,
find ( gebührenfrei )

db) in allen übrigen Fällen . 1 "/ <,
b) wenn sie an entferntere Verwandte ,

- iS einschließig der Geschwisterkinder, erfolgen 4 "/g
o ) wenn sie an Personen erfolgen , welche

zu dem Erblasser in einemLohn - oderDienst -
Verhältnisse standen ( an Dienstbothen ,

^ ' Gebühr
in Percenten
des Werthes .

HandlungS - CommiS , Gesellen u . dgl . ) nnd
wenn die - interlassene Kapitalssumme nicht
mehr als 500 fl . , oder die hinterlassene Rente
nicht mehr als 5̂0 fl. jährlich beträgt . . . 1 "/«

ä) in allen übrigen Fällen . , . . . - . 8 "/ ,
Anmerkung . Ist der Gegenstand der Ver -

mögensöbertragung eine unbewegliche
Sache ( ein Haus oder Grundstück) so muß
von dem Wrrthe desselben noch überdieß
entrichten werden . . . . . . . . I V- "/o

e) Gemeinden , Kirchen, Stiftungen und
geistliche Pfründen entrichten für den Besitz
einer unbeweglichen Sache , welche eine Rente
gewährt , nach je 10 Jahren eine Abgabe ( ein Ge-
bühren - Aequivalent . Erbsteuer -Aequtvalent ) von 2
H . Schenkungen unter Lebenden ,
und zwar beweglicher Sachen , wenn sie nicht
sogleich übergeben werden , und unbeweglicher
Sachen , wie auch des Fruchtgenusses oder
anderer Dienstbarkeiten von den letzteren
( worunter auch unentgeltlich ertheilte Unter¬
haltsbeiträge 02 er Unterstützungen, Verzichtlet -
stungen auf Rechte zu Gunsten eines Andern ,
unentgeltliche Abtretungen von Rechten . Ein -,
räumungen vonDienstbarkeiten u . dgl . gehören ) :

») wenn sie zwischen zur Zeit der Schen¬
kung nicht getrennten Ehegatten , zwischen
Aeltern und ehelichen oder unehelichen Kindern
und deren Nachkömmlingen , zwischen Wahl -
altern und Wahlkindern erfolgen . . . .

d ) wenn sie zwischen andern Verwandten
bis einschließig der Geschwisterkinder erfolgen

o) in allen übrigen Fällen .
Anmerkung . Ist der Gegenstand der Schen¬

kung eine unbewegliche Sache , so ist von
dem Werthe derselben noch überdieß zu
entrichten .

HI . Uebertragungen des EigenthumS .
des Fruchtgenusses oder des Gebrau -
cheSunbeweglicherSachen durch entgelt¬
liche Rechtsgeschäfte ( ». B . Kauf . Tausch .
Ehepakten , GesellschaftSverträge u . dgl .) ,
dann die Einräumung des Kaufrechtes
auf unbewegliche Güter , wenn sie nicht von
Toveswegen geschehen . . 3'/, "/o
Anmerkung . Ueber den Stämpel , mit

welchen die bezüglichen Vertrags -Urkunden
versehen sein müssen , siehe die dritte Rubrik .

Erfolgt die Uebertragung durch Urtheil , so
find die in der vierten Rubrik aufgeführten
Gebühren zu entrichten .
IV . Eintragungen indie öffentlichen
Bücher zur Erwerbung eines ding¬
lichen Rechtes auf unbewegliche
Güter , oder auf eine denselben gleich gehal¬
tene Gerechtsame ( bei Supereinverleibungen
z . B .) , und zwar sowohl Jntadulatio -
nen als Pränotationen .

^ ) wenn es sich um die Erlangung des
EigenthumSrechtes , der Dienstbarkeit ,

1 °/ °

4 °/ °
6 °/o
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Gebühr

in Percenten
des Werthes .des FruchtgdnusseS oder Gebrauches

handelt ,
» ) und wenn für die stattfinbende Vermö -

genS -Uebertragung unter Lebenden, oder von ^Todeöwegcn bereits die oben angegebene Ge¬
bühr entrichtet wurde , find (gebührenfrei )

b) wenn diese Gebühr nicht entrichtet wurde IVr "/ «,ö ) wenn es fich um die Erwerbung eines
andern Rechtes ( z. B . des Pfandrechtesoder einer Grunddienstbarkeit ) handelt ,

a ) und die Sache sch ä tzb a .' ist . . . Vr ^ öb) wenn die Sacke nicht schätzbar ist ,kömmt eine fixe Gebühr * von 30 kr. zuentrichten .
^ ) Löschungen eines eingetragenenRechtes find ( gebührenfrei )
v ) Eintragungen , die in Vollstreckungdes Patentes vom 7. September 1648 überdie Grundentlastung erfolgen , sind (gebührenfrei )Anmerkung . Die nach dem Wrrthe sich rich¬tenden Eintragungsgebühren sind nie ge¬ringer als mit 30 kr. zu bemessen .Bei Simultanhppotheken ist dieoben angegebene Perceniual -Gebühr nur e i n-mal , dagegen eine fixe Gebühr von 30 kr.aber rann zu entrichten , wenn eine solcheE ntsagung mittelst verschiedener Gesuchein den Büchern verschiedener Aemter ange-sucht wird .

Diese fixe Gebühr von 30 kr. ist auchdann zu entrichten, wenn im Proceßzuge , odertm ErecutionSwet .e zu Gunsten des bereitsmit s,irrem Rechte eingetragen erscheinendenStreittheilcS eine Eintragung bewilliget wird( bei executiven Einverleibungen ) ; dannwenn die Eintragung der Theilungeines zur ungetheilten Hanv eingetragenenEigenthums oder Fruchtgenusses unter dieTheilhaber stattfindet .

Urkunden - Stämpel .

l. Urkunden über Geschäfte , welche eineVermögens Übertragung oder Rechte¬be fe st i g u n g in sich schließen:/>) wenn die Leistung oder Gegenleistungeine schätzbare Sache ist :a) Wechsel .a-t) die im Inlande ausgestellt . und nichtspater als 6 Monate vom Tage der Ausstel¬lung an im gebührenpflichtigen Inlande zahl¬bar find , dann Wechsel , die zwar im Aus¬lande ausgestellt , aber inS gedührenpflichtigeInland übertragen , und nicht später als 12Monate vom Lage der Ausstellung an daselbstzahlbar sind. ( Werthstämpel nach Scala I . )bb) Alle anderen Wechsel ( Werthstäm -pel nach Scala « .)

Stämpel
fl . kr .

ev) Wird ein Wechsel auf Sicht , wenn er
im Inlande ausgestellt ist , binnen 6 Monaten ,
wenn er im Auslande ausgestellt ist. binnen 12
Monaten vom Tage der Ausstellung an ge¬
rechnet , nicht zur Zahlung präsentirt , so ist
nach Ablauf dieser Zeiträume derjenige Be¬
trag , um welchen nach Scala ll . die G ebühr
höher entfallen wäre , als nach Scala I . , nach¬
träglich »n entrichten .

6ä) Secnnda - und Tertia Wechsel ,
dann Wechsel - Eopien , welche girirt wer¬
ten , finv nach den unter sa und bb aufge¬
stellten Grundsätzen zu behandeln .

es) Wechselprolongationen , wenn
sic bei inländischen Wechseln 6 Monate , bei
ausländischen 12 Monate nicht überschreiten ,
unterliegen den in SL uns bb angegebenen
Gebühren ; — überschreitet die Prolongation
die genannten Zeiträume ( Werthstämpel nach
Scata ll .)

M Ist die durch den Wechsel begründete
Wechsel mäßige Verpflichtung erloschen »oder wird ein Wechsel zur Erlangung eines
Pfandrechts intabulirt ober pränotirt , und
war er bloß nach Scala I . oder nach den bis¬
her geltend gewesenen Bestimmungen für
Wechsel g - stämpelt , so ist der Betrag , um
welchen nach Scala II . die Gebühr höher ent¬
fallen wäre , nachträglich zu entrichten .

xx ) Acceptationea , Giri , Bürg¬
schaften ( Aval) und Empfangsbestäti¬
gungen ( Acquit) , die auf den gebührenfreien ,oder nach Scala I . gestämpelten Wechseln auf¬
getragen werden , find gebührenfrei ,

b) Schenkungsurkunden :
ss ) bei Schenkungen auf den Todesfall ,dann bei Schenkungen unter Lebenden beweg-

licher Sachen , die nicht sogleich übergebenwerden , oder unbeweglicher Sachen , wie auchdes Fruchtgenusses oder anderer Dienstbarkei¬ten von den letzteren ; jeder Bogen . . .bb) bei Schenkungen unter Lebenden be¬
weglicher Sachen , die sogleich übergebenwerden ( Werthstämpel nach Scala 11.)o) Urkunden , wodurch das Eigenthum ,der Fruchtgenuß oder das Gebrauchsrechteiner unbeweglichen Sache unter Lebenden
übertrage « wiro ; jeder Bogen .

6 ) Urkunden über DermögenSüber -
tragungen auf den Todesfall ( z. B .
AdvitalitälSverträge , Erbverträge ) ; jeder
Bogen . . .
doch find Testamente und Codictlle
gebührenfrei .

e) Urkunden über andere Rechtsgeschäfte
dieser Art ( z. B . Anweisungen , Sessionen,Bestandverträge , Bürgschaftsurkunden , Schuld -
scheine , Quittungen , Kaufverträge , Tausch-
verträge , Stiftbriese , Vergleiche u . s. w .)
( Werthstämpel nach Scala II. )

Wenn in den hier ausgefuhrten Fällen der

S t ä m P e l .
fl . kr .

- 15

- 15

- 15
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St ämpel .

fl. kr.
Betrag des Stompels durch die bestehenden
Stämpelzeichen ( die bis 20 fl . gehen ) nicht
entrichtet werden kann , oder wenn der Werth
der Sache aus dem Inhalte der Urkunde we¬
der unmittelbar noch mittelbar durch Beru¬
fung auf andere Schriften oder Urkunden zu
entnehmen ist , so muß die Gebühr unmit¬
telbar an das Steueramt entrichtet
werden .

v ) Urkunden dieser Art , wenn weder
die Leistung noch die Gegenleistung , eine
schätzbare Sache ist , jeder Bogen . . . — 15
( Hinsichtlich der Gebühr für die Vermögens -
Übertragung selbst , siehe die zweite Rubrik .)
II . Urkunden , die zu- dem Zwecke ausgestellt
werden , um gegen die Aussteller oder Voll¬
machtgeber zum Beweise zu dienen ( Rechts¬
urkunden ) , die aber keine Vermögens «
Uebertragung oder Rechtebefestigung in sich
schließen ( z. D . Adoptionsverträge , Vollmach¬
ten , Pfandscheine , Depositenscheine , Leihver¬
träge , RechnungS -Absolutorien , Scheidrbriefe
der Israeliten u . dgl .) ; jeder Bogen . . . — 15
Hl . Handels - und GewerbSbücher ,
und zwar :

n) die Hauptbücher , die Conto -
Currentbücher und die Saldo - Tontobü -
cher für die Kaufleute , Fabrikanten und Ge -
werbtreibenden r jeder Bogen . . — 6

b) alle andern Bücher ; jeder Bogen . . — 1
( daSBrief - Copirbuchist gebühren¬
frei .)
>V . Die Bücher der Notare über ihre No¬
tariats - Geschäfte ; jeder Bogen . — 1
V . Die Bücher der Sensalen über ihre

Sensariegeschäfte ; jeder Bogen . — 1
VI . Zeugnisse ;

n) Dienstzeugnisse ( und Abschiede )
jeder Bogen . — g

b) Schul - und Studienzeugnisse ,
worunter auch die FrequentationSzeugniffe ge¬
hören ; jeder Vogen . — 6

o ) Absolutorien . — 15
' ä ) Schlußzettel der beeideten Sen¬
salen ; jedes Stück . — 6

«) von beeideten Dolmetschern verfaßte
Uebersetzungen ; jeder Bogen . . . — 30

1) Wechselproteste ; jeder Bogen . . — 30
x ) Lauf ( Geburts ) - , TrauungS - und . /

Todtenscheine , dann Aufgebots -
scheine ; jeder Bogen . — 15

d ) alle übrigen Zeugnisse ; jeder Bogen . — 15
VH . Bilanzen oder bilanzirte Conti der
Handel - und Gewerbetreibenden unter sich ;
jeder Bogen . - 15

Andere Conti find gebührenfrei , so
lange von ihnen kein gerichtlicher Gebrauch
gemacht wird , und so lange sie nicht statt
einer Quittung bei einer öffentlichen ! Caffe bei -
gedracht werden .

St ä

Gebühren für Urtheile über Rechtsstr

l . Urtheile oder Erkenntnisse erster

Instanz mit Inbegriff der wechselgerichtlichen
ZahlungS -A u f l a g e n ;

H) wenn der Werth des Streitgegen¬
standes 50 fl. nicht übersteigt ; jeder Bogen .

v ) wenn derselbe 50 fl . aber nicht
200 fl . übersteigt , und der Streitgegenstand
eine schätzbare Sache ist ; jeder Bogen . .

6 ) Incidenzurtheile überhaupt , auch
außer dem unter H angeführten Falle ; « der

Bogen .
v ) Urtheile über Auferlegung des ewi -

gen Stillschweigens ; jeder Bogen . . . .
L ) Urtheile über Klagen wegen Besitz -

streitigkeiten ; jeder Bogen . - . - -
kJ Urtheile über Vorrechtsklagen im Con -

curse und bei Vertheilung eines MeistbotheS ;
jeder Bogen

6 ) LiquidirungS - Erkenntmsse im Con -

curse , jedoch nur in den Gläubigern zugestell¬
ten Ausfertigungen ; jeder Bogen . . . .

« . Erkenntnisse der 2 . und 3 . Instanz
sind in den unter I . angegebenen Fällen
stämpelfrei .
m . Endurtheile im streitigen Richter¬
amte . und »war :

mpel .
fl . kr .
eite .

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

. Gebühr
in Percenten
des Werthes.

1 . Rechtskräftige ,

HI wenn der Gegenstand des Rechts¬
streites schätzbar ist . und der Werth dessel¬
ben mehr als 200 fl . beträgt ;

a) wofern durch dieselben das Eigenthum ,
der Fruchtgenuß oder das Gebrauchsrecht ei -

ner unbeweglichen Sache im Grunde ei¬
nes auf dem Gesetze beruhenden Rechtstitels
( mit Ausschluß der Jntestaterbfolge ) zuerkannt
wird ; vom Werthe dcS zuerkannten Gegen -

standeS . 3 '/ »
"/o

b) wofern durch dieselben die Zahlung ei¬
nes Geldbetrages über 200 fl . oder die

Uebertragung einer Sache im Werthe von

mehr als 200 fl . von einem der streitenden "

Tbeile auf den andern zuerkannt wird ; vom
Werthe des zuerkannten Gegenstandes . . ^ "/ »

jedoch in beiden Fällen nicht weniger als
4 fl .

o) Wenn eine Zahlung , oder die Ueber¬
tragung einer Sache von einem Slreittheile
auf den andern nicht zuerkannt wird ; vom
Werthe deS Streitgegenstandes . . . . . */ ,
doch nicht weniger als 4 fl . und nicht mehr
als 10 fl .

L ) wenn der Gegenstand deS Rechtsstrei¬
tes nicht schätzbar ist ; von dem Urtheile 8 fl. —

2 . Nicht rechtSkräftigeEndnx -
theile find gebührenfrei .
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Gebühr

in Percentelk
des WertheS.tv . NullitätS - Erkenntnisse find ge¬

bührenfrei .
V. Erkenntnisse überS - n dt katSbe sch wer¬

den find gebührenfrei .

Anmerkungen .
Unter Einem Stämpel darf Ln der Regel nur eineRechtsurkunde , amtlich« Ausfertigung oder ein Zeugmßausgefertiget werden .
Hat eine dem Stämpel nach der Größe deS Geldwer -

IheS unterworfene Urkunde mehrere einzelne Leistungenzum Gegenstände , so richtet sich die Gebühr nach derSumme aller einzelnen Geldwerte .Wenn in einer und derselben Rechtsurkunde Rechtsge¬schäfte verschiedener Art . welche nicht gegenseitig zusam»menhängende Bestandtheile des Hauptgeschäftes ausmachen ,enthalten find , so muß für jedes einzelne Geschäft diegesetzlich entfallende Gebühr entrichtet werden .Bei den der Gebühr nach Werths -Abstufungen ( Scala )unterworfenen RechtSurkund en ist für jeden auf denersten Bogen folgenden Bogen der Stämpel von 15 kr.vorgeschriebe« , cs wäre denn , daß die Urkunde schon hin¬sichtlich deS ersten BogenS einen geringeren Stämpel for¬dert , in welchem Falle für jeden weiteren Bogen derselbeStämpel wie für den ersten anzuwenden ist.Umfaßt ein Rechtsgeschäft mehrere wiederkeh «

rende Leistungen , und find für diese eine bestimmte ,10 Zahre nicht erreichende Zeit bedungen , so wird die
Gebühr nach der Summe des für die ganze Dauer berech¬neten Geldwerthes bemessen. Sollen die wiederkehrenden
Leistungen durch 10 . oder mehr als 10 Jahre fortdauern ,so ist die Gebühr nach dem zehnfachen Betrage der jähr¬lichen Leistung zu entrichten . Ist die Dauer der wiederkeh¬renden Leistung auf die Lebenszeit Einer bestimmten Per¬son beschränkt , so unterliegt sie der Gebühr nach dem zehn¬fachen , im Falle fie fich aber nach der Lebenszeit zweieroder mehrerer Personen zu richten hat , nach dem fünfzehn¬fachen Betrage der jährlichen Leistung.

Lautet die Urkunde auf immerwährend wiederkchrende
Leistungen , oder hat sich die Dauer der letzteren nach dem
Bestände einer auf un best immte Zeit errichteten Kör¬
perschaft oder Anstalt zu richten , so unterliegt fie dem
Stämpel nach dem zwanzigfachen Betrage der jährlichen
Leistung .

Ist die Leistung auf eine andere ungewisse Zeit
bedungen , so muß die Stämpelgebühr nach dem dreifachen
Betrage der jährlichen Leistung entrichtet werden .

Eingaben von zwei oder mehreren Persone n
dürfen nur dann unter dem einfachen Eingabenstämpclvereint eingebracht werden , wenn diese Personen zur Zeitder Ueöerreichung der Eingabe in einer solchen Gemein¬
schaft stehen , daß fie in Beziehung auf den Gegenstandder Eingabe als Eine Person angesehen werden können ,oder doch das gestellte Ansuchen aus einem ihnen gemein¬schaftlichen Nechisgrunde ableiten .

Zählende Güter oder besondere Maß -- und GewichtSöenennimgen, die eine bestimmte Anzahl in sich schließen .Zählende Güter find diejenigen , welche nichteinzeln , d. h . Stück -, Ellen - oder Pfundweise , sondernin Partien unter bestimmten , ihre Anzahl bezeichnendenBenennungen behandelt und verkauft werden . Die vor¬züglichsten dieser Zahlenbene n nun gen find mitRücklicht auf die österreichische Monarchie folgende :Bällen Papier hat 10 Rieß , 1 Rieß - 20 Buch,1 Buch Schreibpapier 24, und Druckpapier 25 Bogen .Ballen Tuch hat 12 Glücke zu 52 Ellen .Decher , beim Pelz - und Lederhandel . hat 10 Stück .Dutzend enthält 12 Stücke.Groß hat 12 Dutzend oder t44 Stück .großes Tausend beim Holzhandel , besteht in 5Ringen , 20 Scheck , 60 Stiegen oder 1200 Stück .1 gemeines Tausend , aus 1000 Stück1 großes Hundert besteht arrS 2 Schock . 6 Stiegenoder 120 Stück.
gemeines Hundert , aus 100 Stück

besteht aas 800 Stück .grobes in Norddcmschland enthält l3Tonnen 4800 Pfund .
. ,

1 - Salz aus Lüneburg hat 12 Tonnen , 400 Pfund1 - Schiffsladung ist bei schweren Gütern 4000 Pfund ,bei leichten 2000 Pfund Wiener H . G .1 Liespfund in Nordveutschland hat 16 gemeine Pfunde .1 Mandel Getreide in Stroh hat 15 Garden.1 Metzen hat 6 Achtel, 16 gr - f-e , 64 kleine Maßetund 118 Becher.
„ .H Rvlh , bloßes NkchnunLSrngß, hat 30 Metzen,

1 Ring hat 240 Stück .
1 Saum Stahl hat 2 Läge! zu 125 Pfund , also 250

Pfund Wiener Hanvelsgewicht .
1 Schiffpfund in Wien hat 286 Pfund und wird für5 Zentner Ladung gerechnet .
1 Sch isfpfnnd in Nordkeutschland hat 20 Liespfundä 16 Pfund .
1 Schiffs last wird in den norddeutschen Häfen zu 80

Kubikfuß gerechnet.
1 Schoben ( Schober ) ausgedroschenes Stroh hat 60

Schaube ( Schabe ) .
1 Schilling hat 30 Stück .
1 S cho ck hat 60 Stück , i Schock Leinwand enthält 60 Ellen .
L Stein Jedem hat 10 Stück Wiener Pfund ; 1 Stein

Flachs aber 20 Wiener Pfund .
1 Stiege hat 20 Stücke .
1 Strich Getreide in Böhmen hält IV, W . Mtz . gutes Maß .
1 Stück Leinwand enthält 30 Ellen ; überhaupt wird

1 Stück für 30 Ellen genommen .
1 Stuck Gespinnst enthält 4 große oder 6 kleine Strähn .

1 Strähn hat 8 große oder 2 kleine Zaspel , 1
Zaspel hat 2 Gedünde ( Wiedel ) , 1 Gedünd hat20 Fäd .-n , und 1 Faden 4 Eilen , das Stück also 19200Wiener Ellen .

1 Tonne Butter , ebenda, hat 224 und auch280 Pfund .
1 W a l l hat 80 Stück oder 4 «stiegen L 20 Stück .
1 Wispel in Nordveutschland hat 20 Scheffel Getreide

oder Hülsenfrüchte .
1 Webe Leinwand hat in Böhmen 52 , in Holland und

Norddeutschland 72 Ellen .
1 Zeche bei den BergwcrkSrechnungen hält 4 Schichte »

zu 8 Stämmen , a 4 Kuxen, also 128 Kuxe.
1 Zimmer hat 4 Becher oder 40 Stück . jy
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IV . Abschnitt . — Verzehrungssteuer - Tarif .

Am 28. Juni 182 » für Nirder - Oesterreich und die k. k. Haupt- und Residenzstadt Wie« nach de« neueste«
Verordnungen ergänzt und berichtigt .

Beid . Einfuhr .

Rhum , Arrak , Punschessenz, Rosoglio , Liqueur
unv alle versüßten geistigen Getränke , pr . Eimer — 36

Branntwein , pr . Eimer . . . — 36
Anmerkung . Hirher gehören auch : Wein -

geistfirniffe , Tischlerpolitur , riechende Gei¬
ster , Tincturen , Essenzen und überhaupt
alle mit Ingredienzen versetzteFlüssigkeiten ,
in welchen Branntweingeist als Hauptbe -
standtheil erscheint.

Branntwein , pr . Eimer . — 36
Wein pr . Eimer . 1 54
Weinmost und Meisch , pr . Eimer . 1 48
Obstmost , pr . Eimer . — 48
Meth , pr Eimer . 2 6
Bier , pr . Eimer . — 58
Essig , pr . Eimer . — 25
Schlachtvieh : Ochsen , Stiere , Kühe, dann Käl¬

ber über ein Jahr , pr . Stück . 8 30
Kälber bis zum Alter eines Jahres , pr . Stück 1 36
Schafe , Widder , Ziegen , Böcke , Hammel oder

Schöpse , pr . Stück . — 37
Lämmer bis zu 25 Pf . , Kitze , Spanferkel , pr . St . — 24
Frischlinge , das heißt : Schweine von 9 bis 35

Pfunv , pr . Stück . 1 12
Schweine über 35 Pf . ohne Unterschied , pr . Stück 2 24
Frisches Fleisch ohne Unterschied, einzelne Theile

des geschlachteten Viehes , dann eingesalzenes ,
geräuchertes und eingepöckeltes Fleisch, Salami
und andere Würste , pr . Ctr . 3 12
Anmerkung . Bon Thieren , welchen nur
. einzelne Theile , wie der Kopf oder die Füße

. . . abgenommen sind , ist die Steuergebühr nach
dem für das ganze Stück Vieh ausgespro¬
chenen Tarifsätze zu entrichten .

Zahmes Geflügel : Truthühner , Gänse , Aenten ,
Kapauner u . dgl . , pr . Stück . — 7V ,

Hühner und Tauben , pr . Stück . — 3
Wildpret : Hirsche, pr - Stück . 2 22V»

detto Wildschweine von 30 Pf . und darüber ,
dann Dammhirsche , pr . Stück . . . 1 54

detto Frischlinge , Rehe , Gemsen , pr . Stück — 36
Haien , pr . Stück . — 7 , ,
AnSgehackteS Roth - und Schwarzwild , pr . T. . 2 30
Federwild : Fasanen , Auerhühner , Birkhühner ,

»r. Stück . — 15
Reb - , Hasel . , Schnee- , Nohrhühner , Wild -

gänse , Wildäaten , Trappen , Wildtauben ,
Schnepfen , pr Stück . . — 7 »̂

Drosseln , Ärammetsvögel . Wachteln , Lerchen
und alle andern kleinen Vögel zum Genüsse,
pr . Dutzend . — 5

Fische und Schalthiere , die nicht besonders genannt
find , aus dem Meere , aus Flüssen, Bächen ,

Bei d . Einfuhr .

Seen und Teichen , frisch gesalzen , geräuchert
und marinirt , dann Fischrogen , pr . Ctr . .

Weißfische , gemeine Meerfische , als : onlnum « ,
Oospettol -: , käse , Sxombei -i , Sippe , 'I^ nine .
Stockfische, Flachfische, Klippfische . Rothschere
oder Rundfische . Schallen oder Butten . Hä¬
ringe , Bücklinge und Sprotten , Sardellen ,
ferner : Krebse , Schnecken , Frösche , Austern ,
Meerspinoen , Meerkrebse . pr . Ctr . . . .

Reis , pr - Ctr . .
Mehl aus Getreide , Kartoffeln und Hülsenfrüchten ,

aller Art Gries , gerollte und gebrochene Gerste ,
Hafergrütze , inländischer Sago , Heidemehl ,
Heidegrütze und derlei Graupen , Hirsebrei ,
Stärke , Kraftmehl und Haarpuder , Brot
und überhaupt jede Bäckerwaare , ferner Back¬
werk , Lebzelten , Pfefferkuchen und Zwieback,
pr . Ctr . .

Brvtfrüchte , als : Weizen - und Spelzkörner , tür¬
kischer Weizen , Roggen . Halbfrucht in Kör¬
nern , Heidekorn , pr . Ctr .
Anmerkung Diese Artikel find bei der Ein -

fuhr über die Steuerliuien gebühren¬
frei . und nur bei der Einfuhr in die
Mühlen steuerpflichtig , wenn die Menge
mehr als 16 s/, Pfund beträgt .

Hülsenfrüchte : Hirse , Wicken , Bohnen , Erbsen .
Linsen , pr . Ctr . .

Hafer in Körnern , pr . Ctr .
Heu ohne Unterschied , eben so Mischling als

Viehfutter , pr . Ctr .
Stroh , Häckerling , Kleien , Rittstroh , pr . Ctr .

Anmerkung . Getreide Halmen ist wie
Stroh zu behandeln .

Gemüse und Küchenwaaren , alS : Blumenkohl .
Spargel , grüne Erbsen , Bohnen , Gurken ,
u . dgl - , pr . Ctr .

Kraut , Rüben , Kartoffeln und Erdbirnen , frei .
Frisches Obst , Kastanien , Nüsse , pr . Ctr . . .
Obst , gedörrtes , getrocknetes und eingelegtes ,

Salseu , pr . Ctr . « . . .
Butter , frische und gesalzene , Schmalz , Gänse¬

fett , Talg , Nnschlitt- rohes und geschmolzenes,
Kerzen auS Unschlitt und Spermazet , pr . Ctr .

Schwetnfett und Schwetnschmalz , Schmeer nnv
Speck , Knochenmark , pr . Ctr .

Seife , gemeine , wohlriechende , Oelseife , pr . Ctr .
Käse , pr . Ctr .
Milch , frei .
Eier , pr . 100 Stück .
Hanf -, Lein-, Rüdsamen - und andere dergleichen

Brennöhle , dann Oliven - , Mandel - , Mohn¬
samen - und gemeines Nußöhl . pr . Ctr . . .

fl . kr .

2 30

- 49
2 24

- 25

- 18

- 22
- 21

- 8
- 9

- 15

- 22 »/,
- 45

2 24

1 36
3 12
1 52
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Seid . Einfuhr.

Dachs , gebleichtes und ungebleichtes , Wachs¬
kerzen und andere Wachsfabrikate , pr . Ctr .

Brennholz , hartes , Kien - und Wachholderholz ,
pr . Kubik - Klafter .

Weiches Brennholz u. Bürtelholz , pr . Kuh . Kl .
Holzkohlen , pr . Ctr .
Steinkohlen , pr . Ctr .
Hanf - , Lein - , Rüb - , Sonnenblumen - und an¬

dere gewöhnlich zur Oehlerzeugung dienende
dergleichen Samen , pr . Ctr .

Thran und Fifchschmalz , pr . Ctr . . . . . .

ss. kr.

6 15

1 17
1 2V»

— 5^ »
— 4' ^»

10
- 5

Honig , geläuterter und ungeläuterter , sogenannte
Btenenkeule . pr . Ctr .

Ziegel , Schieferziegel , wie auch Dachziegel ouS
Marmorabfällen , pr . 1600 Stück . . .

Bruch - und Bausteine , pr . Kubik - Klaft .
Platiensteine , pr . 100 Stück . . . .
Bausand , pr . einsp. Fuhr .
Kalk , pr . einsp. Fuhr .
Gips . vr . Ctr .
Schindeln , B -,u- und Werkholz nach dem Tarife

vom 15 . December 1832 .

Bet d. Einfu hr.
'
fi? kr7

- 42

36
30
30

5
22

5

Derzehrrmgssteuerpflichtige Gegenstände in Mengen ,
welche nach den Bestimmungen des ersten Absatzes der Kundmachung vom 20 . März 1848 steuerfrei

über die Linien Wiens eingeführt werden können .
Rhum , Arrak , Punsch . Essenz, Rosoglio , Li-

queur und alle versüßten geistigen Getränke 3V» Mß .
Branntweingeist . 3V» -
Branntwein . 3 */ » -
Wein . 1 „
Weinmost und Maische . 1
Obstmost . 2*,Neth
Bier
Essig

2

Frisches Fleisch ohne Unterschied , einzelne Theile
des geschlachteten VieheS ; dann eingesalze-
neS , geräuchertes und eingepöckelteS Fleisch,Salami - und andere Würste . . IVrPf -Hühner oder Tauben

Auögehacktes Roth - und Schwarzwild . . . .
Rohrhühner , Duckenten , Moos - , Heide - und

Diesenschnepfen .Drosseln . Krammetsvögel , Wachteln , Lerchenund alle kleinen Vögel zum Genüsse . . .Fische und Schalthiere , die nicht besonders ge¬nannt sind , aus dem Meere , aus Flüssen , Bä¬
chen , Seen und Teichen , frisch gesalzen , ge¬räuchert und marinirt , dann Fischrogen . .Weißfische, gemeine Meerfische , als : ealamLri ,Lospettoel , käse , 8xomberi , 8ipps , To -»ine , Stockfische. Flachfische, Klippfische ,Rothschere oder Rundfische . Schallen oderButten , Häringe , Bücklinge und Sprotten ,Sardellen , ferner ; Krebse , Schnecken, Frösche,Austern , Meerspinnen , Meerkrebse . . . .RriS

.Mehl aus Getreide , Kartoffeln und Hülsenfrüch -tru , aller Art Grie » , gerollte und gebrocheneGerste , Hafergrütze , inländischer Sago ,Heidemehl , Heidegrütze und derlei Graupen ,Hirsebrei , Stärke , Kraftmehl und Haarpu¬der , Brot und Überhaupt jede Bäckerwaare ,ferner Backwerk , Lebzelten , Pfefferkuchenund Zwieback .Brotfrüchte , als ; Weizen - und Spelzkörnrr .türkischer Weizen , Roggen . Halbfrucht inKörnern , Heidekorn find - et der Einfuhr

1 St .
17. Pf .

1 St .

11

Pf .

über die Steuerlinien gebührenfrei , und
nur bri der Einfuhr in die Mühlen steuer¬
pflichtig . wenn die Menge mehr als
16^ Pkunv beträgt .

Hülscnfrüchte : Hirse , Wicken . Bohnen , Erbsen .
Linsen . 13V, Pf -

Hafer in Körnern . 14V» --
Heu ohne Unterschied , eben so Mischling als

Biehfutter . . . 37V» .Strob . Häckerling , Kleien , Rittstroh . . . 33V» -Gemüse und Küchenwaaren , als ; Blumenkohl ,
Spargel , grüne Erbsen , Dohnen und Gurken 19V» "

Frisches Obst , Kastanien , Nüsse . 13V» "
Gedörrtes , getrocknetes und eingelegtes Obst ,Salsen . . . . . . . . . . . . . 6 '/r -Butter , frische und gesalzene . Schmalz , Gänse -

fett . Talg , Unschlitt rohes und geschmolze-neS , Kerzen aus Unschlitt und Spermazrt . 2 »
Schweinfett und Schwernschmalz , Schmeer ,Speck und Knochenmark . 3 «
Seife , gemeine u . wohlriechende , dann Oehlseife IV?Käse .Eier . 46 St .

11 °/.

Wachs , gebleichtes und ungebleichtes . Wachs -
kerzen und andere Wachsfabrikate . . . . -/»Hanf - , Lein- , Rübsamen und andere dergleichenBrennöhle , dann Oliven - , Mandel « . Mohn -
samen und gemeines Nu ßöhl . . . . ' -Brennholz , hartes , Kien - und Wachholderhelz V?o^ .^ ' t.Weiches Brennholz und Bürtelholz . . . . - *

Holzkohlen . . Pf .Steinkohlen . 23S -
Hanf . , Lein. Rüb - , Sonnenblumen - und andere

gewöhnlich zur Oehl - Erzeugung dienende
dergleichen Samen . 9V» *

Honig , geläuterter und ungeläuterter , soge¬nannte Bienenrenle . ? *Tbran und Fischschmalz . . 59 »Ziegel , Gchteferziegel , wie auch Dachziegel auS. . 31 Dt .Bruch - und Bausteine . . V«,K.Kst.Plattenstetne . . 2 St .HypS . 59 Pf .
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Gewichts - BerechnungS - Tabelle
10S

« ach Mene « Gewicht , de » Zentner zu 100 Pfund und das Pfund zu 32 Loth gerechnet , um beim Kauf
oder Verkauf , ohne erst zu rechnen auf einen Blick wissen zu können , was der Zentner , das Pfund oder

das Loth kostet .

ft / ! kr. spf . 1 fl . pf/s
'

fl- I fl7

So viele Gulden der Zentner kostet , so viel Kreuzer kostet ein Pfund . Die Zahl der Guldenweiche der Zentner kostet , multiplicirt man mit 6 und schneidet vom Provukt die letzte Ziffer weg ; was siebenAlbt , zeigt, wie viel Kreuzer das Pfund kostet . Z. B . der Zentner kostet 40 fl , mit 6 multiplicirt , gibt 240^ ? weg , ergibt sich , daß das Pfund 24 Kreuzer kostet . Wenn der Zentner 95 fl . kostet , diese Hab!
,"!Eplicirt , gibt 570 ; die 0 weg, so kostet demnach das Pfund 57 Kreuzer . Steht nach dem Multiplicireazuletzt keine Rulle , so bedeutet die letzte Ziffer einen Decimal der Kreuzer .

^ y««rea



LL0

über k.

Gewichts - Tabelle
k. österr . Silbergeld im Wiener Gewichte ohne

Emballage .

über

Gold -Agio - Tabelle
Dukaten , Souverainöd 'orS und

Louiöd 'orS .

Guld .
Jn2 . Guld .
Thalerstück .

In
Zwanzigern

In
Zehnern

Gold - Agio

Percevt .

Werkh eines Duk .
in Zwanzigern .

Werth ein .
Souveraid .

Werth eines
Louiöd ' orS .

Pf . Pf. Lth. >Qt . Pf . Lth. iQt - fl. kr. fl . kr. fl. kr . dr.

1000 25 35 22 2 40 20 2 ohne Agio 4 , 30 13 20 8 55 —
900 22 16 32 4 1 37 15 1 mit 4 4 30 2 13 22 8 56 1
800 20 _ 28 18 — 33 10 — — 4 4 31 1 13 24 8 57 2
700 17 16 24 31 3 29 4 3 _ 3. 4 32 — 13 26 6 58 3
600 15 21 13 2 24 31 2 — 1 4 32 2 13 28 6 — —.
500 12 16 17 27 1 20 26 1 — 14 4 34 — 13 32 8 2 2
400 10 — 14 9 — 16 21 — — 2 4 35 1 13 36 8 5 1
300 7 16 10 22 3 12 15 3 _ 2 » 4 36 3 13 40 8 7 3
200 5 _ 7 4 2 8 10 2 — 3 4 38 — 13 44 8 10 1
100 2 16 3 18 1 4 5 1 — 34 4 39 1 13 48 8 13 —

50 1 8 1 25 » 2 2 2Z — 4 4 40 3 13 52 8 15 2
40 1 _ 1 13 i 1 21 1 - 4z 4 42 — 13 56 6 18 —
30 24 1 1 1 7 a i"2i — 5 4 43 2 14 — 8 20 3
20 — 16 — 22 3 — 26 24 _ i 4 44 3 14 4 8 23 1
10 8 — 11 1 13 1 — 6 4 46 14 8 8 25 3

Gesetzliche Scala über den CourS der Bankozettel

vom Jahre 1799 bis 15 . März 1811 , nach dem Finanz - Patente vom 20 . Februar 1811 .

Monat ^1799 >1800j1601 1802 180Z11804 j1805 i1806 j1807 > 180811809 > 1810 > 1811

Jänner 103 113 116 119 130 134 133 147 190 204 221 469 500
Februar 103 113 115 119 129 135 132 148 203 209 234 398 500
März . . 105 114 114 118 127 134 129 149 206 210 248 331 500
April . . 108 114 115 118 119 135 129 152 208 212 252 347
Mai . . 107 116 115 118 130 135 129 160 206 216 276 375
Juni . . 107 115 115 119 131 134 130 163 203 23Ü 333 395
Juli . . 106 115 116 120 132 135 132 184 197 242 315 405
August . . 108 115 116 122 133 135 135 160 194 236 299 446
September 110 115 116 125 132 134 136 170 201 233 310 490
Oktober . 111 115 117 126 131 132 144 176 203 231 314 500
November . 113 115 117 128 132 131 145 175 202 220 346 500
Dezember . 113 118 117 123 133 132 149 184 203 222 405 500
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Nedrtelto « - - Tabelke
der C. Mze. gegen W . W. und der W . W . gegen C . Mze.

I Betrag tn T. M. In Wiener - Wäh- Betrag in Wiener- ! .' n T. M . 20 fl.
- M I 20 fl.

,
Fnß. rung. Währung. j Fuß.

, fl. I kr. fl . kr. fl . kr. ! fl. t kr.
— 1

2
— 24

5
' — 1

2
— 4

r

r!— 3 — 74 — 3 —— 4 — 10
*

— 4 —— 5 — 124 L 2— 6 — 15 6
- !— 7 — 174 7— 8 — 20 3— 9 — 224 9^ , — 10 — 25 _ 10 t I— ? 11 — 274 — 15 — 6— 12 — 30 20 8— 13 — srz — 30 — 12— 14 — 35 — 40 — 16

—̂ 15 — 374 — 50 — 201 — 2 30 1 — »— 242 — 5 — 2 — »E , 4S3 — 7 30 3 — 1 124 — 10 — 4 — 1 365 — 12 30 5 26 15 — 6 — 2 247 — 17 30 7 — 2 43
Ä - - S — 20 — 8 3 12S — 22 30 9 - , S 3610 --- 25 — - 10 420 — 50 - >- 20 S —E30 — 75 - i- ^ 30 1240 — 100 — 40 16 —50 — 125 — 50 2060 — 150 60 2470 — - 175 70 2880 — 200 80 , 32 —

00 — 225 — 90 . 86 —r 100 — 250 100 40 '
200 500 200 _ 60
300 — 750 300 120

MMN 400 — 1000 - - 400 160 —! <w
M »

— 1250 - -- 500 - — . 200- 2500 1000 — 400 —
>

P



II «
Tabelle , die jährlichen Einnahmen und Ausgaben auf das ganze

Jahr cinzntheilen .

Vcrzüglich zum Ecbiauchk der Ditufilolhkr. -LiktleHr. s - , Bestandes - und anderer Wirth-
schafts - AuSgaben und Empfänge .

Mittelst nallstehrnder Tabelle laßt sich : - l ) die jährliche bestimmte Einnahme mit der täglichen
Ausgabe in Vergleichung bringen. — 2) Tao jährliche birken n eu körn ani alle Tage danech bereünti Ner-
den . — 3) Besoldungen vnd Tirnsibciknlchn körnen d ^rnow sür alle Th eile des Zahrev gesunden nerden. —
4) Der jährlich eine gewisse Sonne en Linien bezahlen n rß , kenn vifen, - Nie viel er täglich , monatlich

oder vierteljährig re . dazu aus- ubn'
ngcu hake . — 5 ) Der jährlich cir c ( skise Ernne erlhariN will, rrsirht

daraus , wie viel er täglich Lei Seite zu legen habe. — 6) Der täglich von seinen Einnahmen seMaS zmilü .

legt , erfährt , wie viel er jährlich dadurch gewinnen kann. — 7) Der zu einem hescuderen Cclranche eine gewiisr
Summe für ein Zabr bestimmt, kann wissen , wre viel ihm zu jedem Tag übrig bleibl . — 8) Denn die Summe sm
das ganze Jahr größer ist, als 500 fl . so setzt man von den geringeren Summen so viel hinzu, als hernach

^och tehlt.
I

- — —

Haupi-Summe.
Auf ein Jahr .

Für drei Viertel- Für ein halbes Für ein Viertel- Für einen Mo- Für eine Woche Für einen

teljahr . Jahr . tahr. nat . oder 7 Tage. Tag.

Gulden fl . j kr. fl . t kr. fl . < kr. fl. ! kr. fl . kr. fl. , 1

10000 7500
—

5000 2500 833 20 192 18 '/, 27
9000 6750 — 4500 —- 2250 — 750 — 173 -4V, 24 >
8000 6000 — 4000 — 2000 — 666 40 150 50V» 21 55

7000 5250 - 3500 — 1759 — 58 .3 20 134 36V» 15 10»/» >
6000 4500 — 3000 — 1500 — 500 115 23 ' 16 26 '/ » l
5000 3750 — 2509 — 1250 — 416 40 96 9 '/» 13 4l ».» !
4000 3000 — 2000 — 1009 — 333 > 20 76 55/ , 10 27V, l
3000 2250 — 1500 — 7ö0 — 250 — 57 41 ' /» 8 13 !
2000 t500 — 1000 — 500 ^ — 166 40 38 27V» 5 28V» -
1000 750 — 509 — 250 i — 63 20 19 13 ' /» 2 44V »
900 675 — 450 — 225 — 75 — 17 18 '/» 2 27 -»,»
800 600 — 400 200 — 66 l 40 15 23 2 U '/»
700 525 — 350 — t75 — 58 j 20 13 27 '/, 1 55 >

600 450 — 300 — 150 l — 59 j — 11 32 ' .» 1 33V,
500 375 —> 250 ! — 125 ! — 41 s 40 9 36V» 1 2 ? '»
460 300 — 200 jOO -- 33 ! 20 7 41 '/ , 1 5<
300 225 — 150 — 75 > — 25 > - 5 46 49V»
200 150 — - 100 ! 50 — 16 ! 40 3 50V» 32V»
100 75 30 50 25 i — 8 i 20 1 55 ' » >
90 67 30 45 i _ 22 30 7 30 1 14 ' /, !
80 60 — " 40 ! — - 20 — 6 - 40 l .32 ' » l3 i
70 52 30 .35 17 ! 30 5 i 50 1 20V» 11 '^
60 45 — 30 15 — 5 1 9 V» 9V»
50 37 30 25 > _ 12 30 4 10 5?V, gV»
40 30 — 20 10 — 3 20 46
30 22 30 - " 15 —- - 7 30 2 30 34 '/ , 4V
20 15

30
— 10 — 5 — 1 40 23 Z ' .»

10 7 - 5 2 30 50 11 *4 I '/,
9
8

S
. §

45 4^ 4
30 2

2
15 — 45'40

— 10V»
9 '/»

— IV»
1 '/»

7 5 15 3 30 1 45 35 7- - . 8 1
1 >

d

- i

6 4 30 3 --- 1 30 30 _ 6V»
5
4
3
2
1

r :
3 1
2
1^

. 45
' 15
- 30

45 ^

— 2
2
1
1

30

30

30

1
1

15

45
30
15

25
20
15
10
5

5 '/!
4 '/,
3 ",
2 '

j,
1 ^2



1 .
Münz - Tabellen .

Ueber den Werth der in der k . k . österreichischen Monarchie gangbaren Münzen .

Goldmünzen . fl - kr. Si l b er m ü uze u . fl - skr.
Ducaten , Kremnitzer und kaiserliche . 4 30 Kronthaler , niederländische 2,12

„ Mailänder , Benetianer und Gigliati . 4 22 Krongulden » . 1 , 8
„ Pfalzbairische und Salzburger . . . 4 28 - „ halbe . - !34
* Holländer . . 4 20 Ducaten ^ . : . . 2 '32
„ Reicher , ordinäre . 4 l8 » - halbe . ISISSouveraind 'or , ganze . 20 „ „ viertel . — 33

„ halbe . 6 40 Scudo , Mailändlsche . 1 46Louisd 'or , alte " dcppelte . . . . 14 3ii ^ » halbe . - L,
» einfache . . . 7 3 Rubel , russische . . 1 '40Schild - . 9 l2 Laubthaler , französische . 2 16
„ Sonnen - . . 8 3k Laubgulden . 2 > S

Doppien , Mailänder , doppelte . 24 Matten , spanische, ohne Brustbild . 2 ' 4
» einfache . 7 12 » - mit dem Drustbilde . 2 > 8Mard 'or . . . 5 54 ConventionS - Thaler . 2 !—Carolind 'or . 8 52 Conventions -Gulden .

» . Werth auSländrscher Münzen rn dem österreichischen Kaiserstaate .
Anmerkung . Die Goto - und Silbermünzen stehen zwar immer höher , als sie hier angegeben sind , indem ste mehr als eine Waare be -IraStet werden ; doch zu ihrer beiläustgcn Bestimmung wurde der österreichische EinlösungSprciz zu Z5S fl. SO kr . in k. k. Dukatenund 23 fl. 36 kr . in TsnventionSgelv angenommen , und hierbei noch alle Druchtheile weggelassen oder ergänzt . Die vorkommendenAbkürzungen sino : G . Gold ; S . Silber ; K. Kupfer ; R . Rechnungsmünze . Die Münzen , bei welchen nichts beigesetzt ist , find«roßtentbrilö auch nur R chnungsmünzen , oder alte , deren Namen noch verkommen.

Namen ^
! Länder j Werth

der Münzen I oder Städte in C M .
Namen

der Münzen .
Länder

oder Städte .
Werths

in C. M
! fl . jtr . dr st. ikr. sdr

)

Altin . . . .
Aspen ( S . ) .
Basocho ( S ) .
Batzen . . .
Tarlino ( S .) .
Carolin ( G . ) .
Carld ' or ( G .)
Centimen * ) ( K.)
Copcke ( K . ) .
Cüiistiansd 'or ( 6
Crui'ado ( S . ) .
Cru ^ado novä ( S
Daler . .
Dccien . .
Denar . .
Denier . .
Drusch . .
Dem ( K .) .,Dobrasn .
Dollar . . . .Doplon oder Wcchselpistole
^ opvle over alte PistoleDoppie ( G .) . ,Dreper ( S )Ducato bi Begno

'
^

-Dacato corr
Ducato di Banco
Ducato di Campio .Ducato ( S .) .Ducaton ( S .)

100 Tentimea machen 1 «rankf«r rur Sons im Umlans« find

Rußland
Tu kei .
Rom . . .
Schwelm Wörtern !
Neapel . .
Deutschland
Braunschwei
Frankreich .
Rußland .
Dänemark .
Portugal .
Portugal .
Holland
Frankreich .
Schlesien .
Barcellona
Rußland .
Holland .
Portugal
Merico
Spanien .
Genua . . .
Mailand , Bene !

' Sachsen .
Neapel . .
Venedig .
Venedig .
Spanien .
Mailand .
Niederlande . .

Frank, folglich ist 1 Centime

— Z - Ducaten . . . .
Ducaten cur. . . ,
Dueaten , SpecieS - .
Ducaten zu 5 Rubel
Ducaten . . . .
Ducaten Paul I. . .
Duitchen . . . .
Ebracr , od. Hustusjuäsr ( S
Ecus , siehe Kronkhaler .
Ecu ( S .) . . .
Escudo v : Vabon
Escud o d ' oro ( G .)
Farthing ( K -) .
Filippo vd. Ppilippsthlr . ( S
Francesconi ( S . )
Frank zu 10 Batzen
Frank ( I ) . .
Frunksiück 20 . .
Frledrtchöy 'or . . . . . ,
Genovina , vd . Scuvo d ' argento Genua
Aeorgsv 'or . . . . . sHannover
Goldgulden , ungestämpelt
Goldgulven , gtkämpelt
Golvguldcu . . . .
Grano . ^ ) . . . .
Grieve . . . . .
Gcöschel . . . . .
Vrot, flämisch . . .

Lrot .
Groschen, guter ( Sp .)

Holland -
Dänemark
Dänemark
Rußland .
Schweden .
Rußland .
Bremen
Dänemark

Genf . .
Spanien .
Spanien .
England .

) ! Mailand
Florenz u . Toskana

. Bern . . .
Frankreich .

'Frankreich . .'
Preußen . .

Holland
Holland
Nürnberg
Neapel .
Rußland
Schlesien
Holland , Flandern
Bremen . . .
Sachsen

- 2

7j48j -
8 15 -

em sehr geringer Betrag . Es solle » 5 Lentimefl- Ztückc ausgeprägt sein, welche

P *



ALS

Namen
der Münzen .

Länder
oder Städte . I

^Wertb
in C. M .

'
^ Namen ^

der Münze » . i
Länder

oder Städte .
Weüh

tnE . M
fl . jkr .Idr st .str.ler

G. Groschen ( S ) . . . . Brandenburg . . — 3 2 Pence , Sterling ( S .) . . . England . . . . - 2f 2

G. Groschen (S .) . . . . Hessen . — 2 3 Papeto . . . . 25 1

Groschen . . . . . . . . Oestrrr. Staaten - — 3 — P ' zza . . Toskana . 2 - 2
Pohlen . . . — — 3 Pfund, flämisch . Holland . 4 Sä —

Tuine (G .) . England . . - ' 10 — Pfund, flämisch . Brabant u . Flandern 4 Lt -

Gulden zu 15 Bähen - - - — 50 2 ToSkana . . . . 2 28 -

Gulden (S .) . Oesterr. Staaten . 1 — - Piastra . Türkei . . . . . 3t -

Gulden , Danco . . . . . . Holland . — 5l — Piastra ( S .1 . Spanien . . . 2 3 S

Gulden, Courant . Holland . — 48 — Pistol- ( G .) . Spanien . . - 8 15 -

Vuld-n . Podlen . — 151— Poltrak . Pohlen l -

Gulden, Reichs - . Deutschland . . . — 50 — Poltura . . Ungarn . . - . 1

Lolpeny (K .) . England . . . . — il Quatrino . . . Rom . —

Zmptnale zu 10 Rubel . . Rußland . . . . 15 30 — Reale da Plata Mericana . Spanien - - > — 15 -

Imperiale , alte ( G .) . . . Rußland . . . . 19 37 Reale Provinzial . . . . . Spanien . . . » — l2 -

Leser der Ch <e, ein Beutel Reale de Ballon . . . . . Spanien . . . . — 7 -

von 500 türk. Piastern . . Türkei . . . - 330 — — ReeS . Portugal . . . . — — /

Kopfstück (S .) . Deutschland . > - !— 20 — ReichSthaler ( N .) . Oesterr. Staaten . 1 30 -

Kopek (Kopeke) ( K ) . . ReichSthaler , SperieS . . - Dänemark . . . » 2 12
10 Kopeke Stück ( S -) . . Rußland . . . . — — — ReichSthaler , . . Dänemark . » 1 45

Krone zu 4 Mark . Dänemark . . . . 1 40 — ReichSgulden . Wü' temberg - . » — 50 -

Krone (S .) . England . . . . 2 20 3 ReichSthaler , Banco . . . . Hamburg . . . . 2 9 -

Kroneuthaler . Niederlande . . - 1 21 — ReichSthaler , cour. Hamburg . . . . 1 40

Kupferthaler . Schweden . . . . — 7 ReichSthaler, cour . Holland . . . . . 2 —

Laubthaler . Frankreich . . . . 2 16 2 ReichSthaler . Lübeck . . . - - ' 1 45 -

Laudguibcn . Frankreich . . . . 1 8 Sachsen . . . . . 1 30 '

Lira, corrente ( S .) . . . . Bologna . . . . — 21 — Rudel, Paul I . (S .) . - . Rußland . . . . 2 lO -

Lira ( S .) . Florenz . — l9 1 Rudel, neue ( S . ) . . . . Nußlanv . . . . 1 32
Lira (S .) . . . . . . . Genua, Livorno - — 19 - ! Rundstücke ( K.) . Schweden . . . - — -

Lucca, Mailand . . 17 - ! Nuspo .
Lira ( S ) . . Modena . — 8 2 Rupder ( G .) . . . . . . . Holland . . . . . 1l 45
Lira ( S .) . Parma . — 5 2 Schilling, Kron -Baluta . - Dänemark . . . . — 1
Lira ( s .) . Sardinien . — -6 I Schilling, Banks . Hamburg . . . » — 2
Lira ( S .) . . . . . . . Turin . . - . — 27 1 Schilling, cour . - - Hamburg . . . . — 2
Lira ( S . ) . Venedig . - 13 Schilling, cour . . . Lübeck . — 2
Lrsconie . . . . . Portugal . . . . 2 38 — Holland,Niederlande— 14
Louis blaue ( S .) . . . . . Frankreich . . . . 2 — - Schilling, Sterling . . - . England . . . . 2s
Livre ( S ) . Bern . — 38 Schilling . Pohlen . . . . . — —
Livre ( S .) . Frankreich . . . . — 22 2 Schilling, SpecieS . . . . Schweden . - - — 2
Livre Lournoi ( S .) . . . . Frankreich . . . . — ^2 2 Schilling , Louiüv'oc . . . . Frankreich . . . 9 25
Lwre Sterling o. Pfy. Sterl . England . . . . 9 24 2 Scudo . . . . . Neapel . . . . 1 56
Livre . ( S .) . Barcelona . . . . 1 5 - Scudo d 'oro . Lucca . . . . . 2 ll
Marine-Groschen . Hannover . . — 2 2 Sicilien . . . . 1 56
Marine- Gulden . Hannover . . . . — 50 Rom . . . . . 3 45
Mark , Kronen -Valuta . . . Dänemark . . . . — l8 — Scudo della Eroce . . . . Venedig . . . . 2 29
Mark , Courant. Valuta . . . Dänemark . . . » — l7 2 Spanten . . . . . . . . . Schweden . . . 1
Mark- Banko . - Hamburg . . . . —43 1 Solvo . . Mailand . . . ——
Mark, cour . Hamburg . . . . —35 — Venedig und Triest — -
Mark, Bremisch . Bremen . —40 — Smver . . . . . . . . . Holland . . . .
Mark, cour . Lübeck . . . . - 35 1 Taro . . . . Neapel . . . . —19
Mark , Silbermünze . . . . Schweden . . . . — 5 2 Trstone . . . . . . . . Rom . . . . . —37
Mark, Kupsermünzi« . . . . 2 1 4s -
Maraedt da Plara . . . . Spanien . . . . - 1 Thaler , cour . . . . . . Dänemark . , . 1 40 -
Mard'or ( G.) . Baiern . . . . . 6 22 — Thaler . . Lültich . . . . 1 58 -
MillereeS ( G ) . Portugal . . . . 3 15 — Thaler . . Pohlen . . . . 1 4
Ohr ( K . ) . Schweden . . . . — — 1 Thaler . . . . . 7 . . . Preußen . . . . 1 24 -
Ohr ( S .) . Schweden . . . . - — 3 Thaler, Silbermünze . . . Schweden . . . — 22 -
Paolo ( S .) . . . . . . Floren«, Toscana . — 12 2 Thaler , Kupfermünze . - . Schweden . . . — 7
Paolo (S .) . Rom . —12 — Schiveoea . . . —
Pataecs . Neapel . . . . . — 48 3 Venedig . . . . 4 38 -
Para . . . . . . . . . . l Türkei . —t 1 2 Zecchiao . . Rom . . . . . 391 -
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1 1

3
r
i

9 -
7 r
v —
6 -
8 -
4 2
4 -
2 -
7 1

Gattung der Obligation . ' Zinsfuß oder Prozente . Art der Zinken - Einkaffirung .

1 . Vanco -Obligationen .
'
zu 2 2V, und 2V? /o

2. Obligationen der allge - jju 1^ . 2 . 2Vv 2V, und
rrnnen Hofkammer . . 3"/ ,

3. Obligationen der unga- ^
rischen Hofkammer . . êben so

4 . Obligationen der älteren ^
lombordi ĉhen Schulden izu 1 /̂ », 2 und LVr"/»*) 5. Obligat, über die in
Florenz, Genua , Deutsch¬
land und der Schweiz
aufgenonimenen Alilehen !zu 2 , 2 */ » und 2^ °/ ,6. Obligat, von Galizien zu 1 /̂, . 2 und 2vrO/o7. Obligat , d. N . Oe. Re¬
gierung v . 2 - 1609 . zu 3°/g8. DieAerarial-Dominical-
Obligat, d-r Stand/ v. i .Oesterreich , Böhmen , ^
Mähren , Schlesien , Stei - '

» rc . . . . . . , u 1 '/ », 2 , 2V». 2V,u . 3°/o9. Die Dommieal -Obligat .
des Wiener Oberkammer -
Amtes . !zu 2 '/, °/o

Von der Verlosung der Obligatio «
neu der älteren StaatSsch ul d. Durch das
Patent vom 21 . März 1818 wurde festgesetzt , daß
diejenigen älteren Obligationen , deren ZinH im
Jahre 1811 auf die Halste in 2S . W . herabgesetztwurden , durch jährliche Verlosungen wieder auf deu
ursprünglichen Zinsenfaß in E . M . zurückgefäbrtwerden sollen . Zu diesem Zwecke w rrsen die samnt -
lichen Obligationen in 483 Serien getheitt , und es- finden jährlich 5 Zl . hangen Anfangs Jänner , Mär ^ ,Zuni , August und November Statt . Die Obligationen ,welche in der g eneriert Serie enthalten sind , tretendann vom l . de ; Zießungs - Moua s wied -' r ia ihren ur -

lprünglichen , in E . M . zahlbaren Zinsfuß zurück , uaswerden gegen neue auf d -eseu ZmSfuß laa ense um «
gewechselt . Solche neue a rsgefertigte Obligationenherßen dann „ verlooSte Obligationen . "

,̂Von der Cession und Umschreibungder älteren Staatspapiere . Ya die Obligä 'twnen der älteren StaatSvapiere in der Regel auf

Quit -gegen ungestämpelte
tungen

gegen gestämvelte Quittun -
! gen
gegen ungestämpelte Quit¬

tungen

deßglkichen

deßglkichen
deßglkichen

gegen gestämp . Qmt -

Zeit u. Ort der Zinsen - Be¬
hebung .

deßgleich n.

dehgleicheu.

vtertelj . u. balbj . d. d. k. k
Univ . L taatSsch .Kaffe i . Wie » .

halbjährig eben da.?

detto in Ofen .
ganzjähr . b . d. Univ . Staats »

Sch . K. in Wien .

halbjährig eben da .
detto in Lemberg,
det.'o in Wien bet der 1. k.

Univ . St . Sch . S .

- albt , bei d. stand. Oberein¬
nehmer - Aemtern in jeder
Provinz .

haldj . b. d. magistr . Ober -
kammer »Amte in Wien .

bestimmte Namen lauten , so muffen sie beim Ver¬
kaufe an deu Käufer orvemu '

ch cedirt , und die Eesiion
muß rückwärts auf die Obligation geschrieben und
von dem Verkäufer eigenhäuoig unterschrieben werde « .ÄZ .ll d . c Käufer , daß die gekauf e Obligation ansseinen Namen lauten soll , so reicht er sie bei derje -

n 7. affe , wo dl ' Interessen zahlbar sind , mit dem
Apachen e daß sie ruf sinen Namen umschriebe »w rde , wo er dann eine andere auf seiaeu Name »ia rle .rde Ooligation dafar bekommt . Man kann auchmehrere Obligationen von kleineren Betragen in eine
Einzige von einem größeren Betrage zusammenschrei¬ben , uns eben so eine Obligation von größerem Be¬
trage in mehrere kleinere umschreiben lassen .

Die Obligationen der neueren Staatsschuld sind
1 . Metalligres zu 1 ^, in Obligationen vsn 100 ,500 , 1000 uns 5000 fl.
2 . Dergleichen zu 2^ ^ in Obligationen vo » 100 ,200 , 5 ) 0 , 100 ) uns 5 ) ) 0 si .

^ Dip ' - uw S ? : ^ mrun -' chen QNizationen über die rn Frankfurt und Holland aufieuommeuensaleih .w uw rwach , >. N . o cp. aä uis mit CorootZ vsr -e »en . ) e -Sesitzrr vr ^ Ooligrtioa .' n könnenan >a hen , dal ii' -ea d e Zr :e . c7 ' l b i ei ' .-r aasw ' N Proolnzral - Krffe aaZge ^ahlt werven , woher eS.̂ kommt, va ) vtr ma >h : r O ckr -aatkeuea nicht bei jenr Kasa ansgez .-r - lr werden , ws sie der Gel -r ^ tung ver Obllgation nach gezahlt werden sollten .

>



»So
I . Vergleiche» zv 4^ i« Obligationen von 100,

500 , 1000 vnd 5000 fl .
1 . Dergleichen zu 4 § , in Obligationen von 100 ,

. 500 , 1000 , 5000 und 100Ö0 fl .
5 . Dergleichen zu 5 ^ , in Obligationen von 100 ,

500, .̂ 1000 , 5000 und 10000 fl.

Diese Obligationen lauten , mit Ausnahme der
Über die Vergütungen der anfge - obeven CousumtionS -
Gefälle ausgestellten , alle aufUeberbringer , und sind
mit Coupons und Talons versehen . Die Talons sind
Anweisungen auf neue Coupons , wenn die der Obli¬
gation beigegebeu gewesenen schon alle verfallen sind .
Die Ciukaffiruvg der Coupons geschieht dadurch , daß
man den verfallenen Coupon immer vom Bogen ab -

schneidet , rückwärts seinen Namen darauf schreibt ,
und ihn bei der StaatS -Schuldenkaffe vorweiset , wo
man den Betrag , sogleich dafür erhält . Am 7 ., 14 . ,
21 . und letzten eines jeden Monats findet jedoch keine

Auszahlung Statt .

Zu den neueren Obligationen gehören auch die
beiden Lotterie - Anleihen von den Jahren 1334 und
1639 , welche besondere Vortheile bieten .

.4 . Darleihen mit Verlosung vom
Jahre 1834 in ganzen Losen zu 500 fl . und in

Fünftel von 100 fl . Die Verlosungen finden jährlich
am 1 . Februar Statt , und sind mit vielen namhaf¬
ten Gewinnsten verbunden . Der mindeste Treffer
eines ganzen Loses erhöht sich jährlich regelmäßig um
2V fl , so daß dadurch eine 4perze «tige Verzinsung
entsteht .

Die ganze Anleihe bestand ursprünglich in 25
Millionen Gulden C . M . , die in 2500 Serien ä
20 Schuldverschreibungen eingetheilt wurden , und
wovon die Serien - Ziehung jedeömal am 1 . Februar ,
die Numwern -Zichung am 1 . Mai , und die Gewinnst -

auözahlung am 1 . August erfolgt .

Die Ziehungen der noch unverloöten Serien ge -
schehkn wie folgt :

17 . Ziehung 1 . Februar 1852,120 Serien 2200kvse .
Haupttreffer 210,000 -

18 . 1 . ,, 1853,115 Serien 2300Lofe ,
Haupttreffer 225,000 .

19 . », 1 . „ 1854,120Serien,2400Lose ,
Haupttreffer 225,000 .

20 . 1 . ^ 1855,125 Serien 2500Lose ,
Haupttreffer 250,000 .

21 . 1 . „ 1856,115 Serien 2500Lvse ,
Haupttreffer 250,000 .

22 . 1 . 1857,130 Serien 2600Lose ,
Haupttreffer 300,000 .

23 . 1 . " 1858,135 Serien 2700Lose ,
Haupttreffer 300,000 ,

24 . V 1 . „ 1859,140Serien 28V0Lose ,
Haupttreffer 320,000 .

25 . V t . 1860,150 Serie » 30008ose ,
Haupttreffer 320,000 .

V. Darleihen mit Verlosung vo «

Jckhre 1839 in ganzen Lose» zu 250 fl . und in

^ zu 50 fl . C . M . Die ganze Anleihe von 30 Mill .
fl. ist in 6000 Serien jede zu 20 Schuldverschrei¬
bungen eingetheilt . Es finde « noch 22 Ziehungen Statt ,
und zwar von 1848 bis 1851 jährlich eine am 1 . De¬

zember , und von 1852 bis 1878 alle anderthalb
Jahre eine Ziehung am 1 . Juni oder am 1 . Dezem¬
ber . Drei Mona <e nach jeder

^
dieser Serien - Ziehun¬

gen findet dann die Ziehung der Nummer , und wei¬
tere drei Monate darauf die Auszahlung der Gewinnst «
Statt . Der geringste Treffer ist in allen Ziehungen
500 fl . , es verzinset sich daher daS Kapital nicht re¬

gelmäßig , wie bei der Anleihe von 1834 , da eS sich
aber verdoppelt , so ist die Verzinsung um so größer ,
je weiter entfernt das Looö von der letzten Ziehung z»«

rückgcrechnet mit dem kleinste » Treffer vo » 500 fl-
herauskommt , wie folgende Nebersicht zeigt :

Zi ehung.
i

Verzinsung. I
"/« l

Ziehung. Verzinsung.
<7a

Ziehung.
I

Verzinsung , j
°/n !

Ziehung . Verzinsung.
°/a

13 . 12V,
1 19 .

^
6V» ! 25 .

!
4V, ! 31. 3 */, ,

11. 11V, 20 . , 6V. 26. 4 ! 32 . 3 'V„
15. IO . 21 . l ' 5X l 27 . 3V» 33 . 2V,
16 . 22. SV» 2S. 3V, 34. 2V,
17 . 8 '/ , 23 . I 4V» 29. 3V, ^ 35. 2VL
t8 . l 7-/ . 24 . ! 30 . 3V, I 36. 2^

t
c

d
h
a
a

ti

>



Die noch zu verlosenden Serie» sind in folgende
Ziehungen eingetheilt:
19 . Ziehung 1 . Juni 1853 , 94 Serien , Haupt-

treffer 200,000 fl. C.M.20. „ 1 . Dezemb . 1851, 98 Serien, Haupt-
treffer 200,000 fl . C. M.21 . „ 1 . Juni 1656 , 98 Serien, Haupt-
treffer200 .000 fl. C. M.22 . „ 1 . Dezemb . 1857,102 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl. C . M.23. „ L . Juni 1859 , 102 Serien , Haupt¬
treffer200,000fl. C . M.24 . „ 1 . Dezemb . 1860 , 106 Serien , Haupt-
treffer 200,000 fl . C . M.25. „ 1 . Juni 1862,106 Serien , Haupt¬
treffer200,000fl. C. M.26. „ 1 . Dezemb . 1663 , 110 Serien, Haupt¬
treffer210,000 fl. C . M.27. ,, 1 . Juni 1865, 110 Serien, Haupt¬
treffer210,000fl . C . M.28 . „ 1 . Dezemb . 1866 , 114 Serien, Haupt-
treffer220,000 fl . C. M.29. „ 1 . Juni 1868,114 Serien, Haupt¬
treffer 220,000fl. C.M.30 . „ 1 . Dezemb. 1869 , 226 Serien, Haupt¬
treffer220,000fl. C.M.31 . „ 1 . Juni 1871, 228 Serien , Haupt¬
treffer 220,000fl. C .M.32 „ 1 . Dezemb. 1372 , 474 Serien , Haupt¬
treffer 220,000fl . C.M.33 . „ 1 . Juni 1874,474 Serien , Haupt¬
treffer220,000 fl. C .M.34 . „ 1 . Dezemb . 1875 , 830 Serien , Haupt¬
treffer 280,000fl. C .M .35 . „ 1 . Juni 1877, 830 Serien , Haupt¬

treffer280,000 fl . C. M.36. „ 1 . Dezemb . 1878, 834 Serien, Haupt¬
treffer 300,000fl. C .M.

Verjährung der Interessen . Die In¬teressen von Staatspapieren verjähren erst nach 30Jahren ; man kann ihre Behebung demnach bis vordem vollendeten 30 Jahre anstehen lassen , und er¬hält dennoch den gesammten Rückstand auf einmal,allein nach Ablauf des 30 . Jahres ist der Anspruchauf die Interesse « verfallen .Von der Amortisirung . Wenn Obliga¬tionen oder Zinsen-CouponS in Verlust gerathen , so

1SL
muß der Berliereade um Amortisiruug d . h . um ge¬richtliche UngiltigkeitS - Erklärung derselben ansuchen,worüber Folgendes zu merken ist :

1 . Alle auf Ueberbringer lautende Obligationenund deren Coupons werden ungeachtet der eingeleite¬ten Amortisiruug dennoch an denjenigen bezahlt , der
sie vor Ablauf der Amortisationsfrist bei der betref¬fenden Kassa vorweiset.

2 . Die Amortisirung wird bei auf Ueberbn'vgerlautende Obligationen erst nach Jahr und Tag , d . i.
nach 1 Jahr , 6 Wochen und drei Tagen und zwarvon jenem Tage an gerechnet wirksam , an dem dieObligation oder der Coupons auszuzahlen sd . h. ver¬fallen ist) . Wenn sich daher inzwischen Jemand Leider Kaffe , welche die Zahlung zu leisten hat, mel¬det , so wird diese Zahlung ohne Anstand geleistet ,und die Amortistrung hat nur dann Nutzen , wenn sichinnerhalb der AmvrtisationSfrist Niemand um die Zah¬lung meldet.

3. Bei den auf bestimmte Namen lautenden Ob¬
ligationen kann jedoch um Verbot wegen Auszahlungdes Kapitals und der Interessen angelangt werden .4 . Wenn in der Obligation keine Zeit zur Rück¬
zahlung des Kapitals bestimmt ist , wie eö bei den
meisten Obligationen der Fall zu fein pflegt , so wirddie Amortisirung erst nach drei Jahren von demjeni¬gen Tage an wirksam, an welchem der letzte hinaus¬gegebene Coupons fällig ist ; wäre also z . B . der
letzte Coupons einer in Verlust gerathenen Obligatio«am 1 . August 1850 fällig oder zahlbar , so ist die
AmortisationSfcist erst am t . August 1853 abgclaufen .5 . Die Amortisirung aller SatatS Obligationen,sie mögen auf Ueberbringer oder auf bestimmte Na¬men lauten , muß bei dem k . k . n . ö . Landrecht an¬
gesucht werden , nur jene der ständischen Obligationenist bei dem Laudrechte der betreffenden Provinzanzusuchen.

Verfälschung der Staatspapiere unddarauf gesetzte Strafen . Das Verbrechen der
Verfälschung von Staatspapi- ren ist zweifacher Art :
1 . entweder Nachmachung oder 2 . Umstaltun gdurch Abänderung auf höhere Summen. Die Strafeder Nachmachung oder gänzlichen Fälschung istlebenslänglicher schwerer Kerker ; jene der Umstal¬tun g schwerer Kerker von 5 bis 20 Jahren. Selbstder bloße Versuch , wenn er auch ohne allen

Erfolg geblieben ist, wird mit schwerem Kerker von5 bis 20 Jahren bestraft.

O
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